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1 Auftrag und Hintergrund der Enquete-Kommission 

1.1 Einsetzung der Enquete-Kommission und 
Auftrag 

In der 12. Wahlperiode beantragte die SPD-Bundes-
tagsfraktion die Einsetzung einer Enquete-Kommis-
sion „Schutz des Menschen und der Umwelt - Bewer-
tungskriterien und Perspektiven für umweltverträgli-
che Stoffkreisläufe in der Industriegesellschaft" (BT-

-Drucksache 12/1290). Auf Beschlußempfehlung des 
Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit nahm der Deutsche Bundestag in seiner 
77. Sitzung am 14. Februar 1992 den entsprechend 
geänderten Antrag an. Der Einsetzungsbeschluß for-
muliert den Auftrag der Enquete-Kommission u. a. 
wie folgt (BT-Drucksache 12/1951, abgedruckt im 
Anhang): 

„- Bestandsaufnahme der wichtigsten Problemkreise 
der industriellen Stoffwirtschaft einschließlich 
ihrer historischen Entwicklungszusammenhänge 
und Erarbeitung von Lösungsansätzen; 

- Entwicklung wissenschaftlich begründeter und 
gesellschaftlich konsensfähiger Bewertungskrite-
rien für vergleichende Ökobilanzen; 

- Bewert ung von Anwendungsfeldern, größeren 
Stoffgruppen und Endprodukten sowohl aus der 
Perspektive der erzeugenden und der verarbeiten-
den Wirtschaft, wie auch aus der Perspektive der 
Endverbraucher; 

- Darstellung möglicher Entwicklungsalternativen 
bei der Gewinnung, Verarbeitung und Entsorgung 
von Stoffen (Zukunftspfade) unter Berücksichti-
gung technischer, ökonomischer, ökologischer 
und sozialer Parameter; 

- Vertiefung des Chemie- und industriepolitischen 
Dialogs, um die Voraussetzung für eine gesell-
schaftliche Konsensbildung zu verbessern; 

- Abgabe von Empfehlungen an  den Deutschen 
Bundestag für gesetzgeberisches und politisches 
Handeln." 

Enquete-Kommissionen sind neben den auf Kontroll-
und Mißstandsuntersuchungen ausgerichteten Unter-
suchungsausschüssen eine Insti tuti on des Parlaments, 
mit deren Hilfe größere Sachkomplexe im Zusammen-
wirken mit Wissenschaft und Praxis aufgearbeitet 
werden können. 

Im Hinblick auf den vom Deutschen Bundestag fest-
gelegten Untersuchungsgegenstand soll die Enquete 
Kommission Vorschläge für eine nachhaltig zukunfts-
verträgliche Entwicklung unterbreiten und nicht nur 
stoffbezogene Bewertungen vornehmen und hierfür 
Problemlösungen erarbeiten. Dabei wird auch die 
Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Bun-
desrepublik Deutschland thematisiert. Hierfür müs-
sen ökologische, ökonomische und soziale Aspekte in 

ihrer gegenseitigen Verflechtung gleichermaßen be-
rücksichtigt werden. 

1.2 Ausgangslage 

Menschliches Leben ist ohne Austausch von Stoffen 
nicht denkbar. Dieser Sachverhalt ist aber durch die 
Menge der Stoffe, die durch menschliches Handeln in 
die Umwelt gelangen, zu einem fundamentalen Pro-
blem der industrialisierten Welt geworden. Stoffe 
werden nicht mehr nur zur Erfüllung von Grundbe-
dürfnissen wie z. B. Ernähren, Kleiden und Wohnen 
einer wachsenden Weltbevölkerung umgesetzt, son-
dern seit Beginn der Industrialisierung in zunehmen-
dem Maße auch zur Erfüllung unserer gestiegenen 
Konsumansprüche. Alle Stoffe werden in anderer 
Form oder Zusammensetzung wieder in die Umwelt 
zurückgeführt, z. B. als Abfälle, Abwässer oder 
Abgase, sowohl nach dem Gebrauch als auch bereits 
in der Produktion oder im Gebrauch. Stoffumsätze 
erfolgen also in der gesamten Produktlinie, von der 
Ausbeutung von Bodenschätzen über die Herstellung, 
die Verteilung und Verwendung des Produktes, des-
sen Lagerung und Transport bis hin zur Entsorgung 
oder Wiederverwertung. Vor allem auch die Erzeu-
gung von Energie ist mit großen Stoffumsätzen ver-
bunden. 

1.3 Nutzen und Risiken von Stoffen 

Die Entwicklung der menschlichen Zivilisation in den 
letzten zwei Jahrhunderten ist eng verbunden mit den 
Ergebnissen naturwissenschaftlicher Forschung und 
dem Einsatz neuer Techniken. 

So ist beispielsweise der Rückgang von Seuchen, die 
seit Jahrtausenden immer wieder ganze Landstriche 
entvölkerten, aber auch die Zunahme der Lebenser-
wartung insgesamt eng mit diesen Entwicklungen 
verbunden. Dazu gehören technische Verbesserun-
gen im Bereich der Hygiene (z. B. Kanalisation, Trink-
wasserversorgung) ebenso wie Verdienste der chemi-
schen und medizinischen Forschung und der hierauf 
beruhenden Pharmazie. 

Hungersnöte in den industrialisierten Staaten gehö-
ren unter anderem auch deshalb der Geschichte an, 
weil durch den Einsatz von Dünger-, Pflanzenschutz-, 
Tr ansport- und Konservierungsmitteln Nahrungsmit-
tel in größerem Umfang und besserer Qualität erzeugt 
sowie haltbar gemacht werden können. 

Die dramatische Armutsentwicklung in der nicht 
industrialisierten Welt konnte dadurch bisher aller-
dings nicht verhindert werden. 

Die Befri edigung des Bedarfs an Kleidung und Texti

-

lien all er Art ist aufgrund industrieller Methoden der 
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schloß sich ein Gespräch mit dem beim House of Lords 
eingerichteten Committee on sustainable develop-
ment an, das die Aufgabe hat, bis zum Ende des Jahres 
1994 die von der Regierung vorgelegte Strategie zur 
Verwirklichung des Leitbildes der nachhaltig zu-
kunftsverträglichen Entwicklung zu prüfen, insbeson-
dere wie Mechanismen entwickelt werden können, 
das Konzept bis in alle Ebenen einer Umsetzung 
zuzuführen. 

Bei den Besuchen in Schweden und Finnland als 
künftige Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, 
wurde deutlich, daß in beiden skandinavischen Staa-
ten von staatlichen Institutionen, von Regierungs- und 
Parlamentsseite, aber auch von den privaten Unter-
nehmen, der Industrie her, sehr intensiv die Entwick-
lung namentlich der Umweltpolitik in der Bundesre-
publik Deutschland und im Rahmen der Europäischen 
Union verfolgt wird. Die schwedische Politik ist außer-
ordentlich stark von dem Bemühen um eine präven-
tive Umweltpolitik im Sinne einer nachhaltig 
zukunftsverträglichen Entwicklung geprägt. Umwelt-
verträgliche Produktentwicklungen, Wiederverwer-
tung, stoffliche Rückgewinnung sind kennzeichnende 
Stichworte der Debatte. Neben einem im Jahr 1993 
verabschiedeten Kreislaufgesetz, das den Umgang 
mit Produkten einschließlich des Prozesses von der 
Rohstoffgewinnung bis zur Deponierung des Abfalles 
umfaßt, arbeitet gegenwärtig eine von der Regierung 
eingerichtete „Öko-Kreislaufkommission" unter Be-
teiligung von Industrieverbänden, Wissenschaft, For-
schung und Umweltorganisationen. Die Chemika-
lienkontrolle als Aufgabenbereich des staatlichen 
Kontrollamtes für Chemikalien (Kemikalieninspektio-
nen - KEMI) war ein weiterer Schwerpunkt der 
Delegationsreise. 

In Finnland bestimmte der Umstand, daß „Finnland 
vom Wald lebt" die Gesprächsinhalte. Fragen der 
Stoff- und Energiekreisläufe nehmen vor diesem Hin-
tergrund zunehmend eine zentrale Rolle ein. 

Die Delegationsreise nach Japan  war von dem Inter-
esse geleitet, die Umweltschutzstandards einer mit 
der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren 
Industrie- und Exportnation kennenzulernen und dort 
über den Umgang mit knapper werdenden Ressour-
cen und produktionsbedingten Umweltproblemen zu 
diskutieren. 

Einen Schwerpunkt der Reise bildete der Besuch beim 
MITI (Ministry of Trade and Industry), das insbeson-
dere seit der Einführung des Projekts „Eco-Factory" 
den Ruf hat, in Fragen einer präventiven Ökologie 
über besonders hohe Kompetenz zu verfügen. Es 
zeigte sich, daß die anfänglich hohen Erwartungen an 

 japanische Umweltschutzbestrebungen nicht erfüllt 
werden konnten, da es zum einen an langfristigen, 
über das Jahr 2000 hinausgehende Strategien fehlt 
und zum anderen im japanischen Umweltschutzkon-
zept „ganzheitliche" Ansätze im Sinne einer Stoff-
strombetrachtung völlig unberücksichtigt bleiben. 
Die Umweltschutzinteressen sind dagegen vielmehr 
auf die sich verändernden rechtlichen Rahmenbedin-
gungen in den Exportländern konzentriert, denen die 
japanische Wirtschaft durch innovative Produktent-
wicklung zu begegnen versucht. 

Die Delegationsreise in die USA bot der Enquete-
Kommission die Gelegenheit, sich durch Gespräche 
im Weißen Haus, im Repräsentantenhaus, in verschie-
denen Ministerien, wissenschaftlichen Instituten so-
wie mit Vertretern anderer Organisationen ein umfas-
sendes Bild von den Schwerpunkten, langfristigen 
Strategien und konkreten Maßnahmen der US-ameri-
kanischen Umweltpolitik zu verschaffen. 

Ein Themenschwerpunkt war die Arbeit des von 
Präsident Clinton im Jahr 1993 eingerichteten 
„Council for Sustainable Development", einem Gre-
mium, das auf nationaler Ebene Rahmenbedingungen 
für ein nachhaltig zukunftsverträgliches Wirtschaften 
definieren soll. Zweites zentrales Thema war das im 
„Emergency Planning and Community Right-to-know 
Act" (EPCRA) von 1986 verankerte Toxic Release 
Inventory (TRI), ein Programm, das definierte Indu-
striebereiche dazu verpflichtet, Emissionsdaten öf-
fentlich zugänglich zu machen. Das Programm wurde 
einvernehmlich als erfolgreich und ausbaufähig 
angesehen (s. Kap. 7.4.3.1.2). 

Die Arbeit der Enquete-Kommission wurde mit sehr 
großem Interesse aufgenommen. Vor allem Untersu-
chungen und Darstellungen von Stoffströmen und 
Materialflüssen wurden einhellig als wegweisend 
bezeichnet, entsprechende Ansätze fehlen in den 
USA. In den USA wurden die Fortschritte der Umwelt-
politik in der Bundesrepublik Deutschland, nicht 
zuletzt deren Bedeutung innerhalb der Europäischen 
Union, intensiv verfolgt und in weiten Teilen als 
Anregung verstanden. Gleichzeitig beklagten die 
Gesprächspartner die mangelnde Initiativbereitschaft 
sowohl in den USA als auch in der EU. 

In den Gesprächen bei den Vereinten Nationen hatte 
die Delegation Gelegenheit, sich über die Erwartun-
gen der G 77-Staaten an die Arbeit der VN-Kommis-
sion für Sustainable Development zu informieren und 
Perspektiven für die 1995 in Berlin stattfindende 
Rio-Folge-Konferenz zu diskutieren. 

Der Wunsch nach internationaler Zusammenarbeit 
war ein Anliegen der Gesprächsteilnehmer bei allen 
Delegationsreisen. Entsprechend nutzte die Kommis-
sion die Besuche, den Gesprächspartnern ihre Aufga-
benstellung innerhalb der Europäischen Union, aber 
auch auf internationaler Ebene näherzubringen, in 
der Überzeugung, daß eine wirksame Stoffpolitik nur 
im internatonalen Kontext verankert werden kann. Zu 
diesem Zweck fanden Gespräche mit den zuständigen 
Ausschüssen der jeweiligen Parlamente, Vertretern 
von Regierung, der Industrie und Gewerkschaften 
statt. Die Gespräche verharrten, gleichgültig ob mit 
staatlichen oder privaten Organisationen bzw. Wis-
senschaftsvertretern, nicht im Unverbindlichen, son-
dern gaben neben einem gut illustrierten Überblick 
über die Umweltschutzbestrebungen der besuchten 
Staaten auch Gelegenheit, die Konzeptansätze und 
Konturen der bisherigen Tätigkeit der Enquete-Kom-
mission und die Notwendigkeit internationaler 
Zusammenarbeit frei und offen zu diskutieren. Die 
Informationsbesuche sowie die Einzelgespräche am 
Rande der offiziellen Termine leisteten zudem einen 
beachtlichen Beitrag zur Intensivierung der Kontakte 
zwischen den Staaten. Die Konzeption einer Stoffwirt-
schaft verlangt internationale Kooperation. Ohne aber 

 



Drucksache 12/8260 
	

Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

miepolitik herausgebildet. Im Zwischenbericht der 
Enquete-Kommission wurden Bezüge zwischen Stoff-
politik, Entwicklungspoli ti k und Bevölkerungswachs-
tum  beschrieben und es wurde eine Übersicht über 
Konzepte gegeben, die als unterschiedliche, sich 
teilweise überschneidende und ergänzende Hand-
lungsansätze zur Operationalisierung des übergeord-
neten Leitbildes einer nachhaltig zukunftsverträgli-
chen Entwicklung angesehen werden können. Dar-
über hinaus wurden Ansätze für eine stoffpolitisch 
begründete technologische Neuorientierung, Krite-
rien der Sozial- und Ökonomieverträglichkeit und 
Vorstellungen über eine Neuorientierung der Wert-
vorstellungen beschrieben (Enquete-Kommission 
„Schutz des Menschen und der Umwelt", 1993, 
S. 35-62). 

Im Oktober 1993 führte die Enquete-Kommission eine 
öffentliche Anhörung zum Thema „ Leitbilder einer 
Stoffpolitik" durch (KDrs 12/13 a-e). Im vorliegenden 
Bericht werden die im Zwischenbericht behandelten 
Themen wieder aufgegriffen und entsprechend den 
Ergebnissen der Anhörung und der weiteren Diskus-
sionen in der Kommission fortgeführt. 

Die Entwicklung von Leitbildern einer Stoffpolitik 
wird von der Enquete-Kommission als Suchprozeß 
nach einem allgemeinen Orientierungsrahmen mit 
einer eher qualitativ gehaltenen Umschreibung seiner 
Zielelemente bzw. Gestaltungsprinzipien verstanden. 
Die Verständigung über die Elemente eines solchen 
Orientierungsrahmens und über Gestaltungsprinzi-
pien erleichtert die Bestimmung von Zielen und die 
Einigung über Wege zu ihrer Erreichung. 

Die Vielschichtigkeit stoffpolitischer Problemstellun-
gen, die neben ökologischen auch immer ökonomi-
sche und soziale Aspekte umfassen, macht die inhalt-
liche Festlegung einer Stoffpolitik zur Aufgabe eines 
stets neu zu bewälti genden gesellschaftlichen Such-
prozesses. Die grundlegenden Regeln des Leitbildes 
nachhaltig zukunftsverträgliche Entwicklung geben 
die Richtung für diesen Suchprozeß an (s. Kap. 3.2.3). 
Dabei gilt es, sich mit zahlreichen Operationalisie-
rungsproblemen auseinanderzusetzen, wie sie im Rat 
von Sachverständigen für Umweltfragen (SRU) oder 
im Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung 
Globale Umweltveränderungen (WBGU) diskutiert 
werden. 

Die ökologischen Herausforderungen, denen sich 
eine Stoffpolitik zu stellen hat, stehen in einem engen 
Zusammenhang mit den Problemen der extr emen 
Ungleichverteilung der Einkommen zwischen Indu-
strieländern und den nicht industrialisierten Ländern 
(zur Vereinfachung wie üblich im folgenden als Ent-
wicklungsländer bezeichnet) und des globalen Bevöl-
kerungswachstums. Umweltprobleme sind die Folge 
der ressourcenintensiven Durchflußwirtschaften der 
hochentwickelten Industrieländer und des armutsbe-
dingten Raubbaues in den Entwicklungsländern. Das 
Konzept einer nachhaltig zukunftsverträglichen Ent-
wicklung versucht gleichermaßen Antworten auf die 
entwicklungspolitischen und umweltpolitischen Her-
ausforderungen zu finden und damit ökonomische, 
ökologische und soziale Ziele im Zusammenhang zu 
sehen und anzugehen. 

Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen 
verbindet in seinem Umwelt-Gutachten 1994 mit dem 
Leitbegriff sustainable development dementspre-
chend die Erkenntnis, „daß ökonomische, ökologi-
sche und soziale Entwicklungen notwendig als innere 
Einheit zu sehen sind." (SRU, 1994, Tz. 1) 

Weiter heißt es an gleicher Stelle: „Soziale Not kann 
einem verantwortungslosen Umgang mit den Res-
sourcen der Natur ebenso Vorschub leisten wie rück-
sichtsloses wirtschaftliches Wachstumsdenken. Dau-
erhafte Entwicklung schließt sonach eine umweltge-
rechte, an  der Tragekapazität der ökologischen 
Systeme ausgerichtete Koordination der ökonomi-
schen Prozesse ebenso ein wie entsprechende soziale 
Ausgleichsprozesse zwischen den sich in ihrer Lei-
stungskraft immer weiter auseinanderentwickelnden 
Volkswirtschaften. Gleichzeitig bedeutet dies eine 
tiefgreifende Korrektur bisheriger Fortschritts- und 
Wachstumsvorstellungen, die sich so nicht länger als 
tragfähig erweisen. Das Schicksal der Menschheit 
wird davon abhängen, ob es ihr gelingt, sich zu einer 
Entwicklungsstrategie durchzuringen, die der wech-
selseitigen Abhängigkeit dieser drei Entwicklungs-
komponenten - der ökonomischen, der sozialen und 
der ökologischen - gerecht wird."  (SRU, 1994, 
Tz. 1) 

Zur Zeit leben nach Angaben der Weltbank und des 
United Nati ons Development Programme (UNDP) 
über eine Milliarde Menschen mit einem Jahresein-
kommen von unter 370 Dollar jährlich (Weltbank, 
1990 und 1992; UNDP, 1992) in tiefster Armut. Ent-
sprechend einer Hochrechnung der derzeitigen Ent-
wicklung würde die Weltbevölkerung in den nächsten 
30 Jahren um fast vier Milliarden Menschen wachsen. 
Das ist der größte absolute Zuwachs in der gesamten 
Menschheitsgeschichte. Das Konzept einer nachhal-
tig zukunftsverträglichen Entwicklung versucht, Aus-
wege aus einem globalen entwicklungspolitischen 
Dilemma zu finden. Einerseits wird immer deutlicher, 
daß der von den Industrieländern bislang beschrittene 
Weg aus ökologischen Gründen in Zukunft nicht 
weiterverfolgt werden kann. Andererseits ist es nach 
wie vor das erklärte Ziel der armen Mehrheit der 
Weltbevölkerung, eben diesem historischen Entwick-
lungskurs der heutigen Industrieländer nachzuei-
fern. 

Würde dies den Entwicklungs- und Schwellenländern 
unter Übernahme der in den hochentwickelten Indu-
strieländern pro Kopf und pro Konsumeinheit vorherr-
schenden Ressourcenverbrauchs-, Emissions- und 
Abfallmengen gelingen, so wäre dies mit nicht mehr 
akzeptablen ökologischen Folgen verbunden. Die 
sehr rasche wirtschaftliche Entwicklung der letzten 
Jahre etwa in China veranschaulicht, daß die damit 
verbundenen Probleme rascher auf uns zukommen, 
als uns das in den industrialisierten Ländern derzeit 
bewußt ist (Weltbank, 1993). Infolge des Zusammen-
brechens von Ökosystemen müßte dann auch mit 
katastrophalen ökonomischen Folgen gerechnet wer-
den. Dies verschärft das ökologische Problem in 
zweifacher Weise: 

(1) Bevölkerungswachstum und Armut bedingen sich 
gegenseitig. Die Weltbevölkerung wächst dort , 
wo große Armut herrscht, schneller, als dies bei 
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chung eines komplexen Sachverhaltes dar. Die 
Bezeichnung einer Ressource als erneuerbar oder 
nicht-erneuerbar ergibt sich aus der Rela tion der 
Zeitskalen der Neubildung bzw. des Nachwachsens 
einer Ressource zur Zeitskala der Nutzung einer 
Ressource. Während die Zeitskala der Nutzung von 
Ressourcen in den zeitlichen Dimensionen eines Men-
schenlebens oder weniger Genera tionen liegt, reicht 
die Zeitskala der Reproduktion von Ressourcen von 
der Zeitspanne der Vegetationszyklen bis zu geologi-
schen Zeiträumen. Organische Kohlenstoffverbin-
dungen, die als Rohstoffe oder Energielieferanten 
nutzbar sind, können aus Elefantengras, Holz, Torf, 
Braunkohle, Steinkohle oder Erdöl stammen. Die 
Zeitspanne der (Neu-)Bildung dieser Ressourcen 
reicht von Monaten über Jahre und Jahrzehnte bis zu 
Jahrmillionen. Die Frage der Erneuerbarkeit einer 
Ressource hängt sowohl vom Verhältnis der Regene-
rationsrate zur Nutzungsrate als auch von der Art der 
Nutzung ab: 

- Erdöl wird auch heute noch durch geochemische 
Prozesse neu gebildet. Da die Neubildungsrate pro 
Zeiteinheit jedoch nur etwa den millionsten Teil der 
in dieser Zeiteinheit verbrauchten Menge aus-
macht, der Verbrauch also nahezu ausschließlich zu 
Lasten der Vorräte geht, zählt das Erdöl praktisch 
gesehen zu den nicht-erneuerbaren Ressourcen. 

- Zu den nicht-erneuerbaren Ressourcen können 
jedoch auch Ressourcen mit einer sehr viel kürzeren 
natürlichen Regenerationsrate gehören, wenn die 
Bedingungen für eine Regenera tion durch die Art 
der Inanspruchnahme zerstört werden. Hierfür ist 
der Raubbau an  den Regenwäldern ein Beispiel. 

- Wirtschaftlich nutzbare Lagerstätten abiotischer 
Ressourcen (Mineralien, Erze etc.) sind in der Regel 
in geologischen Zeiträumen durch Ausschleusung 
aus geochemischen Stoffkreisläufen und Aufkon-
zentrierung entstanden. Werden diese Stoffe durch 
wirtschaftliche Nutzung verbraucht und in der 
Umwelt fein verteilt, ist eine erneute Nutzung in 
vorhersehbarer Zeit nicht mehr möglich. Dieser 
Verlust an  nicht-erneuerbaren Ressourcen kann 
durch die Erhöhung der Lebensdauer von Produk-
ten und die Wiederverwendung und -verwertung 
von Produkten und Werkstoffen verlangsamt wer-
den. Er kann jedoch - entsprechend dem zweiten 
Hauptsatz der Thermodynamik - grundsätzlich 
nicht verhindert werden. Zusätzlich zu dem Verlust 
an  Nutzbarkeit von Ressourcen ist die durch eine 
neue Stoffverteilung mögliche ökologische Gefähr-
dung zu berücksichtigen, wie sie z. B. bei Schwer-
metallen auftreten kann. 

- Zu den erneuerbaren Ressourcen zählen überwie-
gend aber nicht ausschließlich Ressourcen bioge-
nen Ursprungs. Unter den abiotischen Ressourcen 
ist es vor allem das Wasser, das im ungestörten 
klimabedingten Kreislauf in ständig regene rierter 
Form zur Verfügung steht. Wasser kann jedoch 
auch zur nicht-erneuerbaren Ressource werden, 
wenn beispielsweise die Neubildung von brauchba-
rem Grundwasser durch Bodendegradation verhin-
dert wird oder die Nutzungsrate (beispielsweise in 
Wüstengegenden) erheblich über der Neubildungs-
rate liegt. 

Für die weitere Operationalisierung der grundlegen-
den Regeln bedarf es aus ökologischer Sicht neben 
einer weiteren Präzisierung der stoff- und wirkungs-
bezogenen Kriterien für die Ressourcennutzung und 
die Inanspruchnahme der Aufnahmekapazität von 
Umweltmedien vor allem zeit- und raumbezogener 
Kriterien bzw. Indikatoren (s. Kap. 5). 

3.2.3.1 Erste grundlegende Regel: 
Nutzung erneuerbarer Ressourcen 

In diesem Kontext ist die Formulierung der ersten 
grundlegenden Regel zu verstehen, die lautet: 

(1) Die Abbaurate erneuerbarer Ressourcen soll ihre 
Regenerationsrate nicht überschreiten. Dies ent-
spricht der Forderung nach Aufrechterhaltung der 
ökologischen Leistungsfähigkeit, d. h. (minde-
stens) nach Erhaltung des von den Funktionen her 
definierten ökologischen Realkapitals. 

Wie an  den oben aufgeführten Beispielen gezeigt 
werden konnte, ist die Erneuerbarkeit oder Nichter-
neuerbarkeit von Ressourcen keine feststehende 
Eigenschaft. Sie hängt vielmehr wesentlich von der 
Nutzungsintensität und der Nutzungsart ab. Bei dem 
Versuch einer Operationalisierung der grundlegen-
den Regel zum Umgang mit erneuerbaren Ressourcen 
ist daher zusammen mit der Frage zulässiger Nut-
zungsintensitäten die Frage der Nutzungsart zu 
beachten. Dabei geht es um die Beachtung der Vor-
aussetzungen der Produktivkraft Natur in ihren raum-
zeitlichen Dimensionen. Von besonderer Bedeutung 
ist für uns Menschen dabei die A rt  der Nutzung der 
natürlichen Bodenproduktivität. Dabei sind die Flä-
chenbeanspruchung insgesamt und die Qualität der 
Beanspruchung pro Flächeneinheit im Zusammen-
hang zu sehen. Die ökologischen Folgen einer inten-
siven Bewirtschaftung sind ebenso zu beachten, wie 
die Probleme, die sich aus einer Übernutzung der 
insgesamt zur Verfügung stehenden Fläche insbeson-
dere bezüglich der Artenvielfalt ergeben. 

Am Beispiel der Forstwirschaft lassen sich die Anfor-
derungen, die mit der ersten grundlegenden Regel 
verbunden sind, verdeutlichen. Hier stellt sich 
zunächst die Frage nach der geeigneten zeitlichen 
Dimension für die Beurteilung der Nachhaltigkeit der 
Bewirtschaftung einer Waldfläche. Um die Frage der 
langfristigen Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit be-
rücksichtigen zu können, muß der Betrachtungszeit-
raum über mehrere Baumgenerationen reichen. 
Besondes wichtig ist daneben die Beachtung der 
Stabilität des Produktionssystems Wald. Bereits im 
vorigen Jahrhundert wurde die steigende Anfälligkeit 
von jahrgangsgleichen Wirtschaftswäldern mit einer 
einzigen Baumart problematisiert (Bernhardt, 1875). 
Die Zunahme von Sturmschäden und Schädlingska-
tastrophen ist eine Folge der Destabi lisierung der 
Waldökosysteme. Diese Destabilisierung wird heute 
durch Schadstoffbelastungen wie den atmosphäri-
schen Säureeintrag verstärkt. Eine Forstwirtschaft, die 
entsprechend der ersten grundlegenden Regel nach-
haltig sein soll, muß insbesondere auf die langfristige 
Stabilität des Ökosystems Wald ausgerichtet sein. Das 
Beispiel zeigt, daß hier eine nachhaltig zukunftsver- 
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das Raumschiff hereinbringen noch von innen aus ihm 
hinausschaffen. Dieser stofflichen Seite des Wirtschaf-
tens läßt sich nicht länger ausweichen. 

Bei der Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen 
sind landwirtschaftliche und industrielle Produktions-
prozesse in Verbindung mit dem menschlichen Kon-
sumverhalten von entscheidender Bedeutung. Ange-
sichts des hohen Stoffumsatzes müssen im Rahmen 
der Industrieproduktion auch die Produkte selbst 
berücksichtigt werden. Die produktinduzierten Stoff-
ströme (einschließlich der Produkte) müssen auf ihre 
ökologischen Auswirkungen hin beurteilt werden. Es 
sei allerdings daran erinnert, daß auch andere 
Aspekte für die ökologische Gesamtsituation von 
großer Bedeutung sind, die von der Stoffstromproble-
matik im engeren Sinne allenfalls indirekt tangiert 
werden. 

Hierzu gehören u. a. 

- intensive Flächennutzung und Zersiedelung, 

- die Ausdehnung arider Böden (Wüstenbildung) und 
zunehmende Bodenverluste durch Erosion und 
Windverwehung, 

- eine alarmierende Verknappung geeigneter Roh-
wasserressourcen für Trinkwasser, 

- progressive Entforstung und Brandrodung, 

- massiver Artenverlust von Fauna und Flora und 

- Lärm. 

Diese für die Gesamtbeurteilung der Biosphäre wich-
tigen Aspekte sind selbst nicht Gegenstand der Stoff-
strombetrachtung - es sei denn, daß sie bei der 
Gewinnung von Rohstoffen oder von Vorprodukten 
direkt oder indirekt berührt werden. 

Unter dem Gesichtspunkt der ökologischen Zukunfts-
fähigkeit unseres Wirtschaftens sind insbesondere zu 
beachten: die Ressourcenschonung, der verantwort-
bare Umgang mit globalen und lokalen Senken, aber 
auch die räumliche Verteilung von Stoffen in der 
Umwelt und die möglichen ökotoxikologischen Wir-
kungen. 

Um für die Verwirklichung ökologischer Ziele im 
Rahmen des Stoffstrommanagements verbindliche 
Leitlinien zu erhalten, sollten Umweltziele auf ver-
schiedenen Ebenen festgelegt werden. Dazu gehört 
neben der Entwicklung globaler vor allem die Formu-
lierung nationaler Umweltziele, wie sie beispiels-
weise in den Niederlanden im Na tional Environmen-
tal Policy Plan von 1989 festgelegt worden sind. Solche 
Umweltziele müssen mit realistischen Zeithorizonten 
ausgestattet werden. Die nationalen sind durch regio-
nale Umweltziele zu ergänzen, weil die regional 
unterschiedlichen Nutzungs- und Belastungsintensi-
täten der Umweltpotentiale angemessen berücksich-
tigt werden sollten. 

Da Grenzen der ökologischen Belastbarkeit der 
Umwelt derzeit nur in begrenztem Umfang und nur für 
einzelne Teilbereiche und Schutzziele bestimmt wer-
den können, ist eine Hierarchisierung von Umweltzie-
len auf der politischen Ebene nur in wenigen Fällen 
möglich (s. Kap. 5). Es gibt keine Meßgrößen, die die 

Qualitäten von Wasser, Boden, Luft in einem einheit-
lichen Indikator angeben und damit vergleichbar 
machen. Es gibt nur Indikatorsysteme, mit deren Hilfe 
konkrete stoff- und medienbezogene Umweltquali-
tätsziele auf Bundes-, Landes- und kommunaler 
Ebene formuliert werden können. Dabei kann nicht 
wissenschaftlich entschieden werden, was optimale 
Zustände einer Umweltqualität sind. Vielmehr müs-
sen Gesellschaft und Parteien bereit sein, in demokra-
tischen und notfalls auch konflikterfüllten Verfahren 
einen Konsens über die jeweils anzustrebende 
Umweltqualität und die daraus abzuleitenden Stan-
dards zu suchen (SRU, 1987). 

Für diese Konsensfindung ist die Beteiligung von 
Behörden, Wissenschaft und Indust rie, von Gewerk-
schaften sowie Verbraucher- und Umweltverbänden 
sinnvoll. Ohne grundlegendes Einvernehmen dar-
über, welche Zielvorgaben und Bewertungskriterien 
zugrundegelegt werden sollen, wird eine konsensfä-
hige Abschätzung der Chancen und möglichen Risi-
ken wirtschaftlich induzierter Stoffströme kaum mög-
lich sein. Entscheidungen müssen auf parlamentari-
scher Ebene ge troffen werden. 

Die Abwägung ökologischer Ziele im Rahmen des 
Stoffstrommanagements sollte problemorientiert und 
im Zusammenhang mit der Abwägung ökonomischer 
und sozialer Ziele erfolgen. 

(Zu den ökologischen Schutz- und Gestaltungszielen 
sowie den daraus abgeleiteten Bewertungskriterien 
s. ausführlicher Kap. 5) 

3.3.2 Ökonomische Ziele 

Eine am Leitbild der nachhaltig zukunftsverträglichen 
Entwicklung orientierte Stoffpolitik hat den Erhalt des 
ökologischen Kapitals zum Gegenstand und ist des-
halb per se ökonomischer Natur. Sie verfolgt also nicht 
zuletzt auch ökonomische Ziele. Diese können jedoch 
in einem problematischen Spannungsverhältnis zu 
anderen ökonomischen Zielen stehen. 

Einerseits kann Umweltpolitik langfristig unmittelbar 
positive wirtschaftliche Wirkungen ausüben; die 
Internalisierung externer Kosten ist volkswirtschaft-
lich erstrebenswert. Zudem ist erfolgreicher Umwelt-
schutz teilweise auch zu einem wichtigen Standort-
faktor geworden. Er bietet Unternehmen, die rechtzei-
tig umweltschonende Technologien und Produkte 
entwickelt haben, neue Absatzchancen und verbes-
sert die Akzeptanz von Standorten, während umwelt-
belastete Regionen von den Unternehmen mehr und 
mehr gemieden werden. 

Andererseits kann Umweltschutz ein Kostenfaktor 
sein und insoweit die internationale Konkurrenzfähig-
keit von Unternehmen schwächen. Die ökologisch 
gesehen dringend nötige Verschärfung der ökologi-
schen Rahmenbedingungen des Wirtschaftens bringt 
zudem beträchtliche sektorale und regionale Struk-
turänderungen mit sich, die mit einschneidenden 
Anpassungsprozessen verbunden sein können. 

Das Verhältnis von Ökonomie und Ökologie ist also 
von gegensätzlichen Aspekten geprägt. In das Stoff- 
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Universitäten und anderen Forschungseinrichtun-
gen. 

Die Forschung ist aufgerufen, nicht disziplinorien-
tiert, sondern problemorientiert zu planen und zu 
arbeiten. Dies stellt hohe Anforderungen an die 
Bereitschaft zur interdisziplinären und multidis-
ziplinären Arbeit unter Überschreitung institutio-
neller Grenzen. Darüber hinaus ist die gegensei-
tige Informa ti on und Kooperation der öffentlich 
geförderten Forschung und der pri vaten Wirt-
schaft zu verbessern, um Synergieeffekte aus-
schöpfen zu können. Dies dient sowohl der 
gesamtheitlich orientierten Problemdefinition, 
nutzt aber auch die komplementären Strukturen 
und Arbeitsweisen, um Erkenntnisse in die Praxis 
umzusetzen. 

Die Forschungsförderung ist zu einer langfristigen 
Sicherung entsprechender Forschungs- und Ent-
wicklungskapazitäten (FuE-Kapazitäten) aufge-
fordert. Die hier zu lösenden Probleme sind nicht 
in üblichen Programm- und Projektzeiträumen 
von drei bis fünf Jahren zu lösen. Angesichts der 
zeitlichen Dimension der Problematik des sustai-
nable development sind FuE-Programme im Zeit-
raum von 10 bis 20 Jahren zu entwerfen, die 
natürlich mit Hilfe transparenter und kontinuierli-
cher Evaluierungs- und Entscheidungsmechanis-
men flexibel an den Stand des Wissens angepaßt 
werden müssen. Finanzielle Stabilität und inhalt-
liche Flexibilität sind - in geeigneter Gestaltungs-
form - kein Widerspruch. Zur Gewährleistung von 
Effektivität und Qualität sind verstärkt Fachgut-
achtersysteme, wie sie sich z. B. bei der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) bewährt haben, 
einzusetzen. 

Da die Umsetzung des Leitbildes einer nachhaltig 
zukunftsverträglichen Entwicklung eine gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe ist, empfiehlt die 
Enquete-Kommission darüber hinaus, die Erarbei-
tung und Defini ti on der längerfristigen program-
matischen Zielsetzungen entsprechend parlamen-
tarisch zu beraten und zu verabschieden. 

Die Forschungsförderung muß in geeigneter 
Weise die Randbedingungen für die geforderte 
Vernetzung der Forschungsstrukturen und 
-inhalte schaffen. Die Förderung der Ökosystem-
forschung durch das BMFT ist ein positiver und 
auszubauender Ansatz strukturschaffender För-
derung, die sowohl der weiteren inhaltlichen und 
strukturellen Vernetzung als auch dem notwendi-
gen Ausbau einer interdisziplinären und gesamt-
heitlichen Umweltforschung an  den Universitäten 
und Forschungszentren zugute kommen kann. 
Zusätzlich wird der Bundesregierung empfohlen, 
zu überprüfen, in welcher geeigneten Form unab-
hängige ökologische Forschungsinstitute in ihrer 
Existenz abgesichert werden können, ohne daß 
deren Flexibilität und Unabhängigkeit verloren 
gehen. 

An den Universitäten als effektiven Multiplikato-
ren für zukunftsorientierte Leitbilder sind die 
umweltbezogenen Lehr- und Forschungsbereiche 
weiter auszubauen. Damit ist nicht nur sicherzu-

stellen, daß das vorhandene Potenti al der Grund-
lagenfächer im Sinne einer nachhaltig zukunfts-
verträglichen Entwicklung genutzt wird, sondern 
daß auch das Leitziel sustainable development die 
wesentlichen Teile der akademischen Ausbildung 
und Forschung durchdringt. Zur Vermittlung der 
universitären Forschungsergebnisse sind ver-
mehrt interdisziplinäre und öffentliche Informa-
tionsveranstaltungen zu fördern. Sie sollen ko-
steneffektiv sowohl der breiten Bewußtseinsbil-
dung dienen als auch in Form einer Ideenbörse die 
Kooperation von Forschem und Anwendern sti-
mulieren. Bund und Länder sind aufgefordert, 
gemeinsam mit den Hochschulen nach weiteren 
Wegen zur Entfaltung leistungsfähigerer und dis-
ziplinübergreifend arbeitender Umweltwissen-
schaften an den Universitäten zu suchen und 
entsprechende Projekte und Strukturen zu för-
dern. 

Des weiteren sind die positiven Ansätze der deut-
schen Beteiligung an internationalen Umweltfor-
schungsprogrammen auszubauen. Da die Um-
weltproblematik sich zunehmend in globaler 
Dimension darstellt, ist die internationale Zusam-
menarbeit in der Forschung und Entwicklung 
unverzichtbar. Mit der deutschen Beteiligung an 

 einigen internationalen Programmen der Umwelt-
forschung (z. B. UN-Programme „Internati onal 
Decade for Natural Desaster Reducti on (IDNDR)", 
Global Change Programme; EG-Programme 
EUROMAR, EUROTRAC, EUROSILVA; Klima-
forschungsprogramme) ist ein wichti ger Anfang 
gemacht. Zusätzlich zum systemati schen Ausbau 
dieser Aktivitäten ist auch ein Austauschpro-
gramm für den Wissenschaftsnachwuchs zu för-
dern, das es erlaubt, die weltweit anstehenden 
Probleme der Umweltforschung vor Ort zu studie-
ren und die gewonnenen Erkenntnisse zuhause 
umzusetzen. 

In der Forschungsförderung gilt es schließlich, 
neue Formen der ressortübergreifenden Pro-
grammgestaltung und -finanzierung zu entwik-
keln. Die für Wissenschaft, Forschung und Ent-
wicklung in umweltrelevanten Bereichen unmit-
telbar (BMFT, BMBW) oder mittelbar (z. B. BMV, 
BML) zuständigen Ministeri en des Bundes und 
der Länder müssen im Hinblick auf Ziele und 
Schwerpunkte von Forschungsprogrammen we-
sentlich stärker integrati v vorgehen. So wird u. a. 
am Beispiel des Bedürfnisfeldes Mobilität (s. 
Kap. 4.3) offensichtlich, daß allein auf der Bundes-
ebene BMFT, BMU, BMZ, BMV und BMWi ein 
gemeinsames Problemlösungsinteresse haben 
müßten und mit unterschiedlicher Kompetenz zur 
systemaren Gesamtlösung beitragen könnten (Ko-
härenz). Ausgehend von dem gemeinsamen Pro-
blemlösungsinteresse können vorhandene For-
schungskapazitäten (u. a. auch Ressortfor-
schungsanstalten) besser gebündelt, Forschungs-
ergebnisse schneller in tr ansparente Handlungs-
strategien umgesetzt und ein unökonomischer 
Ressourceneinsatz verhindert werden. Zur wirk-
sameren Forschungskoordination im Umweltbe-
reich ist die regelmäßige Vorlage eines Umwelt-
forschungsberichtes empfehlenswert, in dem die 
vorhandenen Problemlagen skizziert sowie vor- 
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Der Mensch hat daher nur eine von seinen Überle-
bensinteressen diktierte - abgeleitete - Verantwor-
tung für die Natur. Was diesen Interessen nicht 
dienlich ist, kann auch nicht Gegenstand ethischer 
Forderungen sein. 

Die von Albrecht Schweitzer geprägte Formel „Ehr-
furcht vor der Natur" steht für eine Ethik, für die der 
Mensch nicht mehr der Mittelpunkt ist. Mensch und 
Natur sind hier als gleichursprünglich gedacht; ein 
rein instrumentelles Verhältnis von Mensch und 
Natur wird daher abgelehnt. Die Umwelt ist immer 

auch um ihrer selbst willen zu schützen. „Ehrfurcht" 
steht für das Gefühl des Nichtverfügen-Könnens bzw. 
-Dürf ens.  

Für die Umsetzung des sustainable development-
Ansatzes in das Alltagshandeln genügt an sich ein 
anthropozentrisch definiertes Selbstinteresse. Dieses 
würde jedoch unterstützt und verstärkt durch die 
eher biozentrische Grundorientierung im Sinne 
Albrecht Schweitzers und seiner Ehrfurcht vor der 
Natur. 
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durch eine Reihe von Maßnahmen wird für dringend 
erforderlich gehalten. Die von der Enquete-Kommis-
sion ausgesprochenen Handlungsempfehlungen set-
zen an  verschiedenen Stellen des Benzolstoffstromes 
an: 

Reduktion des zwangsläufigen Benzolanfalls mittels 
langfristiger Minderung des Kraftsstoffverbrauchs 
durch: 

- Verringerung der Gesamtfahrleistung 

- Verringerung des Kraftstoffverbrauchs durch die 
Entwicklung von sparsameren Motoren etc. 

Minderung des Übertritts in die Ökosphäre durch: 

- Senkung des Benzolgehalts von Ottokraftstoff auf 
<–1 Vol. % 

- Verringerung des Kraftstoffverbrauchs (s.o.) 

- Erhöhung der Katalysatorwirksamkeit und Einrich-
tung von Prüfpflichten 

- Einrichtung von Gaspendelsystemen beim Um-
schlag von Benzol und Kraftstoffen (nach 
21. BImSchV, die seit 1. Januar 1993 in Kraft 
getreten ist) 

- Adsorption von Kraftstoffdämpfen im Tank und 
Tankabdichtung 

- Verringerung des Grenzwertes für Benzol in der 
Verordnung nach § 40 Abs. 2 BImSchG auf den vom 
LAI empfohlenen Wert von <–2,5 µg/1. 

Minderung der Benzolaufnahme in den Organismus 
durch: 

- Einsatz von Atemschutzgeräten und Schutzklei-
dung an relevanten Arbeitsplätzen sowie Einsatz 
von direkt anzeigenden Meßgeräten 

- Aufklärung benzolexponierter Arbeitnehmer/in-
nen und strikter Vollzug von bestehenden Arbeits-
schutzbestimmungen. 

Die Kenntnis über benzolbedingte Gesundheitsrisi-
ken in der Bevölkerung sowie bei betroffenen Arbeit-
nehmern wird als gering eingestuft. Vermutlich hängt 
die vergleichsweise geringe Wahrnehmung des Ben-
zol-Risikos in der Bevölkerung damit zusammen, daß 
als Hauptverursacher der Autoverkehr auszumachen 
ist. 

Übergreifende Maßnahme zur Minderung benzolbe-
dingter Risiken ist daher eine detaillierte Aufklärung 
der Betroffenen. Sie ist die Voraussetzung für einen 
bewußten und verantwortungsvollen Umgang mit 
Benzol bzw. benzolhaltigen Kraftstoffen. 

Das Instrumentarium für die Abschätzung gesund-
heitlicher Auswirkungen krebserzeugender Stoffe all-
gemein und zur Festlegung von Grenzwerten kann als 
ausgesprochen unsicher bezeichnet werden. Über die 
bewußte Akzeptanz eines Krebsrisikos wurde bisher 
in der Bundesrepublik Deutschland noch kein Kon-
sens gesucht. Ein völliger Ausschluß der Gesundheits-
risiken durch Benzol wäre nur durch den Verzicht auf 

die Benzol-induzierenden Stoffnutzungen möglich, 
allerdings ist dies derzeit nicht praktizierbar. Wenn 
auch eine Belastung durch Benzol nicht gänzlich 
ausgeschlossen werden kann, so ist in jedem Fall ihre 
Minimierung anzustreben. 

4.1.3 R 134a und andere FCKW-Ersatzstoffe 

Anlaß für die Auswahl des Fluorkohlenwasserstoffes 
R 134 a als Einzelstoffbeispiel war die Aktualität der 
Ersatzstoff-Diskussion um die Fluorchlorkohlenwas-
serstoffe (FCKW). FCKW gelten als die hauptsächli-
chen Verursacher des stratosphärischen Ozonabbaus. 
R 134 a, ein chlorfreier Fluorkohlenwasserstoff (H-
FKW), ist einer der möglichen Ersatzstoffe. Das Bei-
spiel verdeutlicht die Abwägungsschwierigkeiten bei 
Substitutionsprozessen vor dem Hintergrund drän-
gender Umweltprobleme. Als Substitut, das einen 
raschen Ausstieg aus der Produktion und Verwen-
dung der ozonabbauenden FCKW ermöglicht, gleich-
zeitig aber zum zusätzlichen Treibhauseffekt beiträgt, 
wird R 134 a in der interessierten Öffentlichkeit kri-
tisch und kontrovers diskutiert. 

Die Analyse des Stoffstroms diente mehreren Zielen: 
Zum einen sollten Erfahrungen mit einem bereits 
relativ komplexen Stoffstrom, der ab der Gebrauchs-
phase aufgefächert ist, gesammelt werden. Auf dieser 
Basis sind Stellen im Stoffstrom zu identifizieren, an 
denen Maßnahmen zur Verringerung der ökologi-
schen Schadwirkung von R 134 a-Emissionen anset-
zen können. Zum anderen bietet das Beispiel die 
Möglichkeit, unternehmerische und politische Ent-
scheidungen bzw. Prozesse bei der Ersatzstoffauswahl 
zu überprüfen. 

Die für die Erfassung des Stoffstroms notwendigen 
Daten wurden im Rahmen einer öffentlichen Anhö-
rung relevanter Akteure entlang des Stoffstroms 
zusammengestellt. Bereits im Vorfeld der Anhörung 
zeigte sich, daß es zu Emissionen von R 134 a vor allem 
in der Gebrauchs- und Entsorgungsphase kommt. 
Diesen Phasen wurde daher ein besonderes Augen-
merk gewidmet. Während einer weiteren, nicht-
öffentlichen Anhörung befragte die Enquete-Kom-
mission Experten, die an den Auswahlprozessen für 
die FCKW-Ersatzstoffe beteiligt waren, nach der 
Gewichtung der Auswahlkriterien. 

Die quanti tative Abschätzung des Stoffstroms von 
R 134 a ist aufgrund der Umstellungsphase von FCKW 
auf Ersatzstoffe nur begrenzt möglich. Daten über die 
aktuelle Situation sind kaum erhältlich. Insgesamt 
erwies sich die Erfassung des Stoffstroms im Sinne 
einer Produktlinie vor allem in den Stufen Rohstoffge-
winnung, Vorproduktion und Produktion als äußerst 
schwierig. Die Daten sind nur fragmentarisch vorhan-
den und unter großem Aufwand zusammenzutragen. 
Die Erstellung und Veröffentlichung von Produktions-
daten für R 134 a wurde im Rahmen von AFEAS, 
einem Forschungsprogramm der weltweit führenden, 
mit der Entwicklung von FCKW-Ersatzstoffen befaß-
ten Industrieunternehmen, angekündigt. 

Für die Gebrauchs- und Entsorgungsphase liegen 
globale Emissions-Abschätzungen für den Zeitraum 
zwischen den Jahren 1995 und 2020 vor. Diese Daten 
sind jedoch mit Unsicherheiten behaftet. Unterschied- 
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4.2 Bedürfnisfeld Textilien /Bekleidung 

4.2.1 Einordnung in die Arbeit 
der Enquete-Kommission 

Um auf dem Wege von Stoffstrombetrachtungen zu 
Bewertungen und schließlich zu Empfehlungen zu 
gelangen, hat sich die Enquete-Kommission nicht nur 
mit Einzelbeispielen befaßt, sondern auch komple-
xere Beispielfelder untersucht. Ausgewählt wurden 
die Bedürfnisfelder Mobilität und Textilien /Beklei-
dung. An ihnen sollen einerseits die Tragfähigkeit der 
an  Hand der Einzelbeispiele gewonnenen Erkennt-
nisse überprüft und andererseits der Umgang mit 
schwieriger erfaßbaren, vernetzten Stoffströmen er-
probt werden. 

Das Thema Textilien begleitete die Kommissionsar-
beit als einziges Beispielfeld kontinuierlich seit ihrer 
Einsetzung. Entsprechend der intensiven und langen 
Bearbeitungszeit liegen zu dem Themenfeld Texti-
lien/Bekleidung zwischenzeitlich eine Fülle von Infor-
mationen vor. Ein Großteil der Ergebnisse wurde 
bereits im Zwischenbericht dargestellt. Insbesondere 
die Stoffstrombetrachtung wurde dort ausführlich 
behandelt. Trotzdem werden im vorliegenden Bericht 
manche Ergebnisse erneut aufgegriffen, soweit dies 
für das Verständnis der Vorgehensweise der 
Enquete-Kommission, die Herleitung der Bewertun-
gen oder die Empfehlungen erforderlich ist. 

4.2.2 Begründung für die Themenauswahl 

Der Entscheidung für die Wahl des Bedürfnisfeldes 
ging eine intensive Diskussion in der Enquete-Kom-
mission voraus. Ein wichtiges Argument gegen dieses 
Thema lag in der anfänglichen Befürchtung, daß 
aufgrund der Komplexität und mangelnden Datenver-
fügbarkeit keine klare Struktur in der Bearbeitung zu 
erzielen sei, so daß deshalb auch die Herleitung von 
Bewertungen und Empfehlungen nicht nachvollzo-
gen werden könne. Aus diesem Grund wurden in die 
Diskussion andere essentielle Bedürfnisfelder 
menschlicher Existenz wie Landwirtschaft/ Ernäh-
rung, Bauen /Wohnen oder Unterhaltung /Medien ein-
gebracht, bei denen man von einer größeren Daten-
verfügbarkeit ausging. 

Diesen Befürchtungen wurde eine Vielzahl von Vor-
zügen des Themenfeldes gegenübergestellt. In der 
Abwägung der Argumente erhielt die Thematik letz-
lich in der Enquete-Kommission allgemeine Zustim-
mung. Einige der Auswahlkriterien werden im folgen-
den vorgestellt, wobei die Reihenfolge keine Aussage 
über die Gewichtigkeit der Argumente geben soll. 

Ein entscheidendes Argument stellte die teilweise 
recht emotional geführte öffentliche Diskussion über 
das Thema Textilien /Bekleidung dar, die sich durch 
Schlagworte wie „Gift im Kleiderschrank " oder „Wes-
halb unsere Kleider krank machen" öffentlich Aus-
druck verlieh und in Entwicklungen verschiedener 
Konzepte möglicher Textilkennzeichnungen (so bei-
spielsweise Öko-Labeling) mündete. Die Tatsache, 
daß trotz des öffentlichen Interesses bislang keine 
systematische Stoffstromerfassung vorlag, die zu einer 
Versachlichung der Diskussion beitragen könnte, 

stellte für die Enquete-Kommission eine besondere 
Herausforderung dar. 

Auch die Diskrepanz zwischen der umfangreichen 
Literaturfülle zu manchen Einzelaspekten einerseits 
und dem nur ungenügend bzw. kaum vorhandenen 
aktuellen Datenmaterial zum Stoffstrom von Beklei-
dungstextilien andererseits stellt einen entscheiden-
den Unterschied gegenüber den bisher in der 
Enquete-Kommission untersuchten Einzelstoffen dar, 
zu denen aktuelles Datenmaterial in sehr viel größe-
rem Umfang vorlag. Sicherlich liegt ein Grund für die 
mangelnde Datenlage innerhalb des Bedürfnisfeldes 
Textilien/Bekleidung darin, daß bislang noch nie eine 
Stoffstromerfassung wie im vorliegenden Fall ange-
strebt wurde. 

Das Beispielfeld diente unter dem Aspekt der Daten-
erhebung als Prüfstein für die Fähigkeit, wichtige 
Informationen von weniger wichtigen zu unterschei-
den, um das Ziel der Optimierung der Stoffströme 
realisieren zu können. Da die zur Zeit verfügbaren 
amtlichen Statistiken fast ausschließlich ökonomische 
Aspekte berücksichtigen - allerdings auch diese nicht 
für eine systematische Erfassung der Wertschöpfungs-
kette ausreichen - und sich viele der verfügbaren 
Daten auf unterschiedliche Bezugsgrößen beziehen, 
leistete die Enquete-Kommission mit diesem Versuch 
einer übergreifenden Stoffstrombetrachtung entlang 
der gesamten Produktlinie eine A rt  Pionierarbeit. 

Die Vielzahl unterschiedlicher Stoffe - hier „Stoff" 
einmal sowohl in der allgemein materiellen als auch in 
der textilen Bedeutung verwendet - erwies sich als 
Hürde für eine systematische Stoffstrombetrachtung, 
an der die bislang gewonnenen Erkenntnisse aus den 
Einzelstoffbetrachtungen erprobt werden sollten. So 
läßt z. B. bei einem Baumwollhemd die Bezeichnung 
Baumwolle vermuten, daß das be treffende Beklei-
dungsstück nur aus der Naturfaser Baumwolle 
besteht. Dabei wird nicht deutlich, daß bei der Her-
stellung des Kleidungsstücks eine Vielzahl chemi-
scher Substanzen verwendet wurden, die zwar zum 
Teil weitgehend vom Textilgut entfernt wurden, in 
vielen Fällen jedoch in Form von Farbmittelgemi-
schen oder Ausrüstungsmitteln in oft erheblicher 
Menge auf dem Kleidungsstück verbleiben. Ein Ziel 
der Enquete-Kommission war es, trotz der unüber-
sichtlichen Verflechtung von Arbeitsschritten und der 
Vielzahl eingesetzter Stoffe eine Systematik bei der 
Erfassung sämtlicher Einzelaspekte zu erreichen, die 
eine nachvollziehbare Herleitung von Bewertungen 
und Empfehlungen zuläßt. 

Zur Komplexität der Stoff- und Warenströme und der 
eingesetzten Stoffe und Stoffgemische kommt noch 
die Vielzahl unterschiedlicher Akteure innerhalb der 
einzelnen Produktionsstufen textiler Bekleidung 
hinzu: Anders als bei den bisherigen Einzelbeispielen, 
bei denen im großen und ganzen eine überschaubare 
Zahl von Produzenten oder Verarbeitern innerhalb 
der Stoffströme identifiziert werden können, sind bei 
der textilen Kette völlig verschiedenartige Unterneh-
men mit unterschiedlicher Struktur und Größe betei-
ligt. Sie reichen vom Kleinbauern in den Rohstoffan-
bauländern sowie kleinen und mittelständischen Ver-
arbeitungsbetrieben im In- und Ausland bis hin zur 
chemischen Großindustrie als Produzenten für Che- 
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ligt ist. Dazu zählen z. B. Bearbeitungsschritte wie 
die Veredlung oder die Konfektionierung, die direkt 
an der Faser bzw. dem Garn oder Flächengebilde 
erfolgen. Dieser Stoffstrom wird im folgenden als 
Hauptlinie der textilen Kette bezeichnet. 

- Neben dieser Hauptlinie der textilen Kette gibt es 
aber zum anderen eine Vielzahl weiterer Schritte, 
die analysiert werden müssen, um überhaupt die 
einzelnen Stufen der Hauptlinie umfassend be-
trachten zu können. So ist z. B. bei der Stoffstrom-
betrachtung für den Primäranbau der Baumwollfa-
ser nicht nur die Düngung oder der Einsatz von 
Pestiziden relevant (Hauptlinie), sondern auch die 
Bereitstellung der Düngemittel, beispielsweise de-
ren Produktion oder Transport, zu berücksichtigen. 
Diese innerhalb der Hauptlinie zuarbeitenden 
Schritte machen die sogenannten Nebenlinien der 
textilen Kette aus. Hinter dieser Unterscheidung 
zwischen Haupt- und Nebenlinien verbirgt sich - 
wie so oft- eine sprachliche Vereinfachung, die eine 
eindeutige Trennung vorgibt, obgleich in Wirklich-
keit ein fließender Übergang vorherrscht. Vielleicht 
käme der Ausdruck „Netzwerk" der Realität etwas 
näher, da zwischen Haupt- und Nebenlinien enge 
Vernetzungen, zum Teil über mehrere Stufen der 
textilen Kette, bestehen. 

Bei der Stoffstromerfassung hat sich die Enquete- 
Kommission zunächst ausschließlich auf die Hauptli

-

nie der textilen Kette konzentriert, die sich entspre-
chend den Erwartungen als höchst komplexer Weg 
erwies und sehr vereinfacht in Abbildung 4.2.3 wie-
dergegeben ist (siehe unten). 

Berücksichtigt man zudem auch die Nebenlinien der 
textilen Kette, ergibt sich die in Abbildung 4.2.4 (siehe 
folgende Seite) dargestellte Systematik. 

Zu den Nebenlinien wurden bei der Bearbeitung des 
Bedürfnisfelds Textilien /Bekleidung von der En-
quete-Kommission keine Daten erhoben. Einige 
Aspekte wurden jedoch im Zusammenhang mit der 
Interaktionen zwischen den verschiedenen Akteuren 
der textilen Kette betrachtet (s. Kap. 4.2.7 und 
4.2.8). 

4.2.4.2.2 Stoffstrombetrachtung entlang der Hauptlinie 
der textilen Kette 

Wie zu erwarten, ist eine Stoffstrombetrachtung eines 
solch komplexen Bedürfnisfeldes ungleich umfang-
reicher als bei den Einzelbeispielen Cadmium, Benzol 
oder den FCKW-Ersatzstoffen: Allein das im Rahmen 
der Vorstudien und der öffentlichen Anhörung zusam-
mengetragene Material umfaßt über 1 000 Seiten - 
ohne die Themenkomplexe Ökologie und Toxikolo-
gie. 
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Abbildung 4.2.4: Stoffstrombetrachtung der Haupt- und Nebenlinien entlang der textilen Kette 
(ohne Berücksichtigung des Transports) 

Deshalb nahm die Enquete-Kommission neben der 
Fokussierung auf die wichtigsten Faserarten und die 
ausschließliche Konzentrierung auf die Hauptlinie 
eine weitere Eingrenzung der Betrachtung zugunsten 
größerer Genauigkeit vor: Sie konzentrierte sich 
schwerpunktmäßig auf die Stoffstrombetrachtung von 
ausgewählten Stufen der textilen Kette - nämlich die 
Primärproduktion, die Textilveredlung sowie die 
Gebrauchsphase. Die Produktionsstufen der Primär-
produktion und der Textilveredlung wurden beispiel-
haft ausgewählt, weil sich zeigte, daß hier große 
Stoffmengen mit hoher ökologischer, ökonomischer 
und sozialer Relevanz umgesetzt werden, die 
Gebrauchsphase wurde wegen der hohen Pflegemit-
tel- und Energieeinsätze und dem Einbezug einer 
weiteren Akteursgruppe - nämlich den Verbrau

-

chern - ausgewählt. Außerdem wurde der Transport 
zwischen den einzelnen Stufen der textilen Kette in 
den Blick genommen. Eine Schwerpunktsetzung im 
Sinne einer Bewertung stellte die Auswahl nicht 
dar. 

Als eines der Hauptprobleme bei der Stoffstrombe-
trachtung erwies sich die Datenlage bzw. die Daten-
verfügbarkeit. Die anfängliche Vermutung, daß gene-
rell nur wenige Daten zum Bedürfnisfeld Textilien/ 
Bekleidung verfügbar seien, konnte nicht für alle 
Stufen der textilen Kette bestätigt werden. So liegen 
beispielsweise für die Primärproduktion von Baum-
wolle überraschend präzise Informationen zu den 
Themenkomplexen Produktion, Anbauflächen und 
Einsatz von Schädlingsbekämpfungsmitteln vor. 
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Trotz der Fülle der vorhandenen Daten wurde deren 
Aufarbeitung jedoch durch unterschiedliche Bezugs-
größen erschwert: Entweder ist der Bezug zwischen 
Textilien allgemein und Bekleidungstextilien nicht 
eindeutig definiert - daraus resultieren beispielsweise 
die großen Abweichungen bezüglich des durch-
schnittlichen jährlichen Pro-Kopf-Verbrauchs von 
Bekleidungstextilien zwischen 11 und 23 kg -, oder 
aber es liegen Daten für verschiedene Bezugsjahre 
und/oder Länder vor. Erschwert wird die Datensitua-
tion für die Bundesrepublik Deutschland noch 
dadurch, daß manche Informationsquellen bereits die 
neuen Bundesländer berücksichtigen, manche sich 
jedoch wiederum nur auf die alten Länder bezie-
hen. 

Daneben konnten auch Informationsdefizite, so bei-
spielsweise bei der Textilveredlung, ausgemacht wer-
den. 

Beispielhaft für alle Stufen der textilen Kette werden 
im folgenden die Primärproduktion der Natur- und 
Chemiefasern sowie die Textilveredlung zusammen-
fassend dargestellt. Zudem wird die Bedeutung des 
Transports als Prozeß zwischen den einzelnen Stufen 
der textilen Kette beleuchtet. 

Stoffstrombetrachtung der Primärproduktion 
von Naturf asern am Beispiel der Baumwolle 

Da weltweit 47 % der produzierten Textilfasern aus 
Baumwolle bestehen und in der Bundesrepublik 
Deutschland der Baumwollanteil der textilen Beklei-
dung 53 % beträgt, hat sich die Enquete-Kommission 
auf diese mengenmäßig bedeutendste Naturfaser 
konzentriert. Neben der mengenmäßigen Bedeutung 
der Baumwolle spielen aber auch die gerade in der 
jüngsten Zeit vermehrt zu beobachtenden Entwick-
lungen einer umweltverträglicheren Baumwollpro-
duktion einen wesentlichen Aspekt für die Schwer-
punktsetzung. 

Insbesondere den Eigeninitiativen umweltbewußter 
Unternehmer (vor allem den Textil- und Pflanzen-
schutzmittelherstellern sowie dem Handel) ist es zu 
verdanken, daß mit geringerem, aber effizienterem 
Pestizid- und Düngemitteleinsatz auf umweltscho-
nendere Weise Baumwolle produziert werden kann, 
die auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig ist. So 
können heute z. B. durch die gezielte Baumwollsaat-
gutbehandlung mit einem neu entwickelten Pflanzen-
schutzmittel bis zu drei Flächenbehandlungen einge-
spart  werden. 

Maßnahmen des Integri erten Umweltschutzes und 
des ökologischen Baumwollanbaus sind als Beispiele 
für neu beschrittene Wege zu nennen. Hinsichtlich 
des Inverkehrbringens und der Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln legt der FAO-Verhaltenskodex 
(s. auch Kap. 4.2.4.2.6) Verantwortungen und Verhal-
tensnormen fest, die die am Pflanzenschutz Beteilig-
ten (Regierungen, Industri e und Landwirte sowie den 
NGO (Nichtregierungsorganisationen, auch mit NRO 
abgekürzt), die in den einzelnen Ländern Kontroll-
funktionen wahrnehmen) im Rahmen ihrer Zustän-
digkeiten umsetzen sollen. 

Baumwolle als Beispiel für einen bedeutenden nach

-

wachsenden Rohstoff und die Aspekte der verschie

-

denen Anbaumethoden werden im Zusammenhang 
mit dem Thema „sustainable agri culture and rural 
development" diskutiert. 

Bei den im folgenden genannten Daten zu den stoff-
stromrelevanten Kriterien handelt es sich um Durch-
schnittswerte, aus denen diese beispielhaften, positi-
ven Abweichungen nicht hervorgehen. 

Einige der bedeutsamsten stoffstromrelevanten Krite-
rien, die auf der Stufe der Primärproduktion von 
Naturfasern allgemein - und damit auch bei der 
Stoffstrombetrachtung von Baumwolle - zu berück-
sichtigen sind, gibt die nachfolgende Zusammenstel-
lung wieder: 

(1) Produktion, 

(2) Anbauländer und Größe der Anbauflächen, 

(3) Kuppelprodukte, 

(4) Art und Menge der eingesetzten Hilfs- und 
Betriebsmittel, 

(5) Verbleib der eingesetzen Hills- und Betriebsmittel, 

(6) Menge des eingesetzten Trink- und Brauchwas-
sers sowie 

(7) Menge eingesetzter nicht regenerativer Energie. 

(1) Produktion 

Die Weltproduktion an Rohbaumwolle betrug im Jahr 
1991 rund 19 Mio. t. Zwischen 1970 und 1990 stieg die 
Produktion um durchschnittlich 2,2-2,5 % pro Jahr, 
obwohl die Anbauflächen in diesem Zeitraum - abge-
sehen von geringfügigen jährlichen Schwankungen - 
nahezu stagnierten. Demnach konnten die Flächen-
erträge um etwa 2,0 % p.a. gesteigert werden. Die 
Flächenertragssteigerung ist vor allem auf vermehrte 
Bewässerung, Intensivierung der minerali schen Dün-
gung und chemische Schädlingsbekämpfung zurück-
zuführen. In einigen Entwicklungs- und Schwellen-
ländern (der Begriff wird hier in der üblichen, durch-
aus problematischen Sprachregelung verwendet) wie 
z. B. Indien, Brasilien oder in einigen ostafrikanischen 
Ländern bestehen noch beträchtliche Flächenertrags-
reserven. Allerdings werden in einigen Ländern ca. 
40-50 % der höherwertigen Anbauflächen, die sich 
auch zum Anbau von Nahrungsmitteln eignen wür-
den, zur Baumwollgewinnung genutzt. 

Der Import von Baumwollfasern in die Bundesrepu-
blik Deutschland betrug im Jahr 1990 (alte Bundes-
länder) 260 000 t. Darin sind Baumwollflächengebilde 
sowie konfektionierte baumwollhaltige Bekleidungs-
textilien nicht enthalten. 

(2) Anbauflächen und Anbauländer 

Die Weltanbaufläche für Baumwolle liegt im Durch-
schnitt der letzten drei Jahre bei etwa 33 Mio. ha, das 
sind etwa 4,7 % der Weltgetreidefläche bzw. 2,4 % der 
Weltackerfläche (zum Vergleich: Die gesamte Fläche 
der Bundesrepublik Deutschland, alte und neue Bun-
desländer, umfaßt ca. 35,9 Mio. ha; KDrs 12/8a, 
Brandt). 
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Zu den wichtigsten Baumwollerzeugerländern zählen 
die USA (17,3 %), die GUS (13,6 %), die VR China 
(24,4 %), Indien (11,1 %) und Pakistan (9,2 %), die 
zusammen rund 75 % der gesamten Baumwollpro-
duktion erzeugen (KDrs 12/8a, Brandt). 

(3) Kuppelprodukte 

Nur ein Drittel der geernteten Baumwollrohfasern 
wird als Ausgangsmaterial für die Faserherstellung 
verwendet. Der Rest, die sogenannten Linters, d. h. 
kurze Baumwollfasern, werden zur Herstellung von 
Cellulose-Chemiefasern (z. B. Viskose) eingesetzt 
sowie bei der Papierproduktion verwendet. 

1000 kg geerntete Saatbaumwolle enthalten im 
Durchschnitt: 

für die Textilfaserherstellung geeignete 
Rohfasern: 	420 kg 

andere Naturprodukte: Saatkuchen 	200 kg 
Öl 	110 kg 
Schalen 	210 kg 
zurückbehal- 
tenes Saatgut 	20 kg 

Abfälle: 	Verun- 
reinigungen 	40 kg 

(4) Art und Menge der eingesetzten Hilfs- und 
Betriebsmittel 

Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln (d. h. Insekti-
zide, Herbizide und Fungizide) sowie Entlaubungs-
mitteln (auch Defoliants und Pflanzenhormon-
Abspalter genannt) und deren Verbleib in der Umwelt 
wird in Kapitel 4.2.4.2.3 „Ökologische und toxikologi-
sche Problemfelder entlang der Hauptlinie der tex-
tilen Kette" thematisiert. 

Düngemittel: Bei intensivem Anbau werden 80 bis 
120 kg Stickstoff/ha sowie 20 bis 40 kg Phosphor-
pentoxid/ha an Mineraldünger eingesetzt. Auf Kali-
Düngung wird in den semi-ariden Anbaugebieten 
meist verzichtet. 

(5) Verbleib der eingesetzten Hilfs- und 
Betriebsmittel 

Umfassende, systematische Daten über den Verbleib 
der eingesetzten Hilfs- und Betriebsmittel liegen nicht 
vor. Lediglich über den Verbleib der Pestizide sind 
einige Fakten bekannt, die in Kapitel 4.2.4.2.3 darge-
stellt werden. 

(6) Menge des eingesetzten Trink- und 
Brauchwassers 

Man unterscheidet bei der Baumwollgewinnung den 
Trockenfeldanbau und den Bewässerungsanbau. 
Beim Bewässerungsanbau werden z. B. im Sudan, im 
Senegal, am Tana-See, am Indus und an den Aral-
Zuflüssen ca. 29 m3  Wasser für 1 kg Rohbaumwolle 
benötigt. In Israel liegt der Wasserbrauch bei etwa 
7 m3/kg Rohbaumwolle (KDrs 12/8a, Brandt). 

(7) Menge eingesetzter nicht-regenerativer Energie 

Der Einsatz von nicht-erneuerbarer Energie in der 
Primärproduktion ist je nach Standort und Grad der 
Mechanisierung unterschiedlich: Mit steigenden Per-
sonalkosten steigt auch die Kapital- und Energie-
intensität für die Erzeugung. 

Folgender Energiebedarf ist in den unterschiedlichen 
Baumwollanbaugebieten für die Produktion von 1 kg 
Rohbaumwolle erforderlich: 

USA 	41,87 MJ 

GUS 	41,87 MJ 

Australien 	41,87 MJ 

Sudan 	12,56 bis 20,94 MJ 

Zur Veranschaulichung: 41,87 MJ entsprechen 1 kg 
Rohöläquivalent. 

Neben diesem Energieeinsatz für Transport und 
Maschinen „vor Ort" ist auch der Einsatz nicht-
erneuerbarer Ressourcen etwa für die Herstellung 
und den Vertrieb der Pestizide erforderlich. Da dieser 
Stoffstrom jedoch in eine der Nebenlinien fällt, wur-
den hierzu keine Daten erhoben. 

Stoffstrombetrachtung der Primärproduktion 
von Chemiefasern 

Zur Gegenüberstellung des Stoffstroms der Primär-
produktion von Naturfasern hat die Enquete-Kommis-
sion auch die Chemiefasern am Beispiel Polyester, 
Polyamid und Polyacryl sowie cellulosische Chemie-
fasern untersucht. Dieser Vergleich sollte allerdings 
nicht dazu dienen, einen Sieger oder Verlierer zu 
ermitteln, vielmehr sollten auf dem Wege der Stoff-
strombetrachtung und anschließenden Bewertung bei 
beiden Primärproduktionswegen Schwachstellen 
identifiziert werden, die möglicherweise verringert 
werden können. 

Wie bei den Naturfasern ist es auch bei den Chemie-
fasern schwierig, den für Bekleidungstextilien ver-
wendeten Anteil auszumachen, denn Chemiefasern 
werden in beträchtlichen Mengen zu technischen 
Textilien und Heimtextilien verarbeitet. Außerdem ist 
die Datenlage nach Ergebnissen der COGNIS-Vorstu-
die unbefriedigend, da viele Einzeldaten der amtli-
chen Statistiken zum Teil gesperrt sind. Erschwerend 
kommt hinzu, daß sich zwischen den Angaben der 
IVC (Industrievereinigung Chemiefaser e.V.) und den 
Angaben der Außenhandelsstatistik hinsichtlich Pro-
duktion, Import und Export große Abweichungen 
ergeben. Im folgenden werden entsprechend der 
COGNIS-Vorstudie und der öffentlichen Anhörung 
die IVC-Daten zugrundegelegt (s. COGNIS 1994a, 
S. 22ff. und KDrs 12/8a, Kamerbeek). Der grundle-
gende Unterschied zu den Naturfasern ist der Einsatz 
nicht-erneuerbarer Ressourcen als Ausgangsstoff. 

(1) Produktion 

Weltweit wurden im Jahre 1991 rund 19,34 Mio. t 
Chemiefasern produziert. Davon wurden in der Bun-
desrepublik Deutschland 1,046 Mio. t hergestellt. Im 
Gegensatz zu den Naturfasern, die fast ausschließlich 
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die Spinnlösung (Viscose) überführt wird. Cellulose-
fäden werden durch Einpressen der Viskose über 
Düsen in schwefelsaure Spinnbäder ersponnen. Die 
Spinnbäder enthalten u. a. auch Zinksulfat. Titan-
dioxid findet auch hier als Mattierungsmittel Verwen-
dung. 

(5) Verbleib der eingesetzten Hilfs- und 
Betriebsmittel 

Verbleib auf den syntheti schen Chemiefasern: Kata-
lysatoren und Stabilisatoren verbleiben in den synthe-
tischen Fasern. Bei Polyacryl sind noch 0,2 bis 2 Gew.-
% in der ausgelieferten Faser enthalten. Dieser Anteil 
verringert sich im Verlauf der textilen Kette auf Werte 
unter 0,01 Gew.-%. 

Nach Informati on des IVC verbleibt das Mattierungs-
mittel Titandioxid sowohl bei cellulosischen als auch 
bei syntheti schen Chemiefasern generell bei der Wei-
terverarbeitung im Garn. 

(6) Verbleib in den jeweiligen 
Umweltkom partimenten 

Systemati sch wurden hierzu die Daten im Rahmen der 
Stoffstrombetrachtung nicht erfaßt. 

In der Abwasserherkunftsverordnung ist die Chemie-
faserherstellung und -verarbeitung als ein Herkunfts-
bereich für Abwasser, das gefährliche Stoffe (z. B. 
Dioxan, Kupfer) enthalten kann, aufgeführt. 

Bei der Herstellung von PA 6.6 fallen nach Auffassung 
des Umweltbundesamtes auch titandioxidhaltige Pro-
duktionsabwässer an, die aufgrund des Gehalts an 
Titandioxid nicht in den Caprolactamprozeß zurück-
geführt werden können. Zur Viskoseherstellung ein-
gesetztes Zinksulfat führt in den darauffolgenden 
Prozeßabschnitten zu problematischen Wasserbela-
stungen. Maßnahmen zur Reduzierung der Zinkemis-
sionen befinden sich in der Erprobung. 

Emissionen gefährlicher Stoffe in die Luft sind beson-
ders bei der Polyacrynitrilherstellung (Blausäure) und 
bei der Viskosefaserherstellung (schwefelhaltige 
Emissionen) von Bedeutung. 

(7) Menge des eingesetzten Trink- und 
Brauchwassers 

Der Wassereinsatz ist je nach Hersteller, Fasertyp und 
Herstellverfahren unterschiedlich. Bei Polyacryl be-
trägt der Trinkwasserbedarf im Durchschnitt 0,3 m3/t 
Faser. An entionisiertem Wasser werden 15 m3/t Faser 
eingesetzt. Für die Produktion von Polyester (von der 
Polymeri sati on bis zur Faserherstellung) beträgt der 
Bedarf an  entionisiertem Wasser 2,3 m3/t. 

Stoffstrombetrachtung der Textilveredlung 

Die Textilveredlung umfaßt eine Vielzahl von Verfah-
rensschritten innerhalb der textilen Kette. Unter die-
sem Begri ff werden sämtliche Arbeitsprozesse zusam-
mengefaßt, die dazu dienen, die optischen sowie die 
Verarbeitungs- und Gebrauchseigenschaften (z. B. 
durch Färben, Bleichen, Bedrucken oder Mercerisie

-

ren) eines Textils zu optimieren. Die Art  der Anwen-
dungen bei den zahlreichen Verfahren der Textilver-
edlung hängt von der Zusammensetzung sowie der 
Form des textilen Rohstoffs und der vorgesehenen 
Verwendung ab. 

Die einzelnen Veredlungsarbeiten an Textilien wer-
den auf unterschiedlichen Verarbeitungsstufen der 
Textilien durchgeführt, nämlich im urversponnenen 
Zustand der Textilfaser, der sog. Flocke, am Garn und 
an der Web-, Strick- und Wirkware, d. h. an der 
textilen Fläche. Somit stellt - str eng genommen - die 
Einreihung der Textilveredlung innerhalb der textilen 
Kette zwischen Produktion von Fasern, Garnen und 
Flächengebilden und der Konfektionierung wie-
derum eine Vereinfachung dar. Die unterschiedlichen 
Veredlungsverfahren sind im Zwischenbericht der 
Enquete-Kommission dargestellt (Enquete-Kommis-
sion „Schutz des Menschen und der Umwelt", 1993, 
S. 252ff.). 

Wie bei der Primärproduktion untergliedert sich auch 
die Stoffstrombetrachtung bei der Textilveredlung in 
eine Vielzahl von Einzelaspekten, wobei ökologische 
und toxikologische Fragestellungen zunächst unbe-
rücksichtigt bleiben und in Kapitel 4.2.4.2.3 darge-
stellt werden. 

Die einzelnen Verfahren bei der Textilveredlung 
können nach folgenden Kategorien untergliedert wer-
den: 

- Vorbehandlung, 

- Färbung, 

- Textildruck sowie 

- Ausrüstung. 

Bei der Produktion der Veredlungsmittel sind unter 
dem Aspekt der Stoffstrombetrachtung im wesentli-
chen folgende Aspekte zu beachten: 

- Produktionsmengen, 

- Rohstoffeinsatz, 

- Art und Menge der Kuppelprodukte, 

- Art und Menge der eingesetzten Hilfs- und 
Betriebsmittel, 

- Verbleib der eingesetzten Hilfs- und Betriebsmittel, 

- Art und Menge der eingesetzten Energie, 

- Menge des eingesetzten Trink- und Brauchwassers, 

- Menge eingesetzter nicht regenerati ver Energie 
(z. B. für Transport und Maschineneinsatz) sowie 

- Art und Menge der Abfälle. 

Bei der Anwendung der Veredlungsmittel sind fol-
gende Aspekte zu unterscheiden: 

- Menge der verwendeten Veredlungsmittel, 

- Energieeinsatz, 

- Menge des eingesetzten Trink- und Brauchwassers, 

- Art und Menge der Emissionen, Verbleib der Ver-
edlungsmittel auf den Textilien und Verteilung der 
Emissionen in die Umwelt, 

- Menge und Art der Abfälle sowie 

- Verbleib der Veredlungsmittel nach dem Gebrauch 
bei der Entsorgung. 

Schätzungen gehen von 7 000 bis 8 000 im Handel 
befindlichen Textilhilfsmitteln aus, die auf 400 bis 600 
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Anwendung der Veredlungsmittel 

Menge der verwendeten Veredlungsmittel: In der 
Bundesrepublik Deutschland (alte Bundesländer) 
wurden im Jahr 1990 rund 110 000 t Textilhilfsmittel 
verbraucht, wobei knapp die Hälfte als Ausrüstungs-
mittel eingesetzt wurden (COGNIS 1994 a, S. 62). Die 
Tabelle 4.2.2 gibt einen Überblick über die Mengen-
verteilung. 

Tabelle 4.2.2 

Mengenverteilung der Textilhilfsmittel 
auf die einzelnen Einsatzgebiete 

in der Bundesrepublik Deutschland 
(1990, alte Bundesländer) 

Art der Hilfsmittel t/a 

Hilfsmittel für Fasern 
und Spinnen 	 10 000 

Hilfsmittel für Weberei 
und Wirkerei 	 12 000 

Hilfsmittel für Vorbehandlung 
und Veredlung 	 3 000 

Hilfsmittel für Färben 
und Drucken 	 25 000 

Ausrüstungsmittel 	 50 000 

universelle Hilfsmittel 	 10 000 

Quelle: COGNIS, 1994 a 

Bislang ist noch wenig untersucht worden, wie viele 
Textilhilfsmittel durch Importe bereits auf der Textil-
ware in die Bundesrepublik Deutschland gelangen. 
Da ca. 85 % der Textilien aus ausländischer Produk-
tion stammen, ist eine genaue Erfassung der einge-
setzten Zusätze schwierig (s. Arge Textil, 1994). Aller-
dings werden 40 % der Textilien in der Bundesrepu-
blik Deutschland veredelt, auch wenn sie anschlie- 
Bend zur Konfektionierung ins Ausland transportiert 
werden, so daß über diesen Teil, der jedoch identifi-
ziert werden müßte, durchaus Informationen über die 
Veredlungsmittel erhältlich sein müßten. 

Neben den Textilhilfsmitteln werden bei der Textil-
veredlung noch 100 000 t sonstige Chemikalien wie 
Säuren, Laugen oder Natriumchlorid sowie fast 
12 000 t Farbstoffe - bezogen auf das Jahr 1986 - 
angewendet. 

Energieeinsatz: Der Energieeinsatz für das Vorbehan-
deln und Färben ist etwa gleich groß, für das Ausrü-
sten deutlich geringer. Für Vorbehandlung, Färbung, 
Druck und Ausrüstung müssen bei Naturfasern rund 
10 bis 20 MJ/kg Textil an Energie eingesetzt werden. 
Für Chemiefasern beträgt der Energieeinsatz ca. 5 bis 
10 MJ/kg (KDrs 12/8 a, Moll und KDrs 12/8 b, 
Schmidt). 

Von der Garnveredlung über die Maschenveredlung 
zur Gewebeveredlung steigt der spezifische Energie-
einsatz an (KDrs 12/8b, Schönberger). Insgesamt ist 
der Energieverbrauch bei der Textilveredlung sehr 
hoch. Die dadurch entstehenden Emissionen zählen 

zu den bei weitem größten Umweltbelastungen in 
Textilveredlungsbetrieben (KDrs 12/8 b, Schönberger). 

Menge des eingesetzten Trink- und Brauchwassers: 
Der Wassereinsatz ist abhängig vom jeweiligen Ver- 
edlungsverfahren. Wie beim Energieeinsatz nimmt 
der Wasserbedarf von der Garnveredlung (60 bis 
160 1/kg) über die Maschenveredlung (150 bis 230 1/ 
kg) bis hin zur Gewebeveredlung (200 bis 350 1/kg) 
kontinuierlich zu (KDrs 12/8a, Moll). 

Die Anforderungen an die Wasserqualität für das 
Prozeßwasser (als Kühlwasser wird in der Regel 
Brauchwasser eingesetzt) sind sehr hoch und liegen 
zum Teil über denen für Trinkwasser. Die Wasser-
härte darf 3 bis 4°dH nicht überschreiten; der Gehalt 
an Schwermetallen wie Eisen, Kupfer oder Mangan ist 
auf max. 0,1 mg/1 beschränkt (KDrs 12/8a, Moll). 

Menge und Art derAbfälle: Es liegen unterschiedliche 
Angaben über die bei der Textilveredlung anfallen-
den Mengen an Klärschlamm vor: Die beiden Vorstu-
dien gehen von ca. 50 000 t Klärschlamm aus (s. Arge 
Textil, 1994 a, S. 47 und COGNIS, 1994 a, S. 60). Dies 
steht im Widerspruch zu Aussagen des Statistischen 
Bundesamtes über Schlämme aus der Aufarbeitung 
und Veredlung von Textilien aus dem Jahr 1987, nach 
denen rund 12 000 t Klärschlamm pro Jahr anfallen. 

Verbleib der Veredlungsmittel nach dem Gebrauch 
bei der Entsorgung: Hierzu liegen keine Informatio-
nen vor. 

Stoffstrombetrachtung für die Gebrauchsphase textiler 
Bekleidung 

Mit der Stoffstrombetrachtung der Gebrauchsphase 
ist erstmals der Verbraucher als Akteur einbezogen, 
während bei den anderen Stufen der textilen Kette der 
Handel, die chemische Indus trie oder die Textilvered-
ler im Mittelpunkt der Betrachtung stehen. 

Entscheidenden Einfluß auf den Stoffstrom haben die 
Aspekte „Tragedauer" sowie „Wäschepflege", die im 
folgenden näher beleuchtet werden. 

Verwendungszeit und Haltbarkeit 

Die Verwendungszeit, d. h. der Zeitraum, in dem ein 
bestimmtes Bekleidungstextil vom Verbraucher mehr 
oder weniger häufig bestimmungsgemäß genutzt 
wird, liegt meistens deutlich unter der Haltbarkeit, 
wobei darunter der Zeitraum zwischen der ersten 
Nutzung und dem endgültigen Verschleiß mit Verlust 
der Funktionserfüllung verstanden wird. In der Regel 
wird Bekleidung in Wohlstandsgesellschaften ausge-
mustert, bevor sie verschlissen ist. Mode, finanzielle 
Verhältnisse des Konsumenten und soziales Umfeld 
sind im Vergleich zur Haltbarkeit die wesentlich 
entscheidenderen Determinanten für die Verwen-
dungszeit von Bekleidungstextilien. 

Abbildung 4.2.6 (siehe folgende Seite) gibt einen 
Überblick über die durchschnittliche Verwendungs-
zeit und die Kaufhäufigkeit von verschiedenen Ober-
bekleidungstextilien. 

Auch wenn die Faserhaltbarkeit kaum Einfluß auf die 
Verwendungszeit hat, so ist dennoch folgender Ver- 
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Folgende Carriergruppen kommen zum Einsatz: aro-
matische Ether, aromatische Carbonsäuren, alipha-
tisch-aromatische Carbonsäureester, Phthalsäurede-
rivate. Vor allem bei importierter Ware wurden f ol-
gende Stoffgruppen na

ster, Methylnaphthalin, Phe-
nylphenol, Diphenyl, 

chgewiesen: Trichlorbenzol, 
Kresotinsäuremethyle

Butylbenzoat, Diphenylether 
und Maleinsäureester. 

Über die Migration dieser Stoffe aus den Bekleidungs-
textilien auf die Haut liegen bislang noch wenige 
Erkenntnisse vor. Die Arbeitsgruppe „Textilien" des 
BGA sieht hierin einen erheblichen Forschungsbe-
darf. 

- Formaldehyd: Zur Hochveredlung (Pflegeleichtaus-
rüstung durch Verbesserung des Knitter- und Krumpf-
verhaltens, d. h. der Formbeständigkeit) von Beklei-
dungstextilien aus Baumwolle, Viskose, Leinen und 
deren Mischungen mit Synthesefasern werden Ver-
netzer auf Basis von Formaldehyd eingesetzt. Auf der 
Ware verbleiben nach Aussagen der TEGEWA maxi-
mal 3 % der Vernetzer. Die Formaldehydgehalte der 
Gewebe sind wesentlich geringer. Nach Auskunft des 
BGA beträgt die in Textilien verbleibende Menge des 
Kunstharzes bis zu 8 % des textilen Warengewichts. 
Nach der Gefahrstoff-Verordnung sind Gewebe mit 
einem Gehalt an freiem Formaldehyd über 0,15 % zu 
kennzeichnen. Solche Bekleidungstextilien sind 
heute nach Aussagen von TEGEWA im Handel prak-
tisch nicht mehr anzutreffen. 

Formaldehyd wird als giftig eingestuft und zeigt ein 
allergenes Potential. Grundsätzlich ist eine Auslösung 
von allergischen Reaktionen auch durch sehr niedrige 
Formaldehyd-Gehalte nicht auszuschließen. Aller-
dings führt ein Formaldehyd-Gehalt unterhalb von 
0,05 % in Bekleidungstextilien, die direkt mit der Haut 
in Berührung kommen, in der Regel auch bei bereits 
sensibilisierten Personen nicht zu allergischen Reak-
tionen. 

- Glyoxal als Formaldehydsubstitut: Aufgrund der 
anhaltenden Diskussion über toxische Eigenschaften 
von Formaldehyd ist gelegentlich Glyoxal als Substi-
tut zum Einsatz gekommen. Aus technischen und 
wirtschaftlichen Gründen hat es sich jedoch gegen die 
modernen formaldehydarmen Vernetzer nicht durch-
gesetzt. 

Glyoxal ist bezüglich der chemischen Struktur, Reak-
tivität, Molekülgröße sowie auch seiner Toxizität dem 
Formaldehyd sehr ähnlich. In der Gefahrstoffverord-
nung wird Glyoxal als augen- und hautreizend ange-
geben. Hinweise auf ein mutagenes sowie ein sensi-
blisierendes Potential des Glyoxals sind bekannt. Es 
sind aber - im Gegensatz zu Formaldehyd - keine 
textilbedingten allergischen Reaktionen beschrie-
ben. 

4.2.4.2.4 Soziale Aspekte entlang der Hauptlinie der 
textilen Kette 

Schon zu Beginn der Analyse des Bedürfnisfeldes 
Textilien/ Bekleidung (und aller anderen Beispiele) 
hat sich die Enquete-Kommission entschieden, nicht 
allein ökologische und toxikologische Aspekte zu 
berücksichtigen, sondern zudem auch die für das 

Beispielfeld relevanten sozialen und ökonomischen 
Aspekte zu untersuchen. 

Methodisch streng genommen hätte sich diese Vorge-
hensweise erst nach Konkretisierung des Leitbildes 
einer nachhaltig zukunftsverträglichen Entwicklung 
und der sich daraus hergeleiteten „drei Säulen", 
nämlich Ökologie, Ökonomie und Soziales, herauskri-
stallisieren können (s. Kap. 3.3 „Soziale, ökonomische 
und ökologische Ziele als tragende Säulen des Leit-
bildes"). 

Inhaltlich wurde das Leitbild allerdings erst allmäh-
lich, parallel zur Analyse der Bedürfnisfelder ausge-
staltet, wobei sich die Entwicklung der Vorgehens-
weise bei der Analyse des Bedürfnisfeldes und die 
Konkretisierung von Vorstellungen zu einer nachhal-
tig zukunftsverträglichen Entwicklung gegenseitig 
bedingten. Dieses Beispiel zeigt, daß der Versuch 
eines stringenten methodischen Vorgehens teilweise 
durch die - auf den verschiedenen Themengebieten 
parallele - prozeßhafte inhaltliche Ausgestaltung der 
Themenfelder, teilweise aber auch durch Vorwissen 
und durch Intuition beeinflußt wurde. 

Beim Themenfeld Textilien/Bekleidung können zwei 
unterschiedliche Aspekte der sozialen Relevanz fest-
gemacht werden. Zum einen wird darunter - wie auch 
bei den anderen Beispielfeldern - die Arbeitsplatzsi-
tuation verstanden. Zum anderen hat Kleidung aber 
auch bei seiner Verwendung eine soziale Bedeutung, 
da sie über die Stellung in der Gesellschaft, die 
wirtschaftliche Situa tion oder die Gruppenzugehörig-
keit informiert. 

Anzahl der Arbeitsplätze und durchschnittliche 
Lohnverhältnisse entlang der Hauptlinie der textilen Kette 

Streng genommen müßten an dieser Stelle - ähnlich 
wie bei einer systematischen Stoffstrombetrachtung - 
sämtliche Arbeitsplätze innerhalb der textilen Kette 
erfaßt und analysiert werden. 

Erwartungsgemäß liegen nicht zu allen Stufen der 
textilen Kette aktuelle Daten vor. Eine genaue Diffe-
renzierung zwischen Arbeitsplätzen der Textilindu-
strie und der Bekleidungsindustrie ist ebenfalls nicht 
möglich. Es kommt bei dieser Analyse allerdings auch 
nicht auf eine vollständige Übersicht über sämtliche 
Arbeitsplätze an. Vielmehr soll die Bedeutung der 
Textilproduktion für den Arbeitsmarkt na tional und 
international verdeutlicht werden. 

International 

Exemplarisch wird die Arbeitsplatzsituation für die 
Primärproduktion von Baumwolle dargestellt, da 
hierzu sehr genaue Daten vorliegen. 

In westlichen Industrieländern - so z. B. in den USA 
oder Australien - sind je nach Anbauverfahren 15 bis 
25 Arbeitskraftstunden (Akh) pro Hektar erforderlich. 
Dies entspricht einer Erntemenge von 50 kg Roh-
baumwolle/Akh. Im Bewässerungsanbau des Sudan, 
Ägypten, Indien und Pakistan  sind dagegen minde-
stens 1 500 Akh/ha erforderlich (0,3 kg Rohbaum-
wolle/Akh), weil dort die Unkrautbekämpfung und 
Ernte von Hand erledigt werden. Im westafrikani- 
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schen Trockenfeldbau liegt der Arbeitsaufwand mit 
800 bis 1 000 Akh/ha deutlich niedriger (0,45 kg 
Rohbaumwolle/Akh). 

Anhand der Anbauflächenverteilung und der o.a. 
Arbeitsbedarfszahlen ergibt sich folgende Grobschät-
zung von Arbeitsplätzen in der Primärproduktion von 
Baumwolle, wenn man von jährlich 2 200 Stunden pro 
Arbeitsplatz ausgeht: 

Industrieländer (einschließlich GUS) 
	

0,1 Mio. 
Ägypten, Sudan, China, Indien, Pakist an  10,0 Mio. 
sonstige 
	

3,0 Mio. 

Welt insgesamt 
	

13,1 Mio. 

Darin sind die Arbeitsplätze, die mit der Entkernung, 
dem Schälen und dem Ölpressen verbunden sind, 
noch nicht enthalten. 

Die Löhne in Afrika liegen bei durchschnittlich 
0,30 US$/h (bei einem US$-Kurs von derzeit 1,71 DM 
entspricht dies 0,51 DM/h). Die Löhne in Indien und 
Pakistan liegen durchschnittlich bei 0,06 US$ bis 
0,09 US$/h (0,10 DM/h bis 0,15 DM/h) (KDrs 12/8a, 
Brandt). 

National 

Die folgenden Daten beziehen sich im wesentlichen 
auf die bundesdeutsche Bekleidungsindustrie. Eine 
Differenzierung nach den unterschiedlichen Produk-
tionsstufen konnte nicht vorgenommen werden. 

In der Bundesrepublik Deutschland waren in der 
Chemiefaserindustrie 1991 im Durchschnitt 35 000 
Mitarbeiter beschäftigt. Wieviele Arbeitsplätze davon 
auf die Produktion von Chemiefasern für die Beklei-
dungsindustrie entfielen, kann nicht nachvollzogen 
werden. 

In rund 2 000 Betrieben beschäftigte die Bekleidungs-
industrie im Durchschnitt des Jahres 1991 ca. 160 000 
Arbeitnehmer (alte Bundesländer), was einem Anteil 
von 2,7 % aller Industriebeschäftigen entsprach. 

Vor dem Hintergrund steigender Produktionsverlage-
rungen, Zunahme der Importe, dem Ausbau der pas-
siven Lohnveredlung sowie der herrschenden Rezes-
sion auf dem inländischen Markt und den wichtigsten 
ausländischen Absatzmärkten nahm die Zahl der Be-
schäftigten in der Bekleidungsindustrie um rund 
13 500 auf nur noch 147 000 zum Jahresende 1992 
ab. 

In den neuen Bundesländern war der Stellenabbau in 
der Bekleidungsindustrie einschneidender und rigo-
roser als in den meisten anderen Branchen. Konkrete 
Strukturdaten hinsichtlich der Beschäftigung in der 
Textil- und Bekleidungsindustrie der neuen Länder 
liegen zur Zeit nicht vor. Die letzten statistischen 
Daten ergeben, daß in der Textilindustrie in knapp 
400 Betrieben rund 85 000 Arbeitnehmer und in der 
Bekleidungsindustrie in 300 Betrieben rund 53 000 
Arbeitnehmer im Jahresdurchschnitt 1991 beschäftigt 
wurden. Die Arbeitsplätze reduzierten sich bis Mitte 
1993 auf nur noch 12 000 Arbeitsplätze in der Beklei-
dungsindustrie. Zum Vergleich: In der ehemaligen 
DDR waren im Jahre 1989 durchschnittlich rund 
320 000 Arbeitnehmer in den beiden Branchen 
beschäftigt. Die augenblicklichen Beschäftigungs- 

zahlen für beide Branchen werden auf nur noch 
55 000 geschätzt. 

Der durchschnittliche Stundenlohn in der deutschen 
Bekleidungsindustrie lag im Jahr 1992 bei 15,60 DM. 
Berücksichtigt man noch einen Sozialkostensatz von 
75 %, so entstanden Personalkosten in Höhe von 
27,30 DM pro Stunde (s. KDrs 12/8a, Hartmann) 

Arbeitsbedingungen 

Im Sinne des Leitbilds einer nachhaltig zukunftsver-
träglichen Entwicklung müßte bei der systematischen 
Sachstandserfassung entlang der textilen Kette auch 
die Frage nach den Arbeitsbedingungen detailliert 
betrachtet werden. Eine solche systematische Erfas-
sung wurde jedoch nicht ausgeführt; das Thema 
wurde bei den Anhörungen lediglich gestreift, ohne 
ihm damit eine untergeordnete Gewichtung zukom-
men lassen zu wollen. Hinweise auf Kinderarbeit in 
Niedriglohnländern und extrem schlechte Arbeitsbe-
dingungen insbesondere in der VR China kamen 
dabei immer wieder zur Sprache. 

Die gesundheitlichen Aspekte der Arbeitsplatzbedin-
gungen in der Bundesrepublik Deutschland entlang 
der textilen Kette wurden in Kapitel 4.2.4.2.3 „Ökolo-
gische und toxikologische Problemfelder entlang der 
Hauptlinie der textilen Kette" gestreift; auch hier wäre 
eine vertiefte Be trachtung erforderlich. 

Kleidung als Statussymbol 

Die Art des Sich-Kleidens gibt unmittelbar Informatio-
nen über die soziale Stellung des Trägers, was vor 
allem auch darin begründet ist, daß die frühere 
Konformität des Bekleidungsverhaltens heute einer 
starken Differenzierung in Bekleidungsstilen gewi-
chen ist. Gerade wegen dieser Aufweichung von 
Bekleidungsnormen und damit der eindeutigen sozia-
len Information, kommt dem Sich-Kleiden heute als 
Persönlichkeitsausdruck eine bedeutende Rolle zu. 
Der Aspekt der Bekleidung als Statussymbol und die 
damit verbundene Bedeutung für die soziale Säule ist 
im Zwischenbericht der Enquete-Kommission aus-
führlich behandelt worden (Enquete Kommission 
„Schutz des Menschen und der Umwelt, 1993, 
S. 266ff.). 

4.2.4.2.5 Ökonomische Aspekte entlang der Hauptlinie 
der textilen Kette 

So wie im Falle der Stoffstrombetrachtung idealer
-- weise für jede Stufe der textilen Kette und alle jeweils 

relevanten Detailaspekte eine Art Bilanz über Input 
und Output erstellt werden müßte, wäre entsprechend 
auch die ökonomische Relevanz als Wertschöpfungs-
kette entlang der einzelnen Produktionsstufen dar-
stellbar. 

In dieser Systematik liegen der Enquete-Kommission 
zur Zeit jedoch keine vollständigen Daten vor. Wie 
schon bei der Stoffstrombetrachtung bereitet auch 
hier die Identifizierung des Bekleidungsanteils am 
textilen Markt große Schwierigkeiten. Viele Daten 
beziehen sich auf den gesamten Textilsektor, wäh- 
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Tabelle 4.2.4 

Struktur und Entwicklung der Ausfuhr - Welt und Entwicklungsländer (EL) - 
nach Produktgruppen: 1980-1991 

Weltanteile Zuwachsraten a) 

Welt EL 

1980 1991 1980-82 1980-90 

Insgesamt 	 2031b) 3506b) 5,1 2,0 

Rohstoffe 	 42,3 24,9 0,1 -3,0 

Fertigwaren 	 54,0 71,9 7,9 14,1 

Eisen und Stahl 	 3,8 3,0 2,8 12,9 

Chemische Erzeugnisse 	 7,0 8,8 7,3 11,4 

andere Halbfertigwaren 	 6,8 7,7 6,3 12,9 

Maschinen und Fahrzeuge 	 25,8 30,4 8,4 18,8 

Textilien 	 2,7 3,3 6,9 6,9 

Bekleidung 	 2,0 3,5 10,5 12,7 

Andere Konsumartikel 	 5,9 9,2 9,5 13,2 

a) jährliche 
b) Mrd. US$ 

Quelle: nach D. Spinanger, Inst. für Weltwirtschaft, Kiel, nicht öffentliche Anhörung, 8. Dezember 1993. 

Tabelle 4.2.5 
Prozentualer Anteil der Textil- und Bekleidungsexporte 
an Gesamtexporten ausgewählter Entwicklungsländer 

Textilien Bekleidung 

1980 1991 1980 1991 

Bangladesch 	 52,2 18,3 0,2 35,0 

Brasilien 	 3,3 2,7 0,7 0,9 

China 	 14,0 11,1 8,9 17,8 

Taiwan 	 9,0 9,7 12,3 5,9 

Kolumbien 	 3,4 2,4 3,0 8,2 

Hongkong 	 4,6 2,3 23,6 9,9 

Indien 	 13,3 12,1 6,9 18,8 

Indonesien 	 0,2 6,0 0,4 7,7 

Jamaika 	 - - 0,7 23,2 

Korea 	 12,6 10,2 16,8 10,3 

Macau 	 19,2 10,1 78,4 66,8 

Malaysia 	 1,2 1,2 1,2 4,5 

Mauritius 	 - - 17,0 48,6 

Marokko 	 4,9 4,8 4,4 16,9 

Pakistan 	 33,5 47,6 3,9 18,1 

Sri  Lanka 	 0,3 2,7 10,2 52,3 

Thailand 	 5,1 4,0 4,1 13,0 

Tunesien 	 - - 15,4 31,9 

Türkei 	 11,8 10,7 4,5 27,2 
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Importzuwächse fast überall in den Industriestaaten 
zu teilweise erheblichem wirtschaftlichem Anpas-
sungsbedarf geführt. Im Rahmen dieser Problematik 
spielen Importe aus anderen Industriestaaten eine 
eher untergeordnete Rolle. Innerhalb der EU verteilen 
sich die Einfuhren ungleichmäßig. Neben der unglei-
chen Verteilung der Importe auf die verschiedenen 
EU-Staaten bestehen auch innerhalb der EU zwischen 
den Mitgliedsstaaten große Handelsströme. 

4.2.4.2.5.2 Bedeutung für die Bundesrepublik 
Deutschland 

In der Bundesrepublik Deutschland wurden 1992 
Textilien und Bekleidung im Wert von etwa 24 Mrd. 
DM produziert. Dies entspricht einem Anteil von etwa 
1 % des Bruttoinlandsproduktes (KDrs 12/8b, Neun-
dörfer). 

Gemeinsam mit den USA ist die Bundesrepublik 
Deutschland weltweit größter Importeur von Textilien 
und Bekleidung. Pro Kopf der Bevölkerung führt die 
Bundesrepublik Deutschl and mit deutlichem Abstand 
die meisten Textilgüter ein. 

Obwohl die Bundesrepublik Deutschland weltweit 
bei den Exporten von Textilien und Bekleidung 
hinter Hongkong und Italien an dritter Stelle liegt 
und der größte Exporteur von Textilien (ohne Beklei-
dung) ist, weist die deutsche Außenhandelsbilanz 
im Jahr 1992 einen Importüberschuß beim Handel mit 
Textil- und Bekleidungserzeugnissen von 22,3 Mrd. 
DM aus. 

In der Bundesrepublik Deutschland wurde im Jahr 
1991 textile Bekleidung im Wert von ca. 35 Mrd. DM 
gekauft. Der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch beträgt ca. 
11 kg (COGNIS, 1994 a), wobei frühere Untersuchun-
gen von 20 bis 23 kg ausgehen, in denen allerdings 
sämtliche Textilien (auch Heimtextilien) berücksich-
tigt wurden. Der Ausgabenanteil der Haushalte für 
Bekleidung ist insgesamt rückläufig. Dieser Anteil fiel 
von 1975 bis 1991 von 8,8 % auf 6,3 % des Haushalts-
einkommens bei einem 4-Personen-Haushalt mit mitt-
lerem Einkommen. Monatlich entsprach dies etwa 240 
DM. Bei einem entsprechenden Haushalt mit höhe-
rem Einkommen lag der Anteil von Bekleidung bei 
6,9 % oder etwa 376 DM. 

Im Vergleich mit den anderen bedeutenden Indu-
strieländern erreicht die Bundesrepublik Deutsch-
land damit einen Spitzenplatz. In Japan beträgt 
der Anteil von Bekleidung 6,2 % und in den USA 
5,7 %. 

Strukturwandel 

Die dramatische Steigerung der Importe von Textilien 
und Bekleidung führte zu einer Verminderung der 
realen Produktion in den betroffenen Sektoren. Damit 
einher gingen wirtschaftliche Anpassungsprobleme 
in der Bundesrepublik Deutschland, die strukturelle 
Veränderungen verursachten. Von 1970 bis 1992 

stiegen die Importe im Bekleidungssektor im Wert von 
1,8 Mrd. DM auf 22,3 Mrd. DM um mehr als das 
elffache an . Im Textilsektor kam es im gleichen 
Zeitraum zu einer Steigerung um mehr als das fünffa-
che von 6,2 Mrd. DM auf 32,6 Mrd. DM. Diese 
Importsteigerung ging sowohl bei der Textil- als auch 
bei der Bekleidungsindustrie mit einer schon länger-
fristig wirkenden Tendenz der Stagnation und Sätti-
gung der Inlandsnachfrage einher. Die in den 80er 
Jahren vorgenommenen Umstrukturierungsprozesse 
in Form von Produktdifferenzierung und Spezialisie-
rung, Qualitätssteigerungen und der Betonung der 
Mode, Ausprägungen des Markenprofils usw. konn-
ten nur begrenzte Wirkungen auf die Nachfrage 
entfalten (KDrs 12/8a, Hartmann ). 

Der Produktionsindex sank - gemessen am Jahr 1985 
(=100 %) - von 1970 bis 1992 im Bekleidungsgewerbe 
von 144,4 % auf 79,7 % um fast die Hälfte. Die Beschäf-
tigung sank um 61,8 % von ca. 384 000 auf ca. 147 000 
und die Zahl der produzierenden Be triebe ging um 
64,4 % von 5 207 auf 1 855 zurück. 

Im gleichen Zeitraum sank in der westdeutschen 
Textilindustrie die Anzahl der Beschäftigten um eben-
falls 61,8 % von ca. 497 000 auf 190 000 Beschäftigte. 
Die Zahl der Bet riebe ging gleichzeitig von 3 615 auf 
1 380 zurück. Im gleichen Zeitraum ging im Textilge-
werbe der Produktionsindex von 109,8 % um mehr als 
20 % auf 86,4 % zurück (BMWi, nicht öffentliche 
Anhörung, 8. Dezember 1993). 

Die mittelständische Textil- und Bekleidungsindustrie 
hat in der Vergangenheit diesen importinduzierten 
Strukturwandel weitgehend ohne staatliche Unter-
stützung gemeistert. Negative Auswirkungen auf die 
gesamtwirtschaftliche Produktion und Beschäftigung 
fielen vor allem regional ins Gewicht. In der Pe riode 
des langanhaltenden wirtschaftlichen Aufschwungs 
in den 80er Jahren entstanden an anderer Stelle neue 
Produktionen, die für die freigesetzten Arbeitskräfte 
neue Arbeitsplätze zur Verfügung stellten. 

Eine wesentliche Ursache für den beschriebenen 
strukturellen Wandel liegt in den hohen Differenzen 
der Lohnstückkosten zwischen den am Textilhandel 
beteiligten Ländern. Bei einem Durchschnittslohn in 
der gesamten deutschen Indust rie von 22,89 DM liegt 
ein Beschäftigter in der Bekleidungsindustrie mit 
einem Stundenlohn von 15,91 DM im untersten 
Bereich der nationalen Lohnskala. Im Vergleich zu 
den Beschäftigten in anderen Ländern beträgt sein 
Stundenlohn dennoch ein Vielfaches. 

Diese Differenzen resultieren nur zum Teil aus Pro-
duktivitätsunterschieden. So sind z. B. die hohen 
Lohnnebenkosten Ausdruck eines höheren Niveaus 
der sozialen Sicherung in der Bundesrepublik 
Deutschland. 

In der internen Anhörung gab es Hinweise auf Wett-
bewerbsverzerrungen durch moralisch zweifelhafte 
Praktiken in einigen Entwicklungslände rn , in denen 
in Extremfällen zum Teil sogar Kinder und Gefangene 
zum Produzieren gezwungen oder mit Hungerlöhnen 
abgespeist werden, woran sich der Vorwurf des „So-
zialdumpings" knüpft. 
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Passive Lohnveredelung 

Als Strategie zum Erhalt von Produktionskapazitäten 
in der Bundesrepublik Deutschland haben die inlän-
dischen Unternehmen sich nicht nur verstärkt auf das 
höherpreisige Marktsegment konzentriert, sondern in 
den letzten 10 Jahren vor allem arbeitsintensive 
Produktionsschritte ins nahegelegene Ausland verla-
gert. Auf diese Weise ergriffen sie die Chance, in 
Drittländern die wesentlich günstigeren Lohnkosten 
mit dem Ziel einer Mischkalkulation zugunsten natio-
naler Bekleidungshersteller zu nutzen. Etwa ein Drit

-

tel der in der Bundesrepublik Deutschland verkauften 
Ware wird auf diese Weise produziert. Diese soge-
nannte „Passive Lohnveredelung" erscheint derzeit 
als einzige Alternative zum Vollimport von Beklei-
dung aus Drittstaaten. 

Insbesondere für die Transformationsländer Mittel
--und Osteuropas kann dies einen Beitrag zur Entwick-

lung ihrer Volkswirtschaften leisten. Angemerkt sei 
an dieser Stelle, daß sich dadurch auch die Transport-
wege verändern, was Einfluß auf den dafür erforder-
lichen Energieaufwand hat. 
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Zeit noch bei den Schienenfahrzeugen, am niedrig-
sten bei den Straßenfahrzeugen mit 25 bis 45 %. Mehr 
als die Hälfte aller Bauteile eines PKW werden dem-
nach in der Zulieferindustrie gefertigt. 

Die Gründe für die sinkende Fertigungstiefe sind im 
wesentlichen ökonomischer Natur. Zum einen kön-
nen Forschungs- und Entwicklungskosten damit zum 
Teil auf die Zulieferbetriebe übertragen werden. Das 
gleiche gilt für die Risiken, die mit der Entwicklung 
und Produktion von Fahrzeugteilen verbunden sind. 
Durch die starke Konkurrenz unter den Zulieferbetrie-
ben und dem damit verbundenen Preisdruck können 
die extern produzierten Teile zu Niedrigstpreisen 
eingekauft werden. Andererseits wirkt sich eine der-
artige Arbeitsteilung und Spezialisierung positiv auf 
die Qualität der Produkte aus. Neben den eigenen 
Forschungs- und Entwicklungsleistungen können 
sich die Fahrzeughersteller auf diese Weise zusätzlich 
die innovativen Kräfte der im wesentlichen mittelstän-
dischen Zulieferbetriebe zunutze machen. Die durch 
die sinkende Fertigungstiefe erforderlich werdenden 
Transporte von Automobilteilen (Getriebe, Motoren, 
Karosserieteile etc.) zwischen weit entfernten Werken 
werden durch die vergleichsweise niedrigen Trans-
portkosten in Europa begünstigt. 

Gebrauch der Fahrzeuge 

Die Nutzungsphase von Fahrzeugen umfaßt die Be-
reiche 

- Betrieb 

- Wartung und Pflege 

- Reparaturen 

Während bei der Produktion die Stoffströme beson-
ders relevant sind, sind es hier vor allem die Energie-
flüsse und Emissionen im Rahmen des Betriebs der 
Fahrzeuge. 

Verwertung /Entsorgung der Fahrzeuge 

Die Verwertung/ Entsorgung der Fahrzeuge erfolgt in 
verschiedenen Stufen: 

- Trockenlegung 

- Wiederverwendung von Teilen (Gebrauchtteile-
markt) 
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Stabilisatoren verwendet. Der Cadmium-Verbrauch 
für die PVC-Stabilisierung ist seit 1979 trotz steigen-
der PVC-Produktionsmengen kontinuierlich zurück-
gegangen. Aus technischer Sicht ist der Einsatz von 
Cadmiumstabilisatoren heute nicht mehr erforderlich. 
Für eine Vielzahl von PVC-Erzeugnissen ist nach 
EG-Richtlinie 91/338 die Anwendung von Cadmium 
in PVC-Stabilisatoren ab dem 30. Juni 1994 verboten. 
Fensterprofile sind von diesem Verbot nicht betroffen. 
Aus technischer Sicht wäre zwar ein generelles Cad-
mium-Verbot für Stabilisatoren für 1994 realisierbar, 
würde jedoch die Möglichkeiten des werkstofflichen 
Recyclings beeinflussen. Bei der Neu-Produktion von 
Fensterprofilen und anderen Außenprofilen aus Hart

-PVC hat sich in den letzten Jahren eine reine Blei

-

Stabilisierung durchgesetzt. Von 1985 (gesamt: 
8 448 t) bis 1990 (gesamt: 9 645 t) stieg der Bleieinsatz 
für die PVC-Stabilisierung um 14,2 %. Der Einsatz von 
Calcium/Zink-Stabilisatoren bei Fensterprofilen ist 
technisch möglich, wird aber derzeit wegen mangeln-
der Langzeiterfahrungen in Zusammenhang mit den 
zu leistenden Garantiezeiten zögerlich eingesetzt 
(Bätcher/Böhm, 1994). 

Die Substitution von Cadmium-Stabilisatoren in 
Weich-PVC-Produkten, mit Ausnahme der Kabelum-
mantelungen, ist weitgehend abgeschlossen. Hier 
werden heute hauptsächlich Stabilisatoren auf Ba-
rium/Zink- oder Calcium/Zinkbasis eingesetzt. 

Weichmacher werden vor allem in den Anwendungs-
gebieten von Kabelmassen, Weichfolien, Bodenbelä-
gen und in der Pastenverarbeitung verwendet. Hier 
kommen in erster Linie Phthalsäureester und Phos-
phorsäureester in Betracht. Wichtigste Verbindung ist 
das Di-2-ethylhexylphthalat (DEHP oder Dioctyl-
phthalat). Von den in der Bundesrepublik Deutsch-
land produzierten Weichmachern (1991: 372 805 t, 
1992: 363 643 t) werden etwa 77 % für die Herstellung 
von Weich-PVC verwendet (Bätcher/Böhm/Tötsch, 
1992). 

Genaue Angaben, über Mengen und Arten der in den 
Anwendungsbereichen Fenster, Rohre, Fußbodenbe-
lägen, Kabelummantellung und Verpackungen ein-
gesetzten Additive liegen der Kommission nicht vor. 
Auf die Relevanz der Additive für das Recycling von 
PVC-Produkten wird an anderer Stelle eingegan-
gen. 

4.4.4.1.2 Abfallaufkommen 

In der Bundesrepublik Deutschland sind derzeit schät-
zungsweise 12 Mio. t Alt-PVC im Umlauf. Jährlich 
werden etwa 1,4 Mio. t Neu-PVC erzeugt, wovon etwa 
1,2 Mio. t im Inland verbleiben und zum Endverbrau-
cher gelangen. Ein bestimmter Anteil dieser PVC-
Mengen fallen jährlich als Abfall an. Hierbei muß 
unterschieden werden in Produktionsabfälle, die in 
der Regel werksintern in den Produktionsablauf 
zurückgeführt werden, Gewerbeabfälle, die bei der 
„Installierung" des Produkts entstehen, wie etwa 
Kabelreste o.ä. und schließlich Post-Consumer-
Abfälle, die nach der Beendigung der Gebrauchszeit 
anfallen. Die folgenden Ausführungen beziehen sich 
in erster Linie auf die für die Entwicklung künftiger 
Entsorgungsstrategien relevanten Post-Consumer-
Abfälle. 

Die letzte Abfallanalyse liegt mehr als zehn Jahre 
zurück. Wie groß die aktuellen Abfallmengen sind, 
kann zur Zeit nur abgeschätzt werden. Je nach 
Anwendungsbereich sind diese Abschätzungen mehr 
oder weniger genau. Sie beruhen auf Datenmaterial 
über Produktions- und Verarbeitungsmengen, Ex-
port- und Importmengen und den daraus ableitbaren 
Endverbrauchsmengen. Außerdem beziehen sie die 
statistische Verteilung der Lebensdauer der jeweili-
gen Produkte sowie bereits teilweise praktiziertes 
Recycling mit ein. 

Während sich die Abfallmengen kurzlebiger Produkte 
direkt aus den Endverbrauchsmengen ableiten las-
sen, ist die Abschätzung der Abfallmengen langlebi-
ger Produkte relativ schwierig. Je nach Produkt-
gruppe ist der Zeitpunkt der Abgabe an den Endver-
braucher und der Zeitpunkt des Abfallanfalls um bis 
zu 40 Jahre verschoben. Beispielsweise wirkt sich der 
vermehrte Einsatz von PVC-Fenstern in den sechziger 
und siebziger Jahren erst Ende der neunziger Jahre 
als deutlicher Anstieg der Abfallmengen aus. Dieser 
„waste lag" macht genaue Quantifizierungen der 
aktuellen und zukünftigen Abfallmengen schwierig, 
wenn nicht gar unmöglich. Hinzu kommt, daß, um 
beim Beispiel PVC-Fenster zu bleiben, die Lebens-
dauer des Fensters nicht alleine durch die Haltbarkeit 
des Werkstoffes begrenzt ist, sondern durch die tat-
sächliche Nutzungsdauer. So erfolgt der Ausbau eines 
PVC-Fensters oft entweder im Zuge eines allgemei-
nen Umbaus, oder wenn Zusatzteile wie etwa Fenster-
beschläge versagen. 

Das größte Problem bei der Abschätzung des aktuel-
len und zukünftigen Abfallaufkommens stellt der 
Mangel an statistischem Material dar, zumal gerade 
bei langlebigen Produkten auf historische Daten über 
Produktions- und Verarbeitungs-, Export - und Import-
mengen zurückgegriffen werden muß. Dieses Daten-
material kann als ausgesprochen lückenhaft bezeich-
net werden. Wenn, wie bereits in Kapitel 4.4.4.1.1 
beschrieben, die Einschätzung der Endverbrauchs-
mengen für das Jahr 1993 schon große Schwierigkei-
ten bereitet, liegt es nahe, daß die rückblickende 
Quantifizierung der Endverbrauchsmengen etwa für 
das Jahr 1965 ungleich schwieriger ist. 

Angesichts dieser Probleme überrascht es nicht, daß 
die von verschiedenen Seiten vorgenommenen Ab-
schätzungen der aktuellen und zukünftigen Abfall

-mengen stark variieren. Das Umweltbundesamt geht 
von ca. 300 000 t jährlich im Siedlungsabfall anfallen-
den  PVC-Abfällen aus, wovon 100 000 t auf PVC-
Verpackungen entfallen, und rechnet für die nächsten 
10 bis 15 Jahre mit einem Zuwachs auf 750 000 t bis 
1 Mio. t. Die Arbeitsgemeinschaft der PVC-Industrie, 
„Arbeitsgemeinschaft PVC und Umwelt" (AgPU) 
schätzt die derzeitigen Post-Consumer-Abfälle auf 
360 000 t und erwartet für das Jahr 2010 einen Anstieg 
auf etwa 410 000 t. Die Unterschiede in den Prognosen 
liegen nicht zuletzt darin, welche Recyclingquoten 
zugrundegelegt werden (s. Kap. 4.4.4.1.3). 

4.4.4.1.3 Entsorgungstrategien und Recycling 

Die Abschätzung der zukünftigen Abfallmengen stellt 
eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung von 
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Entsorgungs- und Recyclingstrategien dar. An den 
aktuellen und absehbaren Abfallmengen können ver-
schiedene Strategien auf ihre Effizienz geprüft wer-
den und gegebenenfalls ergänzende Maßnahmen für 
die Bewältigung bzw. für ein präventives Nicht-
Entstehenlassen zukünftiger Abfallmengen diskutiert 
werden. 

Derzeit bestehen für die Entsorgung von PVC-Abfäl-
len die Möglichkeiten der Deponierung, der Verbren-
nung und - in Ansätzen - des werkstofflichen Recy-
clings. Nach Angaben des Bund-Länder-Auschusses 
für Umweltchemikalien (BLAU) wurden 1989 von den 
in Siedlungsabfällen vorhandenen 300 000 t PVC-
Abfällen ca. 30 % in Hausmüllverbrennungsanlagen 
verbrannt, der Rest wurde in Deponien abgelagert. 
Dem werkstofflichen Recycling von Post-Consumer-
Abfällen kommt heute noch keine bedeutende Rolle 
zu, was sich jedoch in den nächsten Jahren ändern 
kann (s. unter Werkstoffliches Recycling). 

Für die zukünftige Entsorgung oder das Recycling von 
PVC-Abfällen werden folgende Möglichkeiten disku-
tiert: 

(1) Werkstoffliches Recycling, 

(2) Chlorrecycling (hier: Monoverbrennung zu Salz-
säure) und 

(3) Verbrennung mit Hausmüll. 

Die Deponierung von PVC-Abfällen wird nur noch 
kurzfristig als Lösung anzusehen sein, da die TA 
Siedlungsabfall dies spätestens ab dem 31. Dezember 
2004 nicht mehr zuläßt. 

(1) Werkstoffliches Recycling 

Werkstoffliches Recycling ist prinzipiell für Produk-
tionsabfälle, Gewerbeabfälle und Post-Consumer-
Abfälle möglich. Es umfaßt die Demontage, den 
Rückbau, die Sortierung, Reinigung, Aufbereitung 
und schließlich die anteilige Verarbeitung zu neuen 
Produkten. 

Unter dem Aspekt, daß nur hochwertige Produkte 
marktfähig sind, strebt die PVC-Industrie an, PVC-
Recyclate in die gleichen Anwendungsbereiche 
zurückzuführen (Fenster zu Fenstern, Rohre zu Roh-
ren etc.). In diesem Sinne verstandenes werkstoffli-
ches Recycling ist für PVC-Verpackungen nicht mög-
lich. 

Durch das werkstoffliche Recycling wird nicht nur der 
Wert des Polymers sondern auch der Wert der Addi-
tive erhalten. Eingehende Untersuchungen an stark 
belasteten Altfenstern haben gezeigt, daß auch nach 
jahrzehntelangem Einsatz ein Recycling zu hochwer-
tigen Produkten möglich ist. 

Durch die Dominanz von Bauanwendungen mit ver-
gleichsweise großdimensionierten Produkten wird die 
Logistik der Rückführung vereinfacht. Zudem werden 
Bauprodukte meist von Fachfirmen ersetzt, die sowohl 
über das entsprechende Know-How als auch über die 
logistischen Voraussetzungen verfügen. Für die wich-
tigsten PVC-Einsatzgebiete sind bereits Rücknahme-
angebote, Rücknahmesysteme oder Pilotprojekte in 
Deutschland im Aufbau. Zu nennen sind unter ande

-

ren die Initiativen des Kunststoffrohrverbandes, des 
Verbandes der Fenster- und Fassadenhersteller, der 
Arbeitsgemeinschaft PVC-Bodenbelagsrecycling, der 
Arbeitsgemeinschaft für das Planenrecycling und die 
Fenster-Recycling-Initiative (FREI). 

Aus der Tatsache, daß Produkte sortenrein gesammelt 
werden können, ergibt sich jedoch nicht zwingend, 
daß sie in der gleichen hochwertigen Anwendung 
wiederverwertet werden können. Sind die Bauteile, 
wie z. B. Fensterrahmen oder dicke Dachfolien lange 
Jahre allen Umwelteinflüssen ausgesetzt, so treten 
Probleme beim werkstofflichen Wiederverwerten auf. 
Untersuchungen haben gezeigt, daß auch nach 10 bis 
20 Jahren zwar kaum Vernetzungsprozesse aufgetre-
ten  sind, jedoch eine deutliche Verringerung der 
Polymer-Kettenlänge und eine damit verbundene 
Verschlechterung der Festigkeitswerte vorliegt. Auf-
grund solcher Effekte muß dem Recyclat Neuware 
beigemischt werden. Hinzukommt, daß aufgrund der 
langen Nutzungsphase der Rücklauf an Alt-PVC-
Produkten aus dem Baubereich derzeit noch gering 
ist. 

Für die Abschätzung der aktuellen und zukünftigen 
Abfallmengen, der theoretischen und tatsächlichen 
werkstofflichen Recyclingmengen und der Verwen-
dung von PVC in Neuware liegen der Enquete-
Kommission zwei unterschiedliche Einschätzungen 
bzw. Berechnungsmodelle vor: Eine Abschätzung 
nach Angaben der von der Enquete-Kommission in 
der öffentlichen Anhörung befragten Experten 
(KDrs 12/11 a-c) und eine Abschätzung nach Angaben 
der Arbeitsgemeinschaft PVC und Umwelt (AgPU). 
Da unterschiedliche Eingangsvoraussetzungen zu 
unterschiedlichen Lösungsansätzen führen, seien an 
dieser Stelle beide Abschätzungen dargestellt: 

Abschätzung des Abfallaufkommens an Post-Consu-
mer-Abfällen und der Verwendung von PVC in Neu-
ware nach Angaben der von der Enquete-Kommis-
sion befragten Experten der öffentlichen Anhörung 
(KDrs 12/11 a-c): 

In den vier von der Enquete-Kommission betrachteten 
Anwendungungsbereichen spielt das Recycling von 
PVC aus Post-Consumer-Abfällen heute praktisch 
keine Rolle (KDrs 12/b, Eckstein, Halbekath; KDrs 
12/11 c, Ahrens). Der Abschätzung des zukünftig 
möglichen werkstofflichen Recyclings von PVC wer-
den folgende Ausgangsannahmen zugrundegelegt: 

- Eine 100 %ige Erfassung der PVC-Produkte aus den 
genannten Anwendungsbereichen ist prinzipiell 
nicht möglich, wird aber hier für langlebige, relativ 
gut erfaßbare Produkte angenommen. Für kurzle-
bige, breit gestreute Produkte ist von Erfassungs-
quoten weit unter 50 % auszugehen (BLAU, 
1992). 

- Bei einer optimistischen Annahme einer Produktle-
bensdauer langlebiger Produkte von 28 Jahren 
entsprechen die PVC-Abfallmengen der vier An-
wendungsbereiche im Jahr 2010 etwa der Einsatz-
menge des Jahres 1982 (alte Bundesländer). 

- Um Probleme völlig unterschiedlicher Rezepturen 
zu vermeiden, wird von einem Recycling innerhalb 
desselben Produktbereiches (Fenster zu Fen-
stern . . .) ausgegangen. 
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chemischen Industrie eine Einsatzmenge von 3 100 t 
für 1992 ableiten läßt (KDrs 12/11b, S. 204, Nader), 
gehen Anwender von einer Gesamt-Einsatzmenge 
von 7 000 t (1992) aus (KDrs 12/11a, S. 133, Zott). 
Diese Einsatzmengen geben nicht die tatsächlich 
verwendeten Mengen wieder. Da in der Textilreini-
gung in der Regel eine betriebsinterne Aufbereitung 
und Kreislaufführung der Lösemittel praktiziert wird, 
entspricht die Einsatzmenge derjenigen Menge an 
Lösemitteln die „zugekauft" werden müssen, um 
Verluste auszugleichen. Die Einsatzmengen von 
Frischware und Regeneraten in DIN-Qualität können 
also den Emissionsmengen gleichgesetzt werden. 
Wenn eine Rückgewinnungsrate von 98 % veran-
schlagt wird, kann von einer Gesamtverwendungs-
menge von 350 000 t ausgegangen werden. 

Unter dem Begri ff Metallentfettung/Metallreinigung 
werden im folgenden die Anwendungen zusammen-
gefaßt, bei denen Öle, Fette, Wachse oder andere 
Metallbearbeitungshilfsstoffe von Metalloberflächen 
abgewaschen oder Korrosionsschutzmittel aufge-
bracht werden. In der Metallentfettung wurden 1992 
insgesamt ca. 25 000 t leichtflüchtige CKW-Lösemittel 
eingesetzt. Die mengenmäßige Aufteilung auf die 
einzelnen Lösemittel PER, TRI, DCM und 1,1,1-TRI 
werden in der Abbildung 4.4.3 wiedergegeben. Der 
Einsatz von DCM in der Metallentfettung ist mit ca. 
3 % gering. Bislang wurde DCM für die Dampfentfet-
tung fast ausschließlich in sonderstabilisierter (Propy-
lenoxid) Form eingesetzt. Durch das Verwendungs-
verbot von PO als Stabilisator entfällt dieser Einsatz 
seit 1. Januar 1993. 

Im Vergleich zu 1986 ergibt sich ein Verbrauchsrück-
gang von ca. 75 000 t (74 %). 

4.4.4.2.2 Emissions- und Verbrauchsentwicklung 
in der Bundesrepublik Deutschland 

Während im Bereich der Textilreinigung die ver-
brauchten Mengen (7 000 t) mit den emittierten Men-
gen gleichgesetzt werden können, sind im Bereich 
Metallentfettung die genauen Emissionsdaten nicht 
erfaßt. Sie lassen sich über den geschätzten Bestand 
der Oberflächenbehandlungsanlagen (Befragung von 
Anlagenherstellern- und -betreibern) und die ge-
schätzte mittlere Emission dieser Anlagen hochrech

-

nen. Daneben ist auch der Anteil aus der Kaltreini-
gung (CKW-Anwendung außerhalb von Anlagen) zu 
berücksichtigen (KDrs 12/11b, S. 8, Adams). 

Die Abnahme der Emission spiegelt den Austausch 
offener Entfettungsanlagen durch geschlossene Anla-
gen, die Anlagenrationalisierung und den Ersatz von 
CKW durch Alternativsysteme wieder (KDrs 12/11 b, 
S. 8, Adams). 

Bedeutung rechtlicher Rahmenbedingungen 

Für die CKW-Lösemittel sind heute umfassende 
gesetzliche Regelungen vorhanden. Ein erheblicher 
Druck wurde zunächst durch die Umsetzung der 
EG-Gewässerschutz- und der EG -Trinkwasserrichtli-
nie ausgeübt. Der in dieser Richtlinie gesetzte Richt-
wert von 0,1 µg/l für alle leichtflüchtigen CKW 
ist in der Bundesrepublik Deutschland zunächst mit 
einem Grenzwert von 25 µg/l als Summe für die vier 
Lösemittel Trichlorethen, Tetrachlorethen, 1,1,1-
Trichlorethan und Dichlormethan umgesetzt worden; 
seit 1990 gilt hier der Grenzwert von 10 

Als besonders wirksames Instrument zur Verringe-
rung des CKW-Verbrauchs kann die komplementäre 
Wirkung der 2. BImSchV seit 1986 und der branchen-
spezifischen Verwaltungsvorschriften zu § 7 a WHG 
gelten. Hinzu traten zunehmend schärfere Vorschrif-
ten zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
(§ 19g-h WHG). Die 2. BImSchV hat in Zusammen-
wirken mit den Vorschriften zum Umgang mit wasser-
gefährdenden Stoffen und der PER-Begrenzungen für 
Lebensmittel nach LMBG zu einer deutlichen Verrin-
gerung der Verluste in Chemischen Reinigungen 
geführt. 

Druck zur Wiederverwertung entstand durch die 
Beendigung der Verbrennung von Rückständen der 
CKW-Produktion auf See sowie durch das Inkrafttre-
ten der HKW-Rücknahmeverordnung (HKW-Abf-V 
vom 23. Oktober 1989), die im Sinne der Kreislauffüh-
rung erstmals Bestimmungen zum Getrenntsammeln 
und zur Rückgabe von HKW-Abfällen einführte. 

Für die Umwelt- und gesundheitspolitische Diskussion 
war die Einstufung von TRI, PER und DCM als 
krebsverdächting (Anhang IIIB der MAK-Liste) von 
Bedeutung. 

Die Umstellung von Kohlenwasserstoffen auf CKW-
Lösemittel bei der Metallentfettung und Chemischrei-
nigung erfolgte in erster Linie auf Grund der Brand- 
und Explosionsgefahr der Kohlenwasserstoff-Löse-
mittel. Überlegungen zur Rücksubstitution erfolgten 
erst, als Mitte der 80er Jahre Maschinen zur Verwen-
dung von Kohlenwasserstoff-Lösemitteln entwickelt 
waren, die die Kriterien des Explosionsschutzes erfüll-
ten. 

Die Altlastenproblematik war für die betroffenen 
Firmen ein weiterer Grund für den Umstieg auf andere 
Lösemittel bzw. alternative Reinigungsverfahren. 
Dieser Umstellungsdruck wäre noch weitaus größer 
gewesen, wenn die Hersteller zur Finanzierung der 
Sanierung von CKW-Schadensfällen ohne faßbaren 
Verursacher herangezogen worden wären. 

Tabelle 4.4.9 

Entwicklung der geschätzten Emissionsmengen 
von CKW-Lösemitteln 

im Bereich der Metallentfettung 
aus Oberflächenbehandlungsanlagen und 
der Kaltreinigung außerhalb von Anlagen 

1986 1988 1991 

Anlagen- 
bezogene 
Emissionen 64 000 t 43 000 t 18 000 t 

Kalt- 
reinigung 5 000-10 000 t 4 000-6 000 t 2 000-3 000 t 

Quelle: KDrs 12/11b, S. 8, Adams. 
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Tabelle 4.4.10 

Geschätzte Verwendungsmengen von Ersatzstoffen für CKW-Lösemittel 
für die Bereiche Metallentfettung und Textilreinigung 

(Datenbezug in Klammern) 

Metallentfettung: 

KW 30 000 t (1992, Shell AG, für Kalt- und Anlagenentfettung) 

KW 2 900 t (1991, VDMA) 

KW/O-KW 5 200 t (1991, VDMA, Kaltentfettung) 

O-KW 1 100 t (1991, VDMA) 

O-KW 4 000 t (1992, geschätzt aus Europamenge von 12 000 t, CEFIC) 

wässrige Systeme nicht bekannt 

Textilreinigung: 

KW 1 000 t (1992, Shell AG) 

O-KW nicht bekannt 

wässrig-chemische Systeme 163 000 t (1992, IKW, Frankfurt) 

Quelle: Deutsch, KDrs 12/11a, S. 5. 

Vorstehende Daten belegen zum einen die unvoll-
ständige Erfassung bzw. Zuordnung und zum anderen 
die Verwendung von nicht näher definierten Lösemit-
telgemischen, insbesondere bei Kaltreinigern. 

Die Kohlenwasserstofflösemittel dienen derzeit als 
Ersatz für den ab 1. März 1993 verbotenen FCKW 
R 113. In der Bundesrepublik Deutschland sind 90 Rei-
nigungsmaschinen mit KW-Lösemitteln im Einsatz, 
10 000 Maschinen arbeiten mit PER. Wasser-Tensid-
Systeme stellen nach Ansicht des Forschungsinstituts 
Hohenstein keine ausreichende Alternative dar, da 
ein Teil der Textilien damit nicht gesäubert werden 
könne, ohne sie zu schädigen. Das Verfahren stelle 
jedoch eine ökologisch sinnvolle Ausweitung der 
Naßreinigungsverfahren in den Textilreinigungsbe-
trieben dar. Etwa 150 Betriebe arbeiten mit einem 
derartigen Naßreinigungssystem (KDrs 12/11 b, 
S. 189, Kurz). 

Auf die spezifischen Eigenschaften der Substitute soll 
hier nicht näher eingegangen werden. In Zusammen-
hang mit der ökologischen und toxischen Relevanz 
der CKW-Lösemittel wird noch einmal auf die Substi-
tute eingegangen (s. Kap. 4.4.4.2.6). 

4.4.4.2.5 Entwicklung des CKW-Lösemittelmarktes und 
Einfluß der Kreislaufführung und Substitution 
der CKW-Lösemittel auf den gesamten 
Chlorstoffstrom 

Wie bereits dargestellt ist die Produktion der CKW-
Lösemittel durch ihre enge Verflechtung mit zahlrei-
chen Stoffströmen innerhalb der Chlorchemie charak-
terisiert. Veränderungen im Bereich der Produktion 
und Verwendung der Lösemittel wirken sich entspre-
chend auf das Chlor-Natronlauge-Verbundsystem 
aus (s. auch Kap. 4.4.4.2.1). 

Bei einem Rückgang des CKW-Lösemittelmarktes von 
180 000 t (1986, alte Bundesländer) auf ca. 10 000 t 
(2000, alle Bundesländer) würde sich der Bedarf von 
Primärchlor, die Produktion von Natronlauge und der 
Anfall an Chlorwasserstoff folgendermaßen verän-
dern: Der Primärchlorbedarf würde sich von 170 000 t 
auf 8 500 t pro Jahr vermindern. Dementsprechend 
würde die damit gekoppelte Natronlauge-Produktion 
von 165 000 t auf 9 300 t pro Jahr zurückgehen. Der 
vermehrte Anfall von Chlorwasserstoff durch alterna-
tive Aufbereitung der Rest-CKW aus der EDC/VC-
Produktion kann nicht quantifiziert werden. Hier 
richtet sich die Reduktion nach der Entwicklung der 
PVC-Produktionsmengen (KDrs 12/11 a, S. 100f., 
Schlegel). 

Der VCI rechnet mit einem Rückgang des CKW-
Markts inklusive Regenerate für Lösemittelanwen-
dungen zwischen 1986 (alte BRD) und 2000 (alle 
Bundesländer) von 180 000 t pro Jahr auf 31 000 t pro 
Jahr. 

Nach Angaben des Umweltbundesamtes wurden 
1987 für PER, TRI und DCM 483 000 t Chlor, davon 
rund 180 000 t für den Inlandsverbrauch, eingesetzt. 
Auswirkungen auf Kuppelprodukte sind neben dem 
Rückgang des Chlorverbrauchs nicht sehr erheblich. 
Die bislang zur PER-Herstellung über Chlorolyse 
eingesetzten Reststoffe aus anderen chlorchemischen 
Prozessen werden nunmehr verbrannt, ggf. unter 
HC1-Gewinnung. 

Bei dem vom VCI prognostizierten Rückgang der 
CKW-Lösemittel und bei Redestillation verbleibender 
Einsatzmengen ergibt sich für den inländischen Ver-
brauch eine Verminderung des Chlorbedarfs um rund 
200 000 t pro Jahr auf 8 500 t pro Jahr. 

Der Rückgang der FCKW-Produktion ist ebenfalls mit 
einem Rückgang der Primärchlorproduktion verbun- 
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Die wichtigsten Folgeprodukte von Propylenoxid sind 
die Polyurethane. Da für die Produktion von Polyur-
ethanen mit weltweiten Marktzuwächsen zwischen 
5 % und 15 % gerechnet wird (Ecotec, 1992), sind 
entsprechende Produktionssteigerungen von Propy-
lenoxid zu erwarten. 

In der Bundesrepublik Deutschland ist eine Stagna-
tion bzw. ein Rückgang von Produktion und Produk-
tionswert zu verzeichnen. 

Chlorhydrinverfahren 

In der Bundesrepublik wird Propylenoxid ausschließ-
lich mittels des Chlorhydrinverfahrens hergestellt. 
Hierbei wird Propen unter Einsatz von Chlorwasser-
stoff und Hypochlorit zu Chlorhydrin umgesetzt. 
Chlorhydrin wird mit einem Überschuß an Alkali 
(Natronlauge oder Kalkmilch) zu Propylenoxid 
dehydrochloriert. Für die Herstellung von 1 Tonne 
Propylenoxid werden etwa 1,3 t Chlor eingesetzt, 
wobei Chlor die Reaktion von Propen mit Sauerstoff 
vermittelt. Das Zielprodukt Propylenoxid wird mit 
einer Ausbeute von 92 bis 94 % hergestellt. Als 
Nebenprodukte entstehen im wesentlichen 1,2-Di-
chlorpropan und der toxische Dichlordiisopropyl-

ether. Dichlordiisopropylether wird weitgehend ver-
brannt. Dichlorpropan wird gegenwärtig zur Herstel-
lung von Perchlorethylen verwendet oder unter Rück-
gewinnung von Salzsäure verbrannt. Wie aus Abbil-
dung 4.4.5 ersichtlich, kann Perchlorethylen zur Her-
stellung von R 134a verwendet werden. Dichlorpro-
pan wurde auch als Lösemittel zum Beispiel für 
Bitumen und Nitrolacke verwendet. Die frühere Ver-
wendung als Pestizid wurde mittlerweile wegen der 
hohen Grundwasserrelevanz von Dichlorpropan ein-
gestellt. 

Derzeit werden Verfahren zur Hydrierung des Di-
chlorpropans zur Umwandlung in Kohlenwasserstoffe 
und Salzsäure, zur Umwandlung von Dichlorpropan 
in Epichlorhydrin als Ausgangsprodukt für Epoxid-
harze oder Glycerin sowie zur Umwandlung von 
Dichlorpropan in chlorfreie Produkte wie Ester, Halb-
ester oder Glykole geprüft. Es wird damit gerechnet, 
daß sich mindestens eines dieser Verfahren als wei-
tere Möglichkeit für die Nutzung von Dichlorpropan 
neben der Herstellung von PER bzw. der Verbren-
nung durchsetzen wird (KDrs 12/11 b, S. 174, Holl-
mann). Der Trend geht in Richtung Hochtemperatur-
verbrennung unter Salzsäurerückgewinnung. 

Das in die Herstellung von Propylenoxid eingehende 
Chlor verläßt den Produktionsprozeß in Form der 
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tertiären Butanols (TBA). Ausgehend von der PO

-

Produktionsmenge von 1990 in Höhe von ca. 590 000 t 
entspräche dies einer TBA-Menge von mehr als 
1,2 Mio. t. TBA wird üblicherweise zu Isobuten dehy-
driert, welches wiederum zur Herstellung von MTBE 
eingesetzt werden kann. 1992 wurden in der Bundes-
republik Deutschland 146 000 t MTBE hergestellt. Die 
Einfuhrmengen von MTBE können nur geschätzt 
werden, da es in Außenhandelsstatistiken nicht erfaßt 
ist. Derzeit dürfte diese Menge etwa 500 000 t betra-
gen (Prognos, 1993a, S. 50). 

MTBE findet derzeit als hochoktanige Kraftstoff

-

Komponente in der Bundesrepublik Deutschland mit 
einem Anteil von 10 % am Super-Plus-Kraftstoff 
Anwendung. Nach den Vorgaben einer EG-Richtlinie 
vom Dezember 1985 darf dieser Anteil bis zu 15 % 
betragen. Laut den Ergebnissen in den USA durchge-
führter Untersuchungen reduzieren sich bei einem 
15 %-igen MTBE-Kraftstoffanteil die Kohlenwasser-
stoff-Emissionen um ca. 7 % und die CO-Emissionen 
um ca. 12 %, während die Formaldehyd-Emissionen 
um 25 % zunehmen. Der Einfluß auf die CO2-Emissio-
nen wurde nicht gemessen. 

Die in der Bundesrepublik Deutschland betriebenen 
Anlagen zur Herstellung von Propylenoxid nach dem 
Chlorhydrinverfahren wurden zwischen 1971 und 
1981 in Betrieb genommen (s. Tab. 4.4.15). Eine 
übliche Lebensdauer der Anlagen kann nicht genau 
angegeben werden. Die Aggressivität des eingesetz-
ten Chlors, der Salzsäure und der Natronlauge 
machen spezielle Vorkehrungen notwendig und es 
wird davon ausgegangen, daß mehr als dreißig Jahre 
Betriebszeit der Anlagen unwahrscheinlich ist. Das 
hieße, daß in den nächsten 10-12 Jahren ein neuer 
Investitionszyklus entsteht, und zwar für alle Chlor-
hydrinanlagen gleichermaßen, mit Ausnahme der 
1981 in Betrieb genommenen Anlagen bei DOW. Es ist 
davon auszugehen, daß mittlerweile alle Anlagen 
abgeschrieben sind (Prognos, 1993a, S. 54). Eine 
Umrüstung der bestehenden Anlagen auf das Oxiran-
verfahren ist technisch nicht möglich. 

Vertreter der deutschen Proplylenoxid-Hersteller 
erachten aus verschiedenen Gründen die Errichtung 
von Anlagen für das Oxiranverfahren nur für neu zu 
errichtende Produktionskapazitäten an neuen Indu

-

striestandorten als sinnvoll und verweisen hierbei 
in erster Linie auf den bestehenden Verbund mit 
Chloralkali-Elektolyse-Anlagen. Für neu zu errich-
tende Produktionskapazitäten seien als Entschei-
dungsfaktoren für das Oxiranverfahren nicht unwe-
sentlich die Marktsituation und die logistischen Vor-
aussetzungen sowohl für die Einsatzstoffe als auch die 
Kuppelprodukte TBA/MTBE bzw. Styrol entschei-
dend. 

Von zusätzlichen Produktionskapazitäten für Styrol 
wären in Deutschland die Firmen BASF (500 000 t 
Kapazität), ROW (420 000 t Kapazität) und Hüls AG 
(250 000 t Kapazität) betroffen; tertiäres Butanol 
beträfe die Hüls AG (KDrs 12/11b, S. 299, UBA). 

Neben der Marktsituation für die beim Oxiranverfah-
ren relevanten Kuppelprodukte wurden als ökonomi-
sche Faktoren Löhne, Steuern und Investitionsver-
günstigungen angesprochen. Die Investition in die 
Oxiran-Technologie wurde für verschiedene Stand-
orte in Ländern Westeuropas als attraktiv angesehen 
(KDrs 12/11 a, Roeser), was darauf schließen läßt, daß 
für die Kuppelprodukte durchaus Vermarktungschan-
cen gesehen werden. 

Als Standortvoraussetzungen begünstigen vorhan-
dene Vorfluter das Chlorhydrinverfahren, Märkte für 
die Kuppelprodukte das Oxiranverfahren. Große 
Chlorkapazitäten sind wiederum für das Chlorhydrin-
verfahren günstig, während zur Oxiran-Synthese 
bestimmte Raffinerieprodukte und -kapazitäten zur 
Verfügung stehen müssen. 

Während die Darstellung der Stoffströme für beide 
Verfahren vorgenommen werden konnte - allerdings 
fehlen für das Oxiranverfahren Daten über Nebenpro-
dukte, deren Aufarbeitung und Entsorgung völlig -, 
sind vergleichende Betrachtungen des jeweiligen 
Energieeinsatz bislang nicht möglich. Prinzipielle Pro-
blematik ist hier die Definition von Systemgrenzen 
und die Energiezuweisung auf die einzelnen Produkte 
einer Kuppelproduktion: beim Oxiranverfahren zwi-
schen PO und TBA/MTBE bzw. Styrol ebenso wie bei 
den Vorstufen des Prozesses (Cracker); beim Chlor-
hydrinverfahren der Verbund Chlor-Natronlauge-
Wasserstoff. Bislang liegen weder für die eingesetzten 
Ausgangsstoffe, noch für die Verfahren selbst sowie 
für die End- bzw. Neben- und Kuppelprodukte Ener-
giebilanzdaten vor, die einen Vergleich ermöglichen 
würden. 

Die anstehenden Innovationensentscheidungen für 
neue PO-Anlagen sollten vor allem unter Berücksich-
tigung der ökologischen Aspekte frühzeitig getroffen 
werden. 

Ökologische und gesundheitliche Relevanz 

Die toxischen Eigenschaften von Propylenoxid sind 
durch elektrophile Reaktivität der Substanz gekenn-
zeichnet. Propylenoxid ist haut- und schleimhautrei-
zend und führt im Tierversuch bei wiederholter Inha-
lation von 100 ppm und mehr zu Entzündungen und 
Tumoren der Atemwege. Aufgrund seiner mutagenen 
Wirkung in vitro und der kanzerogenen Wirkung in 
Tierversuchen wurde Propylenoxid in der Stoffgruppe 

Tabelle 4.4.15 

Zeitpunkt der Inbetriebnahme der 
Chlorhydrinanlagen 

in der Bundesrepublik Deutschland 

Hersteller Kapazität Inbetriebnahme 

DOW 250 000 t 1973 
170 000t 1981 

Erdölchemie 115 000 t ca. 	1971 

BASF  70 000 t vor 1976 

Bunawerke 50 000 t 1974 
(seit 1938 Ethylenoxid) 

Quelle: Prognos, 1993a, S. 54) 
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Einigkeit besteht in der Enquete-Kommission zumin-
dest dahingehend, daß eine „partielle Konversion" 
der Chlorchemie durch den Einsatz von alternativen 
Technologien oder Ersatzstoffen befürwortet wird, 
wenn dies ökologisch erforderlich und wirtschaftlich 
und sozial vertretbar ist. Im konkreten Fall können 
diese allgemeinen Begriffe aber sehr unterschiedlich 
bewertet werden, wie das Beispiel PVC zeigt (vgl. 
Kap. 4.4.4.1). Umstritten sind dabei weniger die Über-
gangsprozesse oder -zeiträume und damit auch die 
Möglichkeiten einer Anpassung (die in der Enquete

-

Kommission grundsätzlich als notwendig angesehen 
werden), sondern die Frage, ob die Chlorchemie nach 
Lösung ihrer offensichtlichsten Probleme „standort-
positiv" ist (weil ökologisch ausreichend und auch in 
Zukunft für die Bundesrepuplik wirtschaftlich erfolg-
reich) oder „standortnegativ" ist (weil ökologisch 
problematisch und ohne große wirtschaftliche Zu-
kunft für die Bundesrepublik Deutschland). Umstrit-
ten ist auch, ob die inneren Bezüge der Chlorchemie 
die Verbundproduktionen, stoffliche, technische und 
ökonomische Zusammenhänge so eng sind, daß die 
Chlorchemie als zusammenhängender Komplex be-
trachtet werden kann, oder ob eine solche Betrach-
tung aufgrund unterschiedlicher Prozesse und End-
produkte nicht sinnvoll ist. 

4.4.5.2 Unterschiedliche Positionen 
in der chemiepolitischen Diskussion 

Die Chlorchemie ist in den 70er Jahren durch eine 
Vielzahl problematischer und zumeist umweltoffen 
angewandter Verbindungen zu Recht in Kritik gera-
ten. Beispiele hierfür sind DDT, die polychlorierten 
Biphenyle (PCB), das Pentachlorphenol (PCP), die 
Fluorchlorkohlenwaserstoffe (FCKW) u.v.a.m. 

Die Einführung von Chlor in das Kohlenstoffgerüst 
erhöht in der Regel das toxische Potential, wobei sich 
allerdings ein eindeutiger Zusammenhang zwischen 
Anzahl der Chlorsubstituenten und dem toxischen 
Profil nicht erkennen läßt (Henschler, 1994). 

Das toxische Potential wird nur dann zum Problem, 
wenn eine entsprechende Exposition erreicht wird. 
Beispielsweise können sich höherchlorierte Kohlen-
wasserstoffe in bestimmten Umweltkompartimenten 
anreichern. 

Während nach Auffassung vieler Umweltverbände, 
des Sachverständigenrats für Umweltfragen u.a.m. 
daraus und aus den Erfahrungen der 70 und 80er 
Jahre ein Pauschalverdacht gegen chlororganische 
Verbindungen und damit eine vorrangige und syste-
matische Untersuchung der Chlorchemie gerechtfer-
tigt ist, ist nach Auffassung der Industrie die Frage 
einer Gesundheits- und Umweltverträglichkeit nicht 
vorrangig für die Chlorchemie, sondern grundsätzlich 
für alle Chemikalien im Rahmen der Altstoffüberprü-
fung zu behandeln. Damit verbunden ist die unter-
schiedliche Einschätzung der Frage, ob die aufgetre-
tenen Probleme der Chlorchemie auch Beleg für eine 
besondere Problematik der Chlorchemie oder nur 
Beleg für eine generelle Fehlentwicklung war, Stoffe 
mit hohem (öko-)toxischem Potential (wie etwa auch 

bestimmte Schwermetalle) umweltoffen auszubrin-
gen. 

Die Kritik der Umweltverbände trug wesentlich dazu 
bei, daß die obengenannten Probleme der Chlorche-
mie in der Bundesrepublik erkannt und angegangen 
wurden. International gesehen läßt die Reaktion zu 
wünschen übrig: zwar wurden einige der Problemche-
mikalien in der OECD vergleichbar geregelt, bei 
anderen Problemchemikalien zog nicht einmal die EG 
mit, wie etwa das Beispiel Pentachlorphenol aktuell 
zeigt. Insgesamt gesehen spielten die schon aufgrund 
der hohen Anlagendichte ökologisch sensibilisierte 
Bundesrepublik und deren chemische Industrie eine 
Vorreiterrolle - wie etwa bei den FCKW. 

Vereinfacht ausgedrückt konnte aus den Erfahrungen 
der 70er und 80er Jahre die Lehre gezogen werden, 
daß Produkte mit hohem toxischem oder ökotoxi-
schem Potential möglichst nicht umweltoffen einge-
setzt werden dürfen. Während dieser Forderung für 
die oben genannten, besonders problematischen 
Chlorchemikalien durch Produktionseinstellungen, 
Verbote und Anwendungsbeschränkungen weitge-
hend entsprochen wurde, gibt es nach wie vor eine 
Reihe nicht chlororganischer Stoffe mit vergleichbar 
hohem toxischem Potential, denen - von Öffentlich-
keit, Gesetzgeber und Industrie - viel weniger Auf-
merksamkeit geschenkt wird. Beispiele hierfür sind 
polycyclische Aromaten oder das im Kraftstoff einge-
setzte kanzerogene Benzol (vgl. Kap )  Dies wirft 
die Frage nach der Risikophilosophie bzw. dem 
Umgang mit Risiken auf. 

Im Hinblick auf die gesamte Chemikaliendiskussion 
führten die Erfahrungen zum Chemikaliengesetz und 
der Altstoffüberprüfung als einer systematischen Her-
angehensweise zur gestuften Überprüfung von Che-
mikalien jeglicher Art nach festgelegten Kriterien. Ein 
weiterer und aktueller Beitrag zu der systematischen 
Herangehensweise ist das von der chemischen Indu-
strie in Einführung befindliche Frühwarnsystem. Von 
Umweltverbänden, dem Sachverständigenrat für Um-
weltfragen u. a. m. wurde darüber hinaus eine priori

-täre Untersuchung der Chlorchemie, zum Teil ein 
Verbot oder eine Konversion der Chlorchemie gefor-
dert. Die chemische Industrie vertritt demgegenüber 
die Meinung, daß sie die offensichtlichen Probleme 
der Chlorchemie adäquat gelöst hat und daß die 
verbliebenen chlororganischen Chemikalien - wie 
alle anderen Chemikalien auch und ohne Sonderbe-
handlung - im Rahmen der Altstoffüberprüfung wei-
ter untersucht werden sollten. Die Entwicklung kon-
sensfähiger Kriterien ist dabei eine der vordringlich-
sten Aufgaben unserer Gesellschaft. Im Hinblick auf 
die Chlorchemie heißt das: 

- Die Erarbeitung eines vertieften ökologischen Ver-
ständnisses der durch die Chlorchemie induzierten 
Stoffströme und ihren Auswirkungen auf Mensch 
und Umwelt. Dies setzt die Kenntnis und Berück-
sichtigung des internationalen Charakters der 
Chlorströme sowie der damit direkt zusammenhän-
genden Natronlauge voraus. Aufgrund der erzielten 
Veränderungen und den bereits eingetretenen Ver-
brauchsrückgängen bei elementarem Chlor ist die 
Einstellung eines neuen Gleichgewichtszustandes 
zwischen Alkalienproduktion, Chlorwasserstoff- 
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Fließgleichgewichtszuständen verbunden ist, wird 
später noch zu diskutieren sein. 

Im Hinblick auf die Funktion von Ökosystemen sind 
sowohl produktionsbezogene Prozesse (Wasser und 
Boden) als auch naturstabilisierende Funktionen 
(nachhaltiger Pflanzenwuchs) oder auch die Funktio-
nen der Natur im Blick auf Erholung zu nennen 
(s. Kap. 3.1). 

(3) Entwicklung von Bewertungskriterien 

Die Bewertungskriterien beschreiben zunächst das 
Schadenspotential (hazard) und führen qualitative 
Begri ffe zur Beschreibung eines Schadensbildes ein. 
Damit werden gewissermaßen Begriffe definiert, die 
in der umweltpolitischen Diskussion als Schlagworte 
Bedeutung erhalten. Dabei spielt in der Diskussion 
der Gesundheit des Menschen das Themenfeld 
„Krebs" und die damit verbundenen Krankheits- und 
Todesfälle eine nach wie vor dominierende Rolle, und 
zwar sowohl für den Bereich der öffentlichen als auch 
der individuellen Gesundheit. Mit dem Begri ff Aller-
gie ist ein weiteres Themenfeld angesprochen, das mit 
chronischen Erkrankungen mit erheblichem Verlust 
an Lebensqualität, aber ohne unmittelbare Todesfol-
gen verbunden ist. In der Richtung der chronischen 
Erkrankungen ist ein besonderer Entwicklungstrend 
für zukünftige umweltpolitische Entscheidungen zu 
diagnostizieren. 

Die Bewertungskriterien, die mit der Struktur und 
Funktion abiotischer Ökosysteme verbunden sind, 
entsprechen weitgehend den bekannten und in 
die Umweltdiskussion eingeführten Begriffen, wie 
Photosmog, Ozonloch, Versauerung und Treibhaus-
effekt. Aspekte der Bodenabnutzung sollten je-
doch in Zukunft auch verstärkt Aufmerksamkeit 
erfahren. 

Im Hinblick auf die biotische Struktur und Funktion 
von Ökosystemen ist wiederum der Artenverlust als 
Bewertungskriterium von herausragender und singu-
lärer Bedeutung. Hierbei ist auch häufig der Begriff 
der Reduktion der genetischen Diversität, der nicht 
unbedingt mit dem Artenverlust identisch ist, von 
Bedeutung. Die der Struktur von Ökosystemen zuge-
ordneten Bewertungskriterien der Störung des ökolo-
gischen Gleichgewichtes sind zunächst plausibel, 

bedürfen aber einer genaueren Betrachtung, wenn sie 
den Ansprüchen einer praktischen Operationalisie-
rung entsprechen sollen. Dies gilt auch für den Begriff 
veränderter Wachstumszonen in Verknüpfung mit der 
Ökosystemstabilität im Pflanzenreich. Eher zugäng-
lich im Verständnis als Bewertungskriterien sind die 
Begriffe des Fischsterbens, Waldsterbens oder der 
Ertragsreduktion, die bei den biotischen Funktion von 
Ökosystemen zu nennen sind. 

Das Kriterium des Naturverlustes stellt wiederum eine 
besondere Herausforderung für die weitere Betrach-
tung im Bewertungsprozeß dar. Die Bewertungskrite-
rien „Geruch" und „Lärm", die eindeutig wiederum 
den Menschen als Betroffenen in den Mittelpunkt 
rücken und deren Bedeutung als übergeordnetes 
Kriterium häufig umstritten ist, ergänzen üblicher-
weise die vorgenannten Bewertungskriterien. 

(4) Ableitung von Indikatoren und Parametern 

(a) Stoffliche Betrachtungsweise 

Jedem der in Abschnitt 3 genannten Bewertungskri-
terien läßt sich ein stofflicher Indikator bzw. Parame-
ter zuordnen. Bei dieser Betrachtungsweise steht das 
Schadstoffpotential der in die Umwelt eingetragenen 
Fremdstoffe im Vordergrund der Überlegung. Nach 
wie vor handelt es sich dabei um die Betrachtung 
einzelner Stoffe und ihrer potentiellen Auswirkungen. 
Den Bemühungen, der realistischen Bewertungssitua-
tion einer gleichzeitigen Belastung durch mehrere 
Stoffe näherzukommen, ist bislang jedoch noch kein 
merklicher Erfolg beschieden gewesen (Bolt et al., 
1994, S. 85). Bezüglich der Gesundheit des Menschen 
ist zwischen akuten und chronischen Belastungen zu 
differenzieren. Meßbare Stoffeigenschaften sind z. B. 
durch die Begriffe Mutagenität, Kanzerogenität, Tera-
togenität, Immuntoxizität etc. gekennzeichnet. Diese 
Parameter bieten unterschiedliche Schlüssel zu 
Aussagen im Bereich public health und der indivi-
duellen Gesundheit. Es ist vorrangig Aufgabe der 
Disziplin Toxikologie, die Parameter und Indikato-
ren wissenschaftlich fundiert zu definieren und zu 
operationalisieren und entsprechende Bewertungs-
methoden zu begründen (nähere Ausführungen 
s. Kasten). 

Toxikologische Bewertung von Chemikalien 

Für eine Bewertung eines gefährlichen Stoffes ist 
zunächst das Schadenspotential, d. h. die gefährli-
chen Stoffeigenschaften, zu betrachten, um anschlie-
ßend anhand der gegebenen Exposition zu überprü-
fen, ob mit Wirkungen zu rechnen ist. 

Damit ergeben sich die beiden grundsätzlichen Fra-
gestellungen: 

(1) Beschreibung der toxischen Wirkungen und des 
Wirkungsmechanismus (die qualitative Aussage 
zur Gefährlichkeit) 

(2) Abschätzung der Wahrscheinlichkeit für das Auf-
treten von Gesundheitsschäden bei bestimmter 
Exposition (die quantitative Aussage zum Ri-
siko) 
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Grenzwerte für krebserzeugende und erbgutverän-
dernde Stoffe, deren Wirkung auf Veränderungen des  

genetischen Materials der Zellen zurückzuführen  

sind, besitzen daher eine andere Bedeutung als solche  

für Stoffe mit reversibler Wirkung. Sie sollten daher  

anders bezeichnet werden, um von ihnen deutlich  

unterscheidbar zu sein. Dies trifft bisher nur für  

Arbeitsstoffe zu, bei denen die Grenzwerte für nicht  

kanzerogen, d. h. nicht gentoxisch wirkenden Stoffe,  

als maximale Arbeitsplatzkonzentration (MAK-
Werte) bezeichnet werden, während für kanzerogene  

Stoffe Technische Richtkonzentrationen (TRK-Werte)  

festgelegt werden.  

Von besonderer Bedeutung sind allergische Reaktio-
nen. Sie können bereits bei sehr geringer Menge eines  

Stoffes ausgelöst werden, wenn der Organismus vor-
her zumeist durch höhere Exposition sensibilisiert  

worden ist.  

Bestimmung der Dosis ohne erkennbare Wirkung (NOEL)  

Zur Bestimmung des NOEL werden Tierversuche  

durchgeführt, bei denen die Prüfsubstanz täglich über  

3 bis 6 Monate je nach voraussichtlichem Expositions-
weg des Menschen mit dem Futter, über die Atemluft  

oder durch Auftragen auf die Haut verabfolgt wird.  

Dazu sind drei Dosierungen erforderlich, von denen  

die höchste das toxische Wirkungsspektrum, die mitt-
lere eine dosisabhängige geringere Wirkung und die  

niedrigste keine Wirkung, d. h. den NOEL ergeben  

sollen.  

Die so gewonnenen Ergebnisse sind durch weitere  

Erkenntnisse aus Versuchen nach einmaliger oder  

mehrmaliger Verabreichung, das toxikokinetische  

Verhalten des Stoffes, d. h. seine Aufnahme in den  

Organismus, Verteilung, Verstoffwechselung und  

Ausscheidung bei verschiedenen Tierarten und mög-
lichst auch beim Menschen, sowie Erkenntnisse über  

den Wirkungsmechanismus und Unterschiede in der  

Wirkung zwischen verschiedenen Tierarten und dem  

Menschen zu ergänzen. Besonders wertvoll für die  

Bewertung der dosisabhängigen Wirksamkeit eines  

Stoffes beim Menschen sind Erkenntnisse, die z. B. aus  

Betriebsunfällen oder der werksärztlichen Überwa-
chung exponierter Personen gewonnen worden sind.  

Je umfassender der Erkenntnisstand über eine Sub-
stanz ist, desto sicherer ist der NOEL und damit ein  

Grenzwert, der davon abgeleitet ist.  

Duldbare tägliche Aufnahmemenge (DTA)  

Insbesondere für die Festlegung von Grenzwerten in  

und auf Lebensmitteln wird auf der Basis des NOEL  

die duldbare tägliche Aufnahme (DTA), die im Engli-
schen als acceptable daily intake (ADI) bezeichnet  

wird, unter Berücksichtigung eines Sicherheitsfaktors  

errechnet. Sie bezeichnet diejenige Menge eines  

Stoffes, die ein Mensch unter Berücksichtigung seines  

Körpergewichts täglich und lebenslang ohne erkenn-
bares Risiko aufnehmen kann. Die Höhe des Sicher-
heitsabstandes richtet sich nach der biologischen  

Bedeutung der toxischen Wirkungen und nach dem  

Umfang der Kenntnisse über die Substanz. Je mehr  

die Dosiswirkungsbeziehungen, Wirkungsmechanis-
men und toxikokinetisches Verhalten bei Tier und  

Mensch übereinstimmen, desto geringer kann der  

Sicherheitsabstand zwischen NOEL und DTA ange-
setzt werden. Unter günstigsten Bedingungen wird  

der Faktor 10 benutzt. In den meisten Fällen stehen  

jedoch keine oder nur unzureichende Informationen,  

z. B. über die Wirkung beim Menschen, zur Verfü-
gung - insbesondere, wenn es sich um neuentwickelte  

Stoffe handelt. Unter diesen Bedingungen wird im  

allgemeinen ein Sicherheitsfaktor von 100 angewen-
det, bei krebserzeugenden Stoffen der Faktor 1000  

und mehr. Der Sicherheitsfaktor 100 beruht auf der  

Annahme, daß der Mensch auf den Stoff bis zu 10 mal  

empfindlicher reagieren kann als die Versuchstier-
spezies, an welcher der NOEL festgestellt wurde, und  

daß die Empfindlichkeit innerhalb der menschlichen  

Population um den Faktor 10 variiert.  

Anhand dieser unterschiedlichen Kriterien für ihre  

Festlegung lassen sich die folgenden Gruppen  

Grenzwetren definieren: 

(1) Toxikologich  begründete Grenzwerte  

(2) Richtwerte  

(3) Vorsorgliche Minimalwerte 

(1) Toxikologisch begründete Grenzwerte  

Diese Grenzwerte werden für die verschiedensten 
Bereiche festgelegt, in denen der Mensch gegenüber 
Chemikalien exponiert sein kann. Da die Kriterien 
ihrer Festsetzung unterschiedlich sind, besitzen Über-
schreitungen jeweils unterschiedliche gesundheitli-
che Bedeutung. Die Kriterien und Vorgehensweisen 
werden im folgenden näher erläutert. 

Grenzwerte und Richtwerte für Arbeitsstoffe 

Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen (MAK):  

MAK-Werte gelten für Arbeitsstoffe, die reversible 
Wirkungen auslösen, d. h. für die keine Hinweise auf 
erbgutverändernde oder krebserzeugende Wirkun-
gen vorliegen. Sie definieren die zulässigen Konzen-
trationen in der Luft an Arbeitsplätzen und gelten für 
gesunde Erwachsene, die täglich 8 Stunden bei einer 
wöchentlichen Arbeitszeit von 40 Stunden exponiert 
sind. Es gilt der Durchschnittswert über einen Arbeits-
tag bzw. eine Schicht, wobei Höhe und Dauer zuläs-
siger Spitzenwerte für den einzelnen Stoff unter 
besonderer Berücksichtigung der Toxikokinetik des 
Stoffes definiert sind. Entscheidend für MAK-Werte 
ist, daß sie ohne Anwendung von Sicherheitsfaktoren 
festgelegt werden und damit in der Regel den NOEL 
darstellen. Bei Überschreitungen von MAK-Werten 
über die Dauer und Höhe der zulässigen Spitzenwerte 
hinaus ist daher mit gesundheitlichen Schäden zu 
rechnen, die durch ärztliche Untersuchungen unter 
Berücksichtigung aller äußeren Umstände festgestellt 
werden müssen. 
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Die Festlegung der MAK-Werte wird ausführlich 
schriftlich begründet und zusammen mit den verwen-
deten Informationen veröffentlicht (Forth et al., 1992). 
Da die Konzeption der Festlegung von MAK-Werten 
allgemein anerkannt ist, werden von ihnen häufig 
Grenzwerte für andere Bereiche abgeleitet. Dies ist 
nur dann zulässig, wenn die einzelnen Substanzen 
unter Berücksichtigung ihrer speziellen Eigenschaf-
ten und den jeweiligen Expositionsbedingungen 
betrachtet werden, nicht jedoch unter Verwendung 
konstanter Umrechnungsfaktoren. 

Technische Richtkonzentrationen (TRK): 

TRK-Werte werden für Arbeitsstoffe festgesetzt, die 
erfahrungsgemäß beim Menschen bösartige Tumore 
auslösen oder für die aus experimentellen Daten ein 
krebserzeugendes Risiko für den Menschen bei einer 
Exposition am Arbeitsplatz abgeleitet werden kann. 
Sie gelten also für solche Stoffe, die irreversible 
Schäden am genetischen System auslösen. Da sich für 
solche Wirkungen keine unbedenklichen Konzentra-
tionen angeben lassen, kann auch bei Einhaltung der 
TRK-Werte ein gesundheitliches Risiko nicht ausge-
schlossen werden. Bei der Festlegung wird berück-
sichtigt, ob der TRK-Wert analytisch überprüfbar ist, 
welche verfahrens- oder lüftungstechnischen Maß-
nahmen vorhanden oder in naher Zukunft gegeben 
sind und ob arbeitsmedizinische Erfahrungen oder 
toxikologische Erkenntnisse ihnen nicht entgegenste-
hen. 

Immissionsgrenzwerte für Luftschadstoffe 

Diese Werte gelten für Luftverunreinigungen. Sie sind 
in der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der 
Luft (TA Luft) festgelegt und sollen entsprechend dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz Menschen sowie 
Tiere, Pflanzen und andere Sachen vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen, Gefahren, erheblichen Nach-
teilen und Belästigungen schützen. Es wird zwischen 
kurzfristigen und langfristigen Belastungen und zwi-
schen Luftkonzentrationen und Ablagerungsraten auf 
dem Boden unterschieden. Krebserzeugende Stoffe 
werden separat aufgeführt. 

Grundlage für die in der TA-Luft festgelegten Immis-
sionswerte sind die „maximalen Immissionskonzen-
trationen" (MIK-Werte). Sie werden von einem wis-
senschaftlichen Gremium, der VDI-Kommission Rein-
haltung der Luft, vorgeschlagen und als VDI-Richtli-
nien veröffentlicht. 

Die Werte berücksichtigen das toxische Wirkungspro-
fil der einzelnen Substanzen und werden mit Sicher-
heitsfaktoren festgelegt, um zu gewährleisten, daß 
auch bei besonders empfindlichen Personen keine 
Gesundheitsstörungen auftreten. Diese Grenzwerte 
werden als IW1, d. h. Jahresmittelwerte angegeben, 
und als IW2, d. h. als 98 %-Wert der Summenhäufig-
keit, der nicht überschritten werden soll (98-Perzen-
til). Mit gesundheitsschädlichen Wirkungen ist nicht 
zu rechnen, wenn die Jahresmittelwerte der Immis-
sionskonzentrationen niedriger sind als der IW1-Wert 
einer Substanz. 

(2) Richtwerte 

Richtwerte gelten beispielsweise für Blei, Cadmium 
und Quecksilber in und auf Lebensmitteln pflanzli-
cher und tierischer Herkunft. Sie werden vom Bundes-
gesundheitsamt veröffentlicht. Da sie nicht in einer 
Verordnung festgelegt sind, haben sie einen wenig 
verbindlichen Charakter. Sie basieren auf den in der 
Bundesrepublik Deutschland gefundenen Schwerme-
tallkonzentrationen in den Lebensmitteln und es wird 
als Richtwert diejenige Konzentration festgesetzt, die 
z. B. von 95 % der überprüften Proben der einzelnen 
Nahrungsmittel nicht überschritten wird. Richtwerte 
haben damit keine toxikologische Begründung. Man 
kann allerdings ihre toxikologische Bedeutung 
abschätzen, indem man sie mit den von der WHO aus 
epidemiologischen Studien abgeleiteten vorläufig 
duldbaren wöchentlichen Zufuhrmengen in Bezie-
hung setzt. So würden in der Bundesrepublik 
Deutschland die WHO-Werte für Blei, Cadmium und 
Quecksilber um etwa das 1,2fache, 1,9fache bzw. 
1,5fache überschritten, wenn in allen Nahrungsmit-
teln Konzentrationen in Höhe der Richtwerte vorlä-
gen. Legt man jedoch die tatsächliche Belastung der 
Nahrungsmittel bei den durchschnittlichen Verzehr-
gewohnheiten eines Erwachsenen für die Berechnung 
zugrunde, werden die WHO-Werte für Blei zu etwa 
40 %, für Cadmium zu ca. 70 % und für Quecksilber zu 
ca. 35 % ausgeschöpft. 

(3) Vorsorgliche Minimalwerte 

In dieser Gruppe sind z. B. Stoffe enthalten, für die 
sogenannte Grenzwerte in der Verordnung über 
Trinkwasser und über Wasser für Lebensmittelbe-
triebe sowie in der Verordnung über Vinylchlorid in 
Bedarfsgegenständen festgelegt sind. Da die Konta-
mination von Trinkwasser als besonders sensitives 
Problem angesehen wird, sind Verunreinigungen des 
Trinkwassers grundsätzlich unerwünscht (hygieni-
scher Aspekt). Daher orientieren sich einige Grenz-
werte an der analytischen Nachweisgrenze; in ande-
ren Fällen wurden dagegen wieder Werte aus techni-
schen Überlegungen oder aufgrund der Geschmacks-
grenze festgelegt. Für Nitrat ist ein Grenzwert aus 
toxikologischer Sicht zum besonderen Schutz von 
Kleinkindern eingeführt worden. Er liegt deutlich 
niedriger als die mit Rücksicht auf die „landwirt-
schaftliche Praxis" der Überdüngung festgelegten 
Nitrat-Grenzwerte für Gemüse und Salat. In diesem 
Fall werden aus Vorsorgegründen höhere Sicherheits-
faktoren als bei der Festlegung von Höchstmengen 
verwendet. Dies wird u. a. auch damit begründet, daß 
Kleinkinder pro Körpergewicht einen drei- bis viermal 
höheren Wasserbedarf haben als Erwachsene. Schrift-
lich festgelegte und damit nachvollziehbare Kriterien 
für die Vorgehensweise liegen jedoch nicht vor. Dar-
über hinaus werden, wie das Beispiel Vinylchlorid 
zeigt, auch für krebserzeugende Stoffe Grenzwerte 
angegeben. Da sich für solche Stoffe keine unwirksa-
men Konzentrationen angeben lassen, wird durch ihre 
Gleichbehandlung mit den übrigen Stoffen eine wis-
senschaftlich nicht begründbare Vereinheitlichung 
vorgenommen. Solche Stoffe sollten daher getrennt 
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- Referenzwerte A: Konzentrationen in nicht spezi-
fisch belasteten Böden und Grundwässern bzw. 
Bodenqualitätskriterien 

- Schwellenwerte B: für nähere Untersuchungen 

- Schwellenwerte C: für Sanierungsuntersuchungen 

Die A-Werte für anorganische Stoffe stimmen zum 
Teil mit Konzentrationen in nicht belasteten Böden 
und Gewässern, die für organische Stoffe mit den 
Nachweisgrenzen überein. Für einige der Stoffe wer-
den sog. Bodenqualitätskriterien zur Beurteilung 
der Multifunktionalität eines Bodens angegeben. 
Diese Werte variieren und sind unter Berücksichti-
gung der lokalen Beschaffenheit des Bodens zu ermit-
teln. 

Die C-Werte sind auf die Nutzung als Wohngebiet 
bzw. zur Trinkwassergewinnung ausgerichtet. Die 
Kriterien für die Aufstellung dieser Werte sind aller-
dings im einzelnen nicht nachvollziehbar. 

Weitere Vergleichsdaten erhält man  durch Gegen-
überstellung mit Konzentrationen, die in Böden und 
Gewässern in nicht spezifisch belasteten Gebieten 
gefunden wurden (DFG, 1988; Jones et al., 1989; 
Kloke, 1990; Merian, 1991; Schenck, 1986; VCI, 
1989). 

Die genannten Richtwerte erlauben jedoch nur die 
Feststellung, daß Schadstoffkonzentrationen im spe-
ziellen Fall im Vergleich zu nicht spezifisch belasteten 
Böden erhöht sind oder von anderen Gremien vorge-
schlagene Richtwerte überschreiten, jedoch keinerlei 
Rückschlüsse auf die toxikologische Bedeutung der 
vorhandenen Konzentrationen. 

Aus toxikologischer Sicht sind die von verschiedenen 
Gremien vorgeschlagenen Richtwerte unbefriedi-
gend. Der Rat von Sachverständigen für Umweltfra-
gen hat daher zur Bewertung der Gesundheitsgefähr-
lichkeit kontaminierter Böden für spielende Kinder 
toxikologisch begründete Richtwerte für einige 
Schwermetalle vorgeschlagen (SRU, 1990, S. 509). Sie 
berücksichtigen, daß ein Kind mit einem Körperge-
wicht von 10 kg täglich beim Spielen 1 g Boden 
aufnimmt. Außerdem wird davon ausgegangen, daß 
die gesamte, an inkorporiertem Boden haftende 
Schwermetallmenge resorbiert wird und die daraus 
resultierende Belastung die von der WHO festgelegte 
duldbare tägliche Aufnahme nicht überschreitet. Dar-
aus wurden die folgenden Richtwerte abgeleitet: 
Arsen 20 mg/kg Boden, Blei 35 mg/kg, Cadmium 
10 mg/kg und Quecksilber 7 mg/kg. Diese Werte 
liegen deutlich über den Werten für die Hintergrund-
belastung mit Ausnahme von Erzabbaugebieten oder 
dergleichen: in der Bundesrepublik Deutschland wird 
beispielsweise der Bleiwert von 35 mg/kg aufgrund 
der jahrzehntelangen Belastung mit verbleitem Ben-
zin vor allem in städtischen Bereichen weit überschrit-
ten. 

Kombinationswirkungen 

Kombinationswirkungen sind grundsätzli ch immer 
dann zu erwarten, wenn mehrere gleichzeitig vorhan-

dene Chemikalien vergleichbare Wirkungsmechanis-
men besitzen und damit z. B. auf bestimmte Organe 
oder biochemische Funktionen des Organismus ein-
wirken. Beispiele sind Insektizide wie Phosphorsäu-
reester (E 605), die zu einer Hemmung des Enzyms 
Acetylcholinesterase führen. Die Folge ist ein vermin-
derter Abbau des Acetylcholins, der zu einer Acetyl-
cholinvergiftung bis zur Lähmung des Atemzentrums 
im Gehirn, Verengung der Bronchien und erhöhter 
Flüssigkeitssekretion im Bronchialbereich führen 
kann (Forth et al., 1992). Für das Auslösen einer 
Cholinesterasehemmung sind bestimmte für die Ein-
zelsubstanz spezifische Mengen erforderlich. Daraus 
ist abzuleiten, daß sich die Wirkung verdoppeln oder 
vervielfachen kann, wenn zwei oder mehrere ent-
sprechend wirkende Stoffe in vergleichbaren Wirk-
konzentrationen vorliegen. Es ist jedoch auch ab-
zuleiten, daß mehrere Stoffe, die jeweils in Mengen 
vorliegen, die z. B. nur 1/1 000 der Wirkkonzentration 
ausmachen, ohne Wirkung bleiben. Sie besitzen 
zwar theoretisch ein höheres Wirkpotential als das 
der Einzelsubstanzen, die Wirkschwelle für eine Hem-
mung der Acetylcholinesterase wird jedoch nicht 
erreicht. 

Ein weiteres Beispiel soll dies verdeutlichen: Lie-
gen drei Stoffe in Mengen von je 1/1000 der Wirkkon-
zentration vor, wird sich das Wirkpotential ver-
dreifachen. Wirkkonzentrationen würden jedoch 
erst dann erreicht, wenn tausend entsprechend 
wirkende Stoffe vorlägen. Ebenso ist abzuleiten, 
daß bei Vorliegen eines Stoffes, dessen Menge 
verdoppelt werden müßte, um eine Wirkung her-
vorzurufen, die Anwesenheit eines Stoffes in einer 
Menge, die hundertfach unter der Wirkkonzentra-
tion liegt, nicht zu einer Wirkung führen kann. 
Die grundsätzlichen Erkenntnisse haben in ver-
schiedenen Regelungen zur Begrenzung von Che-
mikalien Eingang gefunden. So schreibt die US-
amerikanische Kommission zur Festlegung von 
Grenzwerten am Arbeitsplatz (American Conference 
of Governmental Industrial Hygienists) vor, daß 
bei Vorliegen mehrerer Stoffe mit gleichgeri chteter 
Wirkung die Grenzwerte der Einzelstoffe nur den 
Bruchteil erreichen dürfen, der die Zahl der 
vorhandenen Stoffe ausmacht. So dürfen bei zehn 
gleichzeitig vorhandenen Stoffen mit gleicher Wir-
kung die Einzelsubstanzen nur in Konzentrationen 
vorliegen, die 1/10 des jeweiligen Grenzwertes ausma-
chen. 

Einige Beispiele zeigen jedoch, daß gelegentlich die 
Wirkung stärker zunimmt als es die Wirkung der 
Einzelsubstanzen erwarten läßt. Tetrachlorkohlen-
stoff und Alkohol verursachen beide in bestimmten 
Mengen Leberschäden. Sind beide Stoffe zusammen 
vorhanden, erhöht sich die leberschädigende Wir-
kung mehr als es die Summe der Einzelwirkungen 
erwarten läßt (Klaassen et al., 1991). Ein ähnliches 
Beispiel ist Isopropanol, das, obwohl es in einer 
bestimmten Menge selbst nicht toxisch ist, die Leber-
toxizität von Tetrachlorkohlenstoft stark erhöht. In 
solchen Fällen beruht die Wirkungsverstärkung auf 
einer Hemmung der Entgiftung eines oder mehrerer 
Stoffe. 
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gaben im Gesundheitswesen, Personalbedarf zum 
Vollzug eines Gesetzes, Subventionskosten pro Pro-
dukteinheit (vgl. etwa Rapsölmethylester-Studie des 
Umweltbundesamtes, UBA, 1993). Aber auch für spe-
zielle Fragestellungen gibt es vergleichende Konkre-
tisierungsmöglicheiten, etwa für indirekte finanzielle 
Auswirkungen in der Verbundproduktion bei Stille-
gung einer Anlage oder über den Zusammenhang 
zwischen den Weltmarktpreisen für nachwachsende 
Rohstoffe und dem Einkommen von Landarbeitern. 

Bei der Konkretisierung solcher Bewertungskriterien 
zeigt sich oft, daß hier erhebliche Interpretationsspiel-
räume bestehen (etwa bei der Zurechnung von 
Arbeitsplätzen auf eine Produkteinheit, bei der 
Bestimmung externer Kosten, bei der Wahl der Dis-
kontrate bei Kosten-Nutzen-Analysen etc.). Dies 
spricht nicht gegen eine Konkretisierung (zumal diese 
Interpretationsspielräume bei ökologischen Bewer-
tungskriterien vergleichbar auftreten), sondern ver-
langt geradezu nach einer Konkretisierung und 
Offenlegung von Interpretationsspielräumen. 

Sondervotum von Prof. Dr. Paul Klemmer zum 
Kapitel 5.3.2.4 

„Ich vertrete unter Bezugnahme auf die breite wissen-
schaftliche Diskussion zur Nutzen-Kosten-Analyse die 
Auffassung, daß es nicht möglich sein wird, das ökonomi-
sche Anliegen in wenigen Bewertungskriterien zutreffend 
zum Ausdruck zu bringen. " 

5.4 Bewertung von Belastungen bezüglich 
der Beeinträchtigung einzelner Schutz-
und Gestaltungsziele 

Wie in Kapitel 5.3 (Vorgehen) entwickelt, geht es im 
Bewertungsschritt 5 darum, anhand der mittels Indi-
katoren und Parametern vorgenommenen Zustands-
erhebung ökologische und/oder gesundheitliche Pro-
blemfelder durch den Vergleich mit anerkannten 
Vorgaben zu erkennen und möglichen Handlungsbe-
darf festzustellen. 

Die vorgenannten „anerkannten" Vorgaben sind das 
Ergebnis normativer Diskussions- und Entschei-
dungsprozesse, die in der umweltpolitischen Diskus-
sion z. B. als Umweltziele eingeführt sind. Dabei 
handelt es sich im Sinne des Leitbildes einer nachhal-
tig zukunftsverträglichen Entwicklung um die drei 
Zielbereiche Ökologie, Ökonomie und Soziales, 
wobei in der Regel - von ökologischen Vorgaben 
ausgehend - die Gestaltungsspielräume im ökonomi-
schen und sozialen Zielbereich zu ermitteln sind. 

Der Vorgehensweise in Kapitel 5.3 folgend, bietet der 
ökologische Zielbereich bislang die konkretesten 
Ansätze und besten Chancen, das Konzept zu erläu-
tern. In den „Umweltzielen" sind entsprechend „Um-
weltqualitätsziele", die auf einzelne Schutz- und 

Gestaltungsziele bezüglich des ökologischen Zielbe-
reiches ausgerichtet sind, enthalten. In einer weniger 
anspruchsvollen, aber vielleicht eher praktizierba-
ren Form, kann man von Vergleichsstandards spre-
chen. 

Während aber die stofflichen und systemaren Parame-
ter oder Indikatoren nach Punkt 4 in der Tabelle 5.2 
überwiegend an naturwissenschaftlichen oder techni-
schen Gesetzen und Methoden orientiert und objekti-
vierbar sind, ist die Festsetzung der Umweltqualitäts-
ziele und Vergleichsstandards ein überwiegend nor-
mativer Prozeß. So stellt etwa der Rat von Sachver-
ständigen für Umweltfragen fest: „Ein Werturteil 
darüber, ob eine Veränderung negativ ist oder eine 
Schadwirkung darstellt, kann nur im Sinne einer 
anthropozentrischen Zielvorstellung getroffen wer-
den. Hier wird eine weitere normative Komponente 
deutlich, die der Bewußtmachung im gesellschaftli-
chen Raum sowie einer politischen Partizipation an 
entsprechenden Entscheidungsprozessen bedarf." 
(SRU, 1994, S. 56, Tz. 104) 

Wie in Kapitel 5.3.2.1, Abschnitt 5 (S. 226) dargestellt, 
orientiert sich die Stoffstrombewertung an umwelt-
politischen Vorgaben. Notwendig ist daher in Abstim-
mung mit globalen Zielsetzungen die Festlegung von 
Umweltzielen auf nationaler Ebene. Die Ziele sind mit 
zeitlichen Maßstäben zu versehen. Inwieweit ein-
zelne Umweltziele einer Regionalisierung bedürfen, 
ist eine offene Frage. Indikatorensysteme bieten eine 
Hilfestellung, um den Belastungszustand der ökologi-
schen Systeme bzw. das Schadenspotential von Stof-
fen beschreiben. 

Welcher Zustand der Umwelt unter Berücksichtigung 
sozialer und ökonomischer Aspekte anzustreben ist, 
kann jedoch nicht auf rein naturwissenschaftlicher 
Basis erfolgen, sondern muß im gesellschaftlichen 
Diskurs geschehen. 

Entsprechend einigte sich die Enquete-Kommission 
für das Schutzziel menschliche Gesundheit auf den 
Grundsatz, daß der gesundheitliche Zustand sowohl 
im Bevölkerungsmittel als auch für den Einzelnen 
generell zu verbessern ist (s. Kap. 5.3.2.1, Ab-
schnitt 5). 

Sowohl im public health-Bereich als auch bei der 
Betrachtung individueller Gesundheitsaspekte wer-
den wissenschaftlich fundierte Methoden eingesetzt, 
um - bei gegebener Belastung mit (Fremd-) Stoffen - 
auch quantitative Aussagen über das Ausmaß der 
Abweichung vom „Normalzustand" zu erhalten. Die 
Auswahl bzw. Verfügbarkeit einer unbelasteten Ver-
gleichsregion stellt das wesentliche Problem der epi-
demiologischen Bewe rtung dar. Auch bei der indivi-
duellen Gesundheit ist der Vergleichsmaßstab ver-
ständlicherweise schwer zu finden (s. Kasten zur 
Toxikologie in Kap. 5.3.2.1). 

Das sprungartig zunehmende Wissen über die gene-
tische Disposition bezüglich einzelner Krankheiten 
läßt den Begriff des „unit risk" bzw. der „unit dose" 
problematisch erscheinen, obwohl sich dieses Kon-
zept z. B. im Strahlenschutz - weltweit gibt es grund- 
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ben werden können. Dem stehen die Anzahl und die 
Ungenauigkeit der eingehenden Parameter gegen-
über, die mit zunehmender Komplexität des Modells 
ansteigen. Die Güte eines Modells mißt sich deswegen 
daran, ob die Fragestellung hinreichend beantwortet 
werden kann. Dies muß anhand des Vergleichs mit 
Experimenten o.ä. im Sinne einer Modell-Validierung 
überprüft werden. 

Es gibt grundsätzlich zwei unterschiedliche Ziele, die 
derzeit bei der Modellierung verfolgt werden: 

die möglichst genaue Abbildung von Naturvorgän-
gen in ihrer ganzen Komplexität (Simulationsmo-
delle) sowie 

die Entwicklung vereinfachter Modelle, die nur 
zur Beantwortung bestimmter Fragen dienen 
(Evaluationsmodelle) 

Daten 

Für modellmäßige Berechnungen der Ausbreitung 
und Verteilung von Schadstoffen in der Umwelt wer

-

den grundsätzlich Umweltdaten und Stoffdaten benö

-

tigt. Zu den Umweltdaten gehören z. B. meteorologi-
sche Daten (Ausbreitungsgeschwindigkeit, Ausbrei-
tungsrichtung u. a.). Diese werden in einigen Fällen 
bereits routinemäßig erhoben. Zu den Stoffdaten 
gehören Verteilungskoeffizienten (zwischen Gas-, 
Wasser- und Lipidphase). Die dazu notwendigen 

bordaten liegen in vielen Fällen vor. Schwieriger 
sind realistische Daten über die Abbaubarkeit in der 
Umwelt zu erhalten. Während die chemischen und 
photochemischen Prozesse des Abbaus in der Luft 
relativ gut bekannt sind, bestehen erhebliche Unsi-
cherheiten beim biotischen Abbau im Wasser oder im 
Boden. Ebenso sind kontinuierliche Emissionsdaten 

begrenzt verfügbar. 

Awendungsbeispiel: Benzol 

Die Möglichkeiten der Modellierung bei der Bewer
-tung des Umweltgefährdungspotentials soll nachfol

-

gend am Beispiel der Ausbreitung und Verteilung des 
Benzols dargestellt werden, eines Stoffes, den die 
Equete-Kommission als Fallbeispiel genauer be

-trachtet hat  (Enquete-Kommission „Schutz des Men
-schen und der Umwelt", 1993, S. 137ff.). 

Die genannten Ergebnisse sind mit einem Komparti-
mentmodell (Matthies/Trapp, 1994) gewonnen wor-
den. In diesem Modell wird das Gebiet der Bundesre-
publik Deutschland in die Umweltmedien Boden, Luft, Staub, Pflanzen, Wasser, Sedimente und Fisch 
unterteilt. Es wird weiter vorausgesetzt, daß die Kon

-zentration in den jeweiligen Umweltmedien homogen 
verteilt ist und dem thermodynamischen Gleichge

-wichtswert entspricht. Die Geschwindigkeit der Pha
-senübergänge wird nicht berücksichtigt. Das verwen
-dete Modell liefert Kenntnisse über 

- die Akkumulation in Pflanzen, Fischen, Böden oder 
Sedimenten, 

- die Gesamtabbaurate (Persistenz) im System, 

- die Mobilität, d. h. die Frachten über Luft und Flüsse 
aus dem Modellgebiet heraus sowie 

- die mittleren Konzentrationen und Mengen in den 
Umweltmedien. 

Die in der Bundesrepublik Deutschland 1991 emittie rte 
Menge an Benzol betrug 56 100 t (Enquete-Kommission 
„Schutz des Menschen und der Umwelt", 1993, S. 148). 
Da die wesentlichen Emissionsquellen das Kraftfahr-
zeugbenzin sind, kann in erster Näherung angenom-
men werden, daß die Emmissionsstärke in etwa gleich 
über dem Gesamtbereich der Bundesrepublik Deutsch-
land verteilt ist. Das Konzentrationsverhältnis zwischen 
Luft und Bodenoberfläche läßt sich aus der Annahme 
eines Gleichgewichts aus den bekannten Verteilungs-
daten berechnen. Die Abbaugeschwindigkeit des Ben-
zols durch die Reaktion von OH-Radikalen in der Luft 
entspricht einer Lebensdauer von etwa 14 Tagen. Die 
entsprechende Lebensdauer im Boden beträgt 12 Tage 
(Rippen, 1993). Mit der folgenden Simulation ist beab-
sichtigt, die Einstellung der Konzentration des Benzols 
in der Luft und im Boden nach Beginn der Emissionen 
und auch das Verhalten der Konzentration nach Emis-
sionsstop zu berechnen. Das Ergebnis (Matthies/Trapp, 
1994) ist in Abbildung 5.3 (folgende Seite) gezeigt. 

Das gezeigte Ergebnis ist folgendermaßen zu verste-
hen: 

(1) Aufgrund der relativ raschen Abbaubarkeit des 
Benzols wird bei konstanter Emmissionsstärke 
bereits innerhalb von 3 Monaten sowohl im Boden 
als auch in der Luft eine stationäre Konzentration 
erreicht (Fließgleichgewicht). 

(2) Im Fließgleichgewicht befinden sich ca. 3 100 
Tonnen Benzol in der Luft, aber nur 0,7 Tonnen im 
Boden. Benzol ist also vor allem als Luftschadstoff 
ein Problem. 

(3) Benzol weist kein hohes Akkomodationsverhalten 
auf, ist aber sehr mobil, da sich die Hauptmenge in 
der Luft befindet. 

(4) Die Persistenz von Benzol ist relativ gering. Wer-
den sämtliche Emissionen spontan gestoppt, 
gehen innerhalb weniger Monate die Benzolkon-
zentration, sowohl in der Luft als auch im Boden 
auf nahezu 0 zurück. Das setzt natürlich voraus, 
daß kein weiterer Eintrag aus den Nachbarlän-
dern erfolgen würde. 

(5) Die berechneten Konzentrationen in der Luft 
betragen 1,5 µg/m 3  und im Boden 7 ng/kg. Tat-
sächlich werden in ländlichen Gebieten Benzol-
konzentrationen von unter 1 µg/m 3  und an  Haupt-
verkehrsstraßen bis zu 30 µg/m 3  gemessen. Die 
nachgewiesenen Konzentrationen im Boden sind 
kleiner als 60 ng/kg (Enquete-Kommission 
„Schutz des Menschen und der Umwelt", 1993, 
S. 152). 

Aufgrund der rigiden Annahmen (gleichförmige Ver-
teilung der Emissionen, gleiche Konzentration in Luft 
und Boden) ist die Genauigkeit des angewandten 
Modells begrenzt. Die berechneten mittleren Konzen-
trationen werden in ländlichen Gebieten unterschrit- 
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duelle Chancen-Risiko-Abwägung in der Praxis des 
Arztes. Auch der Patient, der sich über die in der 
Packungsbeilage aufgeführten Nebenwirkungen infor-
miert, führt diese Abwägung durch. Im Arzneimittelbe-
reich liegt eine Besonderheit vor: Hier kommt der 
gleichen Person der Nutzen zugute, die auch den 
potentiellen Schaden zu tragen hat. 

Das Pflanzenschutzgesetz sieht ebenfalls eine Abwä-
gung zwischen dem Nutzen eines Pflanzenschutzmit-
tels und seinen möglichen negativen Folgewirkungen 
vor. Unter Nutzen ist seine Wirksamkeit gegen Schad-
erreger oder Schädlinge zu verstehen. Pflanzen-
schutzmittel dürfen dagegen nicht angewendet wer-
den, „soweit der Anwender damit rechnen muß, daß 
ihre Anwendung schädliche Auswirkungen, insbe-
sondere auf den Naturhaushalt, hat" (Gesetz zum 
Schutz der Kulturpflanzen - Pflanzenschutzgesetz - 
vom 15. September 1986, § 6, Abs. 1). Auch ist die 
Anwendung auf Freilandflächen verboten, soweit sie 
nicht landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärt-
nerisch genutzt werden. In Ausnahmefällen unterliegt 
die Abwägung dem Ermessen der zuständigen Behör-
den. Ausnahmen sind dann erlaubt, „wenn der ange-
strebte Zweck vordringlich ist und mit zumutbarem 
Aufwand auf andere Weise nicht erzielt werden kann 
und überwiegend öffentliche Interessen, insbeson-
dere des Schutzes von Tier und Pflanzenarten, nicht 
entgegenstehen" (ebenda, § 6, Abs. 3). Deutlich wird 
hierbei, daß im Gegensatz zum Arzneimittelbereich 
Schaden und Nutzen ungleich verteilt sind. 

Sowohl im Arzneimittelgesetz als auch im Pflanzen-
schutzgesetz wird unter dem Beg riff Nutzen ein ver-
miedener Schaden verstanden. Damit wird in beiden 
Bereichen eine Abwägung zwischen verschiedenen 
Schäden vorgenommen. Der Rat von Sachverständi-
gen für Umweltfragen prägt den Beg riff der „Übelab-
wägung" (SRU, 1994, S. 29, Tz. 56) und weist darauf 
hin, daß das grundsätztliche Problem, zwischen zwei 
Übeln entscheiden zu müssen, nicht allein durch die 
Handlungsmaxime der Übelminimierung im Sinne 
der Reduktion des inkaufzunehmenden Übels abge-
deckt werden kann. Die Handlungsmaxime der Übel-
abwägung sieht darüber hinaus grundsätzlich die 
Wahl zwischen (mindestens) zwei Übeln vor. 
„Menschliches Handeln bleibt in Konfliktsituationen 
grundsätzlich auf den Weg des Abwägens verwiesen, 
soll es sich als moralisch verantwortliches Handeln 
erweisen" (SRU, 1994, S. 29, Tz. 55). Diese Einschät-
zung gründet auf der Erkenntnis, daß es keine folgen-
lose Enthaltung gibt. 

In diesem Sinne hat die Enquete-Kommission - ohne 
dies explizit zu benennen - bei der Bewe rtung der 
Einzelstoffe (s. Kap. 4.1 und Kap. 5.2) eine Abwägung 
zwischen verschiedenen potentiellen bzw. existieren-
den Übeln vorgenommen. Dies sei am Einzelstoffbei-
spiel Benzol illustriert: So wählte die Enquete-Kom-
mission nicht etwa die Enthaltung als Zielvorstellung - 
konkret: Ausschluß der Belastung durch Benzol - 
sondern nahm eine Abwägung zwischen verschiede-
nen ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen 
Aspekten vor, die letztlich zu einer differenzierten 
Perspektive zur Minderung der Benzolbelastung 
führte. 

Risikoakzeptanz 

Für die Abwägung von Nutzen und Schaden bzw. 
Nutzen und Risiken ist die Frage der Risikoakzeptanz 
von Bedeutung. Dies führt zu Gesichtspunkten wie 
Risikowahrnehmung, -information, Interpretation von 
Information etc. Ohne die Ergebnisse der sozialwis-
senschaftlichen Risikoforschung im einzelnen ausfüh-
ren zu können, seien doch die für die Stoffpolitik 
wichtigsten Punkte zusammengefaßt. 

- Ein Risiko wird umso schwerwiegender eingestuft, 
je höher das Ausmaß des Schadens bzgl. seiner zeit-
lichen und räumlichen Reichweite ist. Subjektiv 
werden danach nicht einfach Eintrittswahrschein-
lichkeit und Schadensausmaß multipliziert, sondern 
das Katastrophenpotential wird höher gewichtet. 

- Ferner werden freiwillig eingegangene Risiken 
anders eingeschätzt als unfreiwillig zu tragende 
Risiken (Renn, 1994, S. 14). 

- Eng verknüpft damit ist eine unterschiedliche Ein-
schätzung von Risiken in Abhängigkeit davon, ob 
sie kontrollierbar sind. 

- Zum Teil kann auch der Neuigkeitsgrad von Risiken 
die Wahrnehmung beeinflussen, doch ist dies 
gegenüber den zuvor genannten Einflußgrößen von 
geringer Bedeutung. 

In der Diskussion über Risiko und Risikoakzeptanz 
wurden zum Teil von technisch ausgerichteten Risiko-
experten nach der Versicherungsformel berechneten 
Risiken, die sich auf wenige Schadensarten beziehen 
(in der Regel Tote oder Verletzte), die subjektiven 
Risikoeinschätzungen in der Art gegenübergestellt, 
daß die ersten als real und die zweiten als „rein 
subjektiv" im Sinne von verzerrt verstanden werden. 
Dies verkennt, daß die genannten Faktoren der Risi-
koeinschätzung ebenso real sind wie die Abschätzun-
gen von Eintrittswahrscheinlichkeiten. So ist es ver-
ständlich, wenn die Risikoakzeptanz sich mit dem 
Grad der Betroffenheit ändert. Beispielsweise wird 
eine eigene Krankheit bzw. die Krankheit eines nahe-
stehenden Menschen, die bestimmten Stoffen bzw. 
Unfällen zugeschrieben wird, die Risikoakzeptanz 
beeinflussen. Vergleichbares gilt für konkrete Pla-
nungen an einem bestimmten Standort. 

Richtig ist zugleich, daß die Risikowahrnehmung 
bezogen auf subjektive Eintrittswahrscheinlichkeiten 
durch unterschiedliche Einflußgrößen verzerrt wer-
den kann. Zu beachten ist ferner, daß Risikoakzeptanz 
wesentlich von der Einbindung der Öffentlichkeit in 
Entscheidungen abhängt. Skepsis gegenüber um-
weltrelevanten Planungen und mangelnde Risikoak-
zeptanz sind Ausdruck dafür, daß viele Bürgerinnen 
und Bürger eine Vereinnahmung ihrer Lebenswelt 
durch Bürokratie und technische Umweltverände-
rung ohne entsprechende Einbindung in Entschei-
dungen erfahren. „Der Prozeß der Entscheidungsfin-
dung ist ebenso bedeutend wie die Entscheidung 
selbst. Mit zunehmendem Bildungsstand und ökono-
mischem Wohlstand wächst der Wunsch nach Teil-
habe an der Entscheidungsfindung, vor allem dann, 
wenn die persönliche Lebenswelt betroffen ist" (Renn, 
1994, S. 15). Damit hat gerade der Fortschritt in 
Industrie und Wissenschaft, der diese Risiken hervor-
ruft und feststellbar macht, einen gesellschaftlichen 
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Praktische Managementzusammenhänge erfordern 
den jeweiligen Managementzielen entsprechende 
vereinfachte Modellierungen der relevanten Stoff-
ströme. In der Versöhnung entgegengesetzter Anfor-
derungen, einerseits den systemaren Charakter der 
Stoffströme weitgehend zu berücksichtigen und 
anderseits zu einer die Entscheidung ermöglichenden 
Vereinfachung zu kommen, besteht die große prakti-
sche und intellektuelle Herausforderung der zukünf-
tigen Instrumente des Stoffstrommanagements. 

De Man und Prognos (de Man, 1994, S. 12ff.; Prognos, 
1994, S. 20) formulieren folgende Kriterien für eine 
gezielte managementbezogene Vereinfachung von 
Stoffstrommodellen: 

- Problemorientierung: 

Die Modelle sollen nur die Stoffströme beschreiben, 
die mit dem zur Diskussion stehenden Problem in 
Verbindung stehen. 

- Erhaltung des systemaren Charakters: 

Trotz aller Vereinfachung soll der Systemare Cha-
rakter erhalten bleiben. Vor allem geht es hier um 
die Zusammenhänge zwischen den mit unter-
schiedlichen Akteuren in der Produktlinie verbun-
denenen Stoffströmen. 

- Begrenzung auf umweltrelevante Teilsysteme: 

Nicht alle Stoffströme müssen bis ins Detail model-
liert werden. Stoffströme, die keinen großen Beitrag 
zur Umweltbelastung leisten, können ausgeblendet 
werden. Konzepte zur Erfassung von Stoffströmen 
sollten „Modelle" sein, die der Reduktion der Kom-
plexität der realen Stoffstromsysteme in einer für die 
jeweiligen Problemstellungen geeigneten Weise 
dienen, ohne die grundlegenden Zusammenhänge 
zu vernachlässigen. 

- Prozeßorientiertes iteratives Vorgehen: 

Anstatt den Entscheidungsprozeß als einen linearen 
Ablauf (z. B. Analyse, Bewertung, Entscheidung, 
Kontrolle) zu organisieren, wird einige Male ein 
gleich strukturierter Prozeß durchlaufen, wobei 
eine zunehmende Detaillierung angestrebt wird. 
Die Phasen in einem solchen Prozeß sind zum 
Beispiel: „Problemdefinierung", „Erarbeitung von 
Optionen", „weitere Auswahl von Optionen" und 
„definitive Entscheidung" . In jeder Phase finden 
eine Analyse, eine Entwicklung alternativer Optio-
nen, eine vergleichende Bewe rtung und Entschei-
dungen statt. 

- Orientierung an der Entscheidung und der Ent-
scheidungsphase: 

Die Modelle sollen dazu geeignet sein, die Alterna-
tiven zu beschreiben, die tatsächlich Gegenstand 
einer praktisch möglichen Entscheidung sind. 
Dabei soll die Art der Beschreibung sich auch an der 
jeweiligen Entscheidungsphase orientieren. Für die 
Phase der Problemdefinition sind meistens allge-
meine , wenig detaillierte Beschreibungen einer 
Vielzahl von Optionen geeignet, während die 
Modelle in späteren Phasen der Entscheidungsum-
setzung dazu geeignet sein müssen, die Folgen 
einer kleineren Selektion von Optionen genauer zu 
beschreiben. 

- Einflußmöglichkeiten des Entscheidungsträgers: 

Modelle für praktische Entscheidungen im Stoff-
strommanagement sollen sich im allgemeinen auf 
die Teile der komplexen Stoffstromsysteme begren-
zen, auf welche der Entscheidungsträger faktisch 
Einfluß ausüben kann und welche der Entschei-
dungsträger wahrnehmen kann. Es kann aber auch 
notwendig sein, Modelle zu entwickeln, die einem 
Akteur zeigen, auf welche Teile des Stoffstromsy-
stems er Einfluß entwickeln sollte. Ein gutes Bei-
spiel ist der Textilproduzent, der zwar heute noch 
wenig Einfluß auf den Anbau von Baumwolle aus-
übt, aber diesen Einfluß aus Gründen der Gesamt-
verantwortung der Akteure in der „textilen Kette" 
entwickeln sollte (Arge Textil, 1994). 

- Kosteneffektivität der betrachteten Systemein-
griffe: 

Stoffstrommanagementmodelle sollen nicht nur den 
heutigen Zustand, sondern vor allem auch alterna-
tive Zustände, die durch gezielte Systemeingriffe 
entstehen, beschreiben können. Nun sollte man 
nicht alle möglichen Systemeingriffe modellmäßig 
beschreiben, sondern sich auf diejenigen Eingriffe 
beschränken, die eine günstige Kosteneffektivität 
aufweisen, d. h. ein günstiges Verhältnis zwischen 
erreichter Entlastung der Umwelt und den damit 
verbundenen Kosten. 

Für das Stoffstrommanagement werden somit pro-
blemangepaßte Vereinfachungsstrategien benötigt. 
Im folgenden werden beispielhaft drei mögliche Stra-
tegien beschrieben: 

Unternehmensbezogene Betrachtung 

Eine übliche Strategie zur Vereinfachung von Stoff-
strömen führt zu einer unternehmensbezogenen 
Betrachtung. Den Fokus dieser Betrachtung bilden die 
realen Einflüsse des Unternehmens auf Stoffströme. 
Das Stoffstromsystem wird aus der Sicht des Unter-
nehmens definiert. Dabei tritt eine starke Einengung 
der zu betrachtenden Teilsysteme auf. Diese ist an 
dem Beitrag des Unternehmens zur Entstehung eines 
Umweltproblems in einem stromaufwärts oder strom-
abwärts gelegenen Teil der Produktionskette und 
dem faktischen Einfluß des Unternehmens auf andere 
Akteure in der Produktionskette orientiert. Diese un-
ternehmensbezogene pragmatische Vorgehensweise, 
wie sie z. B. von McKinsey für die niederländische 
chemische Indust rie entwickelt wurde (VNCI, 1992), ist 
vor allem für konkrete Managemententscheidungen 
auf der Unternehmensebene brauchbar. 

Stoffbezogene Betrachtungen 

Eine weitere übliche Vereinfachungsstrategie von 
Stoffströmen ist die Fokussierung auf einen Stoff 
(chemische Verbindung, Element) und dessen Ver-
breitung durch technische und natürliche Systeme. 
Diese Betrachtung bedient sich der in der technischen 
Chemie üblichen Darstellung von Stoffstammbäu-
men. Ein Beispiel für diese Vorgehensweise sind die 
Chlorhandbücher des Umweltbundesamtes (UBA, 
1991 b; UBA, 1992). 
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Abbildung 6.3: Der Anteil der einzelnen Treibhausgase am anthropogenen Treibhauseffekt in den achtziger Jahren 
dieses Jahrhunderts 

satz von teilhalogenierten H-FCKW und FKW als 
mögliche Ersatzstoffe für die FCKW ist wegen ihres 
Beitrages zum Treibhauseffekt und ggf. zur Ozonzer-
störung möglichst zu vermeiden (Enquete-Kommis-
sion „Schutz der Erdatmosphäre", 1992, S. 87f.). 

Methan (CH 4) 

Methan wird hauptsächlich bei der Massentierhal-
tung (Fermentation durch Wiederkäuer), der Biomas-
severbrennung und -verrottung, beim Kohlebergbau 
sowie bei der Gewinnung und Verarbeitung von Erdöl 
und Erdgas freigesetzt. In der Bundesrepublik 
Deutschland (früheres Bundesgebiet und Gebiet der 
ehemaligen DDR) wurden 1990 ca. 3,9 Mio. t Methan 
emittiert. Hauptquellen sind dabei die Landwirtschaft 
und Müll- bzw. Klärschlammdeponien. (UBA, 1994 c, 
S. 235 ff.) 

Distickstoffoxid (N 20) 

Distickstoffoxid wird durch nitrifizierende und deni-
trifizierende Mikroorganismen in Ozeanen, Oberflä-
chengewässern und Böden gebildet, sowie bei der 
Verbrennung von Biomasse und fossilen Energieträ-
gern und bei industriellen Prozessen emittiert. Die 

globale Gesamtemission und die Verteilung auf die 
einzelnen Quellen sind nur mit relativ großer Fehler-
breite bekannt. Nach einer Studie des Umweltbun-
desamtes werden in der Bundesrepublik Deutschland 
jährlich ca. 0,2 bis 0,3 Mio. t N2O  emitiert. Davon sind 
die industriellen Prozesse (35-40 %), gefolgt von der 
Landwirtschaft (31-38 %) die größten Emittenten, 
gefolgt von den Gewässern (12-22 %). Demgegen-
über spielen die Verbrennung von fossilen Brennstof-
fen (Kraftwerke) und die Abwasserreinigungsanlagen 
eine geringere Rolle. Als relativ unbedeutend können 
beim gegenwärtigen Kenntnisstand auch der Ver-
kehrsbereich sowie die Kompostierung und Biomas-
severbrennung eingeschätzt werden (Schön/Walz, 
1993, S. 177 ff.). N 20 trägt nicht nur zum Treibhausef-
fekt bei, sondern ist auch an der Zerstörung des 
stratosphärischen Ozons beteiligt (s. Kap. 6.5.2). 

Die Enquete-Kommission „Schutz der Erdatmo-
sphäre" hat sich intensiv mit dem Treibhauseffekt 
auseinandergesetzt. Detaillierte Ausführungen zum 
gegenwärtigen wissenschaftlichen Sachstand sowie 
Empfehlungen können ihren Publikationen entnom-
men werden. So fordert die Enquete-Kommission 
„Schutz der Erdatmosphäre" beispielsweise eine Ver-
minderung der energiebedingten CO 2 -Emissionen in 
den Industrieländern um 80 % bis 2050 bezogen auf 
das Basisjahr 1987. (Enquete-Kommission „Schutz der 
Erdatmosphäre", 1990, S. 868; 1992, S. 177) 
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tion zwischen den ökonomischen Anforderungen und 
den ökologischen Problemen. Denn sie sind die Inter-
essenvertreter der Menschen, für die Arbeit zur 
Lebensqualität ebenso dazu gehört, wie eine weitge-
hend intakte Umwelt. 

6.6.5.2 Verbraucher und Verbraucherverbände 

Nur eine kritische, nachfragende und aufgeklärte 
Kundschaft kann verantwortungsbewußt kaufen und 
konsumieren. Dadurch bieten sich wesentliche An-
reize für neue und umweltverträgliche Produkte. Die 
vom Akteur Verbraucher am Markt und über die 
Verbraucherverbände aktiv vorgetragenen Wünsche 
und Forderungen nach umweltverträglichen Produk-
ten sind häufig Anlaß zu Verhandlungen der Verbrau-
cherzentralen mit den Akteuren Produktionsunter-
nehmen und Handel sowie staatlichen Dienststel-
len. 

Als Verbraucher sind alle Menschen Akteur im Stoff-
strommanagement. Die grundsätzlichen Handlungs-
möglichkeiten von Verbrauchern im Stoffstrommana-
gement lassen sich folgenden Schwerpunkten zuord-
nen (Verbraucherzentrale NRW, 1991, S. 28ff.): 

(1) Positiver Verzicht 

Unter positivem Verzicht versteht man Bedürfnisver-
zicht und damit Verzicht auf ein entsprechendes 
Produkt bzw. einen Bedürfniswechsel. Beispiel: Extra 
weiche Kleidung bzw. Weichspüler; jederzeit verfüg-
bare Kühlung im Auto bzw. Autoklimaanlage. 

(2) Verhaltensalternative 

Hier wird das Bedürfnis nicht durch ein Produkt, 
sondern durch ein Verhalten bzw. eine Tätigkeit 
gedeckt. Beispiel: Schachspiel zwischen zwei Perso-
nen statt Schachcomputer. 

(3) Wahl der umweltschonendsten Produktalternative: 

Hier wird das Bedürfnis durch ein möglichst wenig 
umweltschädliches Produkt gedeckt. Beispiel: „Blaue 
Engel-Produkte. " 

(4) Gesundheits- und umweltschonender Produktgebrauch 

Das einmal gekaufte Produkt wird sachgerecht, 
umweltschonend und gesundheitsschonend ge

-

braucht. 

(5) Wahl der umweltschonendsten Entsorgung bzw. 
Vorsortierung für das Recycling. 

Das zunehmende Umweltbewußtsein der Verbrau

-

cher zeigt sich immer deutlicher im Kauf- und Kon

-

sumverhalten und in den gestellten Anforderungen an 

Produkte. Das eigene Verhalten wird immer öfter auf 
die möglichen Belastungen für die Umwelt und für die 
eigene Person überprüft. Dabei werden die bisher 
berücksichtigten wirtschaftlichen und sozialen Krite-
rien durch ökologische ergänzt. 

Damit der Verbraucher seine Ziele erreichen kann, 
muß er die Möglichkeit erhalten, indirekt mitbestim-
men zu dürfen, nach welchen Kriterien Produkte 
hergestellt und Dienstleistungen angeboten werden. 
Verbesserte Produktinformationen und Produktinfor-
mationszeichen können hier eine wesentliche Rolle 
spielen. 

Verbraucher können zum Stoffstrommanagement 
auch durch einen gesundheits- und umweltschonen-
den Produktgebrauch beitragen. Beim Wäschewa-
schen können beispielsweise der Stromverbrauch und 
damit die CO 2-Emissionen je nach Waschverhalten 
(Beladung, Temperaturwahl) um den Faktor 3 bis 4 
(bezogen auf ein Kilogramm gewaschene Wäsche) 
differieren. 

Bei der Entsorgung von Konsumgütern sind die 
Anbieter von Rücknahme- und Recyclingsystemen 
auf die Rückgabe der Produkte angewiesen und damit 
auch auf die Bereitschaft der Verbraucher, dies zu tun. 
Wichtig ist dabei die Akzeptanz der angebotenen 
Systeme durch die Verbraucher, denn durch die 
Entwicklung neuer Rücknahme- und Recyclingange-
bote und -pflichten ergeben sich für sie zusätzliche 
Belastungen. Davon sind vor allem Frauen betroffen, 
da diese überwiegend die Hausarbeit durchführen. 

Die bisher vorgetragenen Überlegungen zeigen, daß 
die Verbraucher durch Produktauswahl und Verhal-
ten einen wichtigen Beitrag zum Stoffstrommanage-
ment leisten können. Obwohl das Umweltbewußtsein 
in der Bevölkerung stark ausgeprägt ist, besteht 
jedoch eine große Diskrepanz zum tatsächlichen Han-
deln. Die individuelle Entscheidungsfreiheit ist einge-
schränkt, da die Verbraucher auf das Angebot von 
öffentlicher und industrieller Seite angewiesen sind. 
Sie können also nur versuchen, die Managementent-
scheidungen durch ihr Verhalten zu beeinflussen. Das 
ökologische Design eines Autos oder Kühlschranks 
können die Verbraucher dagegen nicht direkt gestal-
ten. Darüber hinaus fehlen auch finanzielle Anreize 
für ökologisch sinnvolles Handeln. So bestehen teil-
weise preisliche Aufschläge in beträchtlicher Höhe 
auf umweltverträgliche Produkte. Nach Untersuchun-
gen der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen 
sind folgende wichtige Hemmnisse zu sehen: 

- fehlender individueller Nutzen umweltverträgli-
chen Handelns (Bequemlichkeit, soziale Anerken-
nung) 

- Fehleinschätzung bzw. Überschätzung der Um-
weltverträglichkeit des individuellen Verhaltens 

- unzureichende Beitragsmöglichkeiten des einzel-
nen bei fortschreitender globaler Umweltzerstö-
rung (Ohnmachtgefühl). 

Da die individuellen Handlungsmöglichkeiten der 
Verbraucher beschränkt sind, benötigen sie für die 
Durchsetzung ihrer Interessen (z. B. Einführung von 
Umweltzeichen, gesetzliche Regelungen über die 
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6.9 Empfehlungen 

Die Umweltpolitik erfährt eine neue Orientierung 
durch die Vorgabe klarer stoffpolitischer Ziele. Dies 
führt zu einer stärkeren Betonung des medienüber-
greifenden Ansatzes, der Erfassung von Massenströ-
men, der gleichzeitigen und abgewogenen Berück-
sichtigung von ökologischen, ökonomischen und 
sozialen Aspekten in einer kooperativen und diskur-
siven Vorgehensweise sowie der Betonung und För-
derung von proaktivem unternehmerischem Handeln. 
Eine Möglichkeit der Umsetzung dieses neuen Ansat-
zes bietet das Stoffstrommanagement. 

Stoffstrommanagement gründet auf dem Problemver-
ständnis der raumzeitlichen Dimensionen von Wir-
kungen anthropogener Stoffströme und ist am Leitbild 
einer nachhaltig zukunftsverträglichen Entwicklung, 
den grundlegenden Regeln und den Handlungsansät-
zen der Stoffpolitik orientiert. Der Schwerpunkt des 
Stoffstrommanagements ist auf entscheidungsvorbe-
reitende Schritte ausgerichtet, in denen in Form eines 
Suchprozesses der Frage nachgegangen wird, durch 
welche Maßnahmen, durch welche Akteure und an 

 welcher Stelle im Stoffstrom bzw. Stoffsystem ein 
stoffpolitisches Ziel erreicht werden kann. Zur Auf-
deckung von ökologisch effektiven und ökonomisch 
effizienten Wegen zur Erreichung stoffpolitischer 
Ziele ist eine Reduktion von Komplexität erforderlich, 
die gleichzeitig Handlungsmöglichkeiten aufzeigt 
und dem Systemaren Charakter der Problemstellung 
gerecht wird. Das Stoffstrommanagement ist zunächst 
akteursoffen und instrumentenoff en.  

Ziele 

Die konkreten Ziele des Stoffstrommanagements 
ergeben sich aus der Analyse der Problemlage und der 
Handlungsmöglichkeiten. Für eine effektive Ent-
scheidungsfindung ist die Orientierung an übergeord-
neten Zielen und Bewertungskriterien (s. Kap. 3.3 und 
Kap. 5) einerseits und die Konzentration auf realisier-
bare Optionen andererseits erforderlich. Hinsichtlich 
der ökologischen Problembereiche sind klare umwelt-
politische Ziele (nachfolgend als „Umweltziele" 
bezeichnet) vorzugeben. Die Enquete-Kommission 
folgt der Auffassung des Rates von Sachverständigen 
für Umweltfragen, der die Bestimmung umweltpoliti-
scher Ziele im Sinne von handlungsorientierten 
Beschreibungen der sachlich, räumlich und zeitlich 
angestrebten Umweltqualität und damit auch die 
Bestimmung der maximal zulässigen Nutzung der 
Umwelt als eine grundlegende Voraussetzung der 
Umweltpolitik ansieht (SRU 1994, S. 16, Tz 28). 

Es wird daher als vorrangige Aufgabe des Staates im 
Stoffstrommanagement angesehen, Umweltziele zu 
definieren und mit Hilfe einer Veränderung der Rah-
menbedingungen durchzusetzen. 

Umweltziele sind als ein Kompromiß zwischen 
Umweltqualitätszielen einerseits und ökonomischen 
und sozialen Zielen sowie technischen und logisti-
schen Aspekten andererseits zu verstehen. Sie umfas-
sen - orientiert an  prioritären Problembereichen - ein 
Bündel von Zielen mit festgelegtem Zeitrahmen. Als 

Beispiel für ein solches Vorgehen ist der na tionale 
Umweltpolitikplan der Niederlande (Na tional Envi-
ronmental Policy Plan - NEPP) anzusehen (s. Kap. 
6.7). 

Akteure 

Für eine erfolgreiche Umsetzung des Stoffstrommana-
gements muß Umweltschutz zum selbstverständli-
chen Handlungsprinzip für alle werden. Für die Wirt-
schaft bedeutet das die Praktizierung eines betriebli-
chen Umweltmanagements und betriebs- bzw. br an

-chenübergreifend die Beteiligung am Stoffstromma-
nagement in der Akteurskette. Zum Beitrag des Staa-
tes für ein Stoffstrommanagement gehört die Gestal-
tung der Rahmenbedingungen und die Identifizie-
rung der Branchen und Wirtschaftsbereiche, die zum 
Erreichen von stoffpolitischen Zielen und speziell von 
Umweltzielen vorrangig anzusprechen sind. Verbrau-
cher können durch die Nachfrage nach umweltver-
träglichen Produkten und durch die Entwicklung 
nachhaltig zukunftsverträglicher Lebensstile wich-
tige Anstöße für das Stoffstrommanagement geben. 

Kooperationen und Informationsaustausch 

Der akteursoffene und instrumentenoffene Charakter 
des Stoffstrommanagements läßt der Kooperation und 
dem Informationsaustausch zwischen den an einer 
stoffpolitischen Gestaltungsaufgabe potentiell betei-
ligten Akteuren einen hohen Stellenwert zukommen. 
Anlässe für eine Kooperation in der Akteurskette 
können sich durch Anforderungen der Akteure am 
Ende der Kette (Handel, Verbraucher; upstream-
Modell), durch Produktionsumstellungen bei den 
Stoffproduzenten (downstream-Modell) oder durch 
staatliche Zielvorgaben ergeben. 

Als Verfahren, daß seinen Schwerpunkt im Bereich 
der Entscheidungsvorbereitung hat, ist das Stoff-
strommanagement auf die Verfügbarkeit und den 
Austausch von Informationen zwischen den Akteuren 
angewiesen. Es gehört daher zu den Aufgaben der 
indirekten Akteure im Stoffstrommanagement (Ver-
bände, Handel, Banken, Versicherungen, Gewerk-
schaften, Umwelt- und Verbraucherorganisationen 
etc.) und des Staates, den Akteuren notwendige 
Informationen zur Verfügung zu stellen und ihren 
Informationsaustausch zu erleichtern. Gut dokumen-
tierte Daten über Stoffströme sind eine unverzichtbare 
Voraussetzung für die Bewertung von Umweltauswir-
kungen. Für die direkten Akteure im Stoffstrommana-
gement sind daher grundsätzlich Dokumentations- 
und Informationspflichten im Sinne einer betriebli-
chen Stoffbuchhaltung für Problemstoffe festzulegen, 
die als Informationsgrundlage für den eigenen Beitrag 
im Stoffstrommanagement benötigt werden, den 
Informationsfluß in der Akteurskette gewährleisten 
und (im Bedarfsfall und in der Regel in aggregierter 
Form) staatlichen Institutionen und der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen sind. 

Die Aktivitäten legitimierter Gremien unter Beteili-
gung der gesellschaftlichen Gruppen (z. B. der Wirt- 
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ges Engagement reicht nicht aus, die drängenden 
Probleme in diesem Bereich zu lösen. 

Das umweltpolitische Ziel der allgemeinen Reduktion 
der Stoffströme wird nur von einem Teil der Enquete-
Kommission vertreten. Nach Ansicht der Befürworter 
soll dieses Ziel durch verminderten Materialeinsatz, 
durch Verminderung der sich im Umlauf befindlichen 
Schadstoffe und durch eine weniger materialintensive 
Wirtschaftsweise vor allem in den Industrieländern 
erreicht werden. Neben ökonomischen Instrumenten 
und freiwilligen Maßnahmen muß hier auch der 
Vorschlag eines Allgemeinen Stoffrechts geprüft wer-
den, welches neben dem Schutz vor Schadstoffen 
Rahmenrichtlinien für einen ressourcen- und senken-
schonenden Umgang mit Stoff- und Materialströmen 
vorsieht. 

Die Umweltpolitik muß sich auf die Prinzipien der 
ökologischen, sozialen Marktwirtschaft besinnen. 
Dies hat auch Folgen für die einzusetzenden Instru-
mente. 

Der Staat muß die Zielrichtung seiner Umweltpolitik, 
die Erhaltung und Verbesserung der natürlichen 
Umwelt, offen und eindeutig darlegen. Er setzt recht-
liche und ökonomische Rahmenbedingungen für den 
Umgang mit der Natur und für ihre Nutzung. Inner-
halb dieses Rahmens müssen Anreize für selbstver-
antwortliches und umweltschonendes individuelles 
Verhalten gegeben werden. Dazu sind die ökologi-
schen Rahmenbedingungen bis auf weiteres regelmä-
ßig und in kalkulierbarer Weise zu verschärfen und in 
Marktsignale umzusetzen. Umweltpolitik muß vom 
Krisenmanagement auf eine berechenbare Vorsorge

-

politik, von Maßnahmenorientierung auf Zielorientie-
rung umgestellt werden. 

Zentrale Forderung an die Umweltpolitik in einer 
ökologischen, sozialen Marktwirtschaft ist eine Ver-
knappung des Rechts, die Umwelt als kostengünsti-
gen Produktionsfaktor und als Konsumgut zu nutzen. 
Dies muß mit einer Verteuerung dieses Rechts einher-
gehen, so daß in den Preisen die Knappheit und der 
hohe Wert ökologischer Ressourcen zum Ausdruck 
kommen. 

Marktkonforme Umweltpolitik muß auch prüfen, ob 
die ausbeuterische Nutzung einer Ressource nicht auf 
mangelhaft spezifizierte Eigentumsrechte zurückzu-
führen ist, und muß gegebenenfalls solche Rechte 
definieren und zuordnen. Der Staat kann damit eine 
Reihe umweltpolitischer Maßnahmen entbehrlich 
machen. Eigentumsrechte bewirken in der Regel, daß 
ein privates Interesse an einer nachhaltigen Nutzung 
einer Ressource entsteht, die sonst frei zugänglich 
wäre und deshalb zu intensiv genutzt würde. Dabei ist 
jedoch zu bedenken, daß bei nicht erneuerbaren 
Ressourcen eine nachhaltige Nutzung nicht möglich 
ist. 

Im Rahmen des Stoffstrommanagements mißt die 
Enquete-Kommission dem Staat auch im Hinblick auf 
die Beeinflussung internationaler Stoffströme beson-
dere Verantwortung zu. Erfolgversprechende Wege 
zur Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung sieht 
sie z. B. bei den Bemühungen um die internationale 
Harmonisierung der Wettbewerbsbedingungen im 

Sinne der Etablierung verbindlicher Sozial- und 
Umweltstandards im Rahmen der Welthandelsord-
nung (GATT) bzw. in der Europäischen Union. 

Die Europäische Union sollte zur treibenden Kraft 
einer globalen Umweltpolitik werden. Sie hätte das 
ökonomische Gewicht, das zur Durchsetzung interna-
tionaler Strategien unverzichtbar ist. Ohnehin liegt 
die Kompetenz für die Außenhandelspolitik ihrer 
Mitgliedsstaaten bei der Union. Innerhalb der Euro-
päischen Union sollte die Bundesrepublik Deutsch-
land eine Vorreiterrolle einnehmen. Auch die Welt-
bank sollte globale Umweltverantwortung überneh-
men und ihre Kreditvergabe in diesem Sinne instru-
mentalisieren: Die Vergabe von Krediten könnte etwa 
von der Einhaltung der Umweltstandards abhängig 
gemacht werden, wie sie den Konferenzen von Stock-
holm und Rio und den daraus folgenden Abkommen 
entsprechen. 

Zu den Hauptproblemen bei der Durchsetzung einer 
globalen Umweltpolitik gehört die mangelnde inter-
nationale Solidarität dort, wo international konzer-
tierte Lösungen erforderlich wären. Im Interesse der 
Umwelt sollte deshalb versucht werden, die Vorteile 
zu kompensieren, wie sie für einzelne Länder aus dem 
„Nichtbeitritt" zu einer internationalen Lösung resul-
tieren. 

In internationalen Konventionen - Beispiele sind das 
FCKW-Abkommen in Montreal, Oslo und Paris Com-
missions (OSPARCOM), das Baseler Übereinkommen 
von 1989 zur Regelung des grenzüberschreitenden 
Transport gefährlicher Abfälle - liegt die eigentliche 
Chance für ein international verbindliches Stoffstrom-
management. Nationale Alleingänge lösen globale 
Umweltprobleme nicht und beeinträchtigen darüber 
hinaus die Ökonomie- und Sozialverträglichkeit der 
Umweltpolitik. 

7.2 Bewertungskriterien 

Die kritische Darstellung der Instrumente in den 
Teilkapiteln 7.4.1 bis 7.4.3 folgt den genannten Ziel-
richtungen und legt folgende Bewertungskriterien 
zugrunde: 

- Treffsicherheit im Hinblick auf die Akteure und 
Kompetenzebenen und deren optimalen Einbezug 
sowie Schwerpunktsetzung 

Zielgruppen sind: wirtschaftliche Akteure, die 
unmittelbar Stoffströme beeinflussen, und solche, 
die durch ihre Entscheidungen Stoffentscheidun-
gen anderer Akteure beeinflussen; Wirtschaftsak-
teure, die dem Stoffstrommanagement einer Bran-
che oder einer Produktionskette Rahmenbedingun-
gen setzen; staatliche bzw. administrative Akteure, 
die dem Stoffstrommanagement wirtschaftlicher 
Akteure Rahmenbedingungen setzen; schließlich 
sonstige Akteure, die das Stoffstrommangement der 
übrigen zu beeinflussen versuchen, wie Verbrau-
cherorganisationen, Umweltverbände, Gewerk-
schaften, Medien oder Gremien, die sich mit Nor-
mung befassen (de Man, 1994, S. 20). Das Büro für 
Technikfolgenabschätzung des Deutschen Bundes-
tages (TAB) teilt die Akteure in Produzenten, Anla- 
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- lokale Umweltschutzvereinbarungen („good neigh-
bor agreements") 

- Hersteller/Nutzer-Kooperation („Design for the 
Environment") 

Hinzuzufügen sind Kooperationen der Firmen entlang 
der Wertschöpfungskette. 

Die bisher aufgeführten Instrumente sind zusammen-
fassend als Instrumente zu kennzeichnen, bei denen 
die Stoffströme und deren direkte beziehungsweise 
indirekte Gestaltung im Mittelpunkt stehen. Die nicht 
intendierten Wirkungen anderer Politik- und Rege-
lungsbereiche auf Stoff- und Energieströme gehen in 
Richtung Erhöhung und Beschleunigung, zum Teil 
aber auch in die entgegengesetzte Richtung. Das 
Leitbild der nachhaltig zukunftsverträglichen Ent-
wicklung verlangt, die Politik- und Regelungsberei-
che, die nicht unmittelbar auf Umwelt und Gesundheit 
ausgerichtet sind, in Zukunft verstärkt in die Überle-
gungen einzubeziehen. Deshalb werden in diesem 
Kapitel auch beispielhaft Regelungen und Tatbe-
stände beschrieben, mit denen die große Bedeutung 
von Regelungs- und Politikbereichen mit nicht inten-
dierten Wirkungen auf Stoffströme veranschaulicht 
wird. 

7.4 Kritische Darstellung der Instrumente 

7.4.1 Ordnungsrechtliche Instrumente 

Ordnungsrechtliche Instrumente stellen das traditio-
nelle und auch heute noch ganz überwiegend ver-
wendete Instrumentarium des Umweltrechts dar. In 
der Praxis hat sich eine Vielzahl ordnungsrechtlicher 
Instrumente entwickelt, die sich hinsichtlich des 
Ansatzes, des Zeitpunktes und der Intensität des 
staatlichen Eingriffs unterscheiden. 

Ordnungsrechtliche Instrumente - im Grunde Ge- und 
Verbote - setzen primär auf die beiden Hebel „com-
mand and control" und verlangen für einen erfolgrei-
chen Einsatz eine handlungsfähige und durchset-
zungskräftige Verwaltung bzw. Vollzugsbehörde. Da 
sie dann recht schnell wirken, eignen sie sich gut für 
ein schnelles Handeln bei der Abwehr offenkundiger 
Gefahren. Mit ihrem Einsatz wird versucht, bestimmte 
hoheitliche Vorstellungen nicht nur bezüglich der 
Höhe zulässiger Umweltbeanspruchungen, sondern 
auch bezüglich des Umgangs mit bestimmten Stoffen 
(Positivlisten) bzw. Schadstoffen (Negativlisten) durch 
die Ausübung von Zwang und damit die im Sinne des 
Gemeinwohls teilweise drastische Beschneidung von 
individuellen Interessen umzusetzen. 

Gebote schreiben in der Regel ein bestimmtes Verhal-
ten, eine bestimmte Technik etc. vor. Verbote dage-
gen schließen nur bestimmte Verhaltensweisen, 
Stoffe, Techniken etc. aus, lassen somit häufig einen 
erheblich größeren Freiheitsspielraum als Gebote. 
Insofern können Verbote unter bestimmten Bedin-
gungen marktwirtschaftskonformer sein als Gebote. 
Durch den Einsatz dieser Instrumente können bei-
spielsweise anlagenspezifische Emissionsgrenzwerte 
als Genehmigungsvoraussetzungen festgeschrieben, 
der Einsatz bestimmter Stoffe oder Produktionsver
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fahren reglementiert oder bestimmte Verhaltenswei-
sen verboten oder vorgeschrieben werden (vgl. am 
Beispiel der Abfallwirtschaft: Hecht, 1993, S. 479 ff.). 
Verstöße gegen die Vorgaben haben öffentlich-recht-
liche Sanktionen zur Folge. 

Auch in Zukunft wird eine vorsorgende Umweltpolitik 
nicht ohne ordnungsrechtliche Mittel wie Gebote und 
Verbote auskommen. Aus volkswirtschaftlichem 
Blickwinkel sind ordnungsrechtliche Instrumente dif-
ferenziert zu beurteilen. Ihr Einsatz ist einerseits vor 
allem in der Form von Verboten, die ein klassisches 
Instrument zur Begrenzung von Handlungsspielräu-
men zum Schutze Dritter sind, notwendig, um Schä-
den zu verhindern oder zu begrenzen und bestimmte 
gesellschaftlich unerwünschte Schäden zu reduzie-
ren. Sie sind andererseits in dem Bereich tendenziell 
ineffizient, in dem es darum geht, gesellschaftlich 
(mehrheitlich) akzeptierte Umweltnutzungen, die zu 
Belastungen der Umweltmedien führen, wirksam auf 
die verschiedenen Nachfrager nach diesen Nutzun-
gen zu verteilen, weil sie keine Anreize setzen, 
dezentrales Wissen zu nutzen, und weil sie, je pau-
schalierter sie eingesetzt werden, das Ziel der gesamt-
wirtschaftlichen Kosteneffizienz nicht ermöglichen. 
Ein differenzie rter Einsatz ermöglicht eine gewisse 
Annäherung an dieses Ziel der Kosteneffizienz des 
Instrumenteneinsatzes. Ein Stoffverbot über allge-
mein gesellschaftlich akzeptierte Grundwerte und 
Verfahrensnormen hinaus bedarf eingehender Ko-
sten-Nutzen-Analysen (Rehbinder, 1994, S. 66 f.). 

Im Gegensatz zu den ökonomischen Instrumenten 
und den informatorischen und freiwilligen (proakti-
ven) Instrumenten wurden von der Enquete-Kommis-
sion die einzelnen ordnungsrechtlichen Instrumente 
nicht im Detail untersucht (Ausnahme: Chemikalien-
gesetz und Bundesimmissionsschutzgesetz). Eine 
systematische Analyse des gesamten Regelungsbe-
reichs mit Darstellung und Folgenabschätzung der 
Normen wäre aufgrund der Komplexität und Fülle 
auch nicht durchführbar. Allerdings liegen mit den 
Studien von Lübbe-Wolff, Müller und Rehbinder kon-
krete Hinweise auf Vollzugsdefizite sowie erste Ana-
lysen vor. 

7.4.1.1 Bewertung des ordnungsrechtlichen 
Instrumentariums aus ökonomischem 
und ökologischem Blickwinkel 

Das Instrumentarium der Verbote und Gebote kann 
zumeist mit dem Problem nachteiliger ökonomischer 
Nebenwirkungen verbunden sein, insbesondere mit 
Kostenineffizienz und Vollzugsdefiziten. 

Die undifferenzie rte Anwendung ordnungsrechtli-
cher Instrumente, beispielsweise von Emissionsgrenz-
werten nach dem Stand der Technik kann mit dem 
Problem nachteiliger ökonomischer Nebenwirkun-
gen, insbesondere mit Kostenineffizienz, verbunden 
sein, weil die individuelle Situation einzelner Umwelt-
belaster nicht berücksichtigt wird. Die Folge ist, daß 
ein vorgegebenes Umweltqualitätsziel nicht oder nur 
zufällig mit den geringsten volkswirtschaftlichen 
Kosten erreicht wird. Umweltnutzer mit hohen 
(Grenz-)Vermeidungskosten bezüglich einer Minde- 
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Genehmigungen von der Bescheidlösung auf die 
Meßlösung eröffnet die Möglichkeit, ökonomische 
Instrumente zur Steuerung von Emissionsfrachten in 
eng begrenzten Räumen einzusetzen. Es hat sich 
allerdings gezeigt, daß es schwierig ist, die hierzu 
notwendigen Veränderungen des Ordnungsrechtes 
durchzuführen. 

7.4.1.2 Defizite des stoffbezogenen Umweltrechts 

In den von der Enquete-Kommission vergebenen 
Gutachten von Ewers und Brenck, Rehbinder, Lübbe

-

Wolff und Müller werden die Defizite des stoffbezo-
genen Umweltrechts und des Vollzugs im Medien- 
und Anlagenrecht sowie im geltenden Stoffrecht 
untersucht. Nachfolgend werden die Ergebnisse refe-
riert. 

Mängel des kodifizierten Stoffrechts 

Beim Schadstoffrecht werden folgende Mängel und 
Lücken identifiziert (Rehbinder, 1994, S. 27-31): 

- starke Betonung von technik- und medienbezoge-
nen Aspekten, Vernachlässigung stoffbezogener 
Aspekte; 

- Mangel an Koordination und Integrati on im Stoff-
recht; 

- Lücke im Bodenschutz; 

- Betonung auf Änderung der Freisetzung von Stof-
fen, keine Strategie im Hinblick auf geringeren 
Einsatz von Stoffen (mit Ausnahmen von Wasch- 
und Reinigungsmittelgesetz und Chemikalienge-
setz); 

- fehlende Str ategie gegen indirekte Freisetzung 
gefährlicher Stoffe über Produkte; 

- Mangel an generellem Stoffmonitoring, fehlende 
Transparenz der Stoffströme (mit Ausnahmen wie 
etwa beim Pflanzenschutzgesetz). 

Bei der Ressourcenschonung werden entlang der 
Produktlinie folgende Mängel und Lücken ermittelt 
(Rehbinder, 1994, S. 34-37): 

- Ressourcenschutz nur ansatzweise, etwa im Berg-, 
Forst- und Wasserrecht 

- nur ansatzweise Berücksichtigung des Stoffein-
satzes bei der Produktion 

- keine Berücksichtigung von Produktdesign und 
Produktverwendung, mit wenigen Ausnahmen 

- fehlende Transparenz der Stoffströme 

Die Defizite am Beispiel des Stoff- bzw. Chemikalien-
rechts werden wie folgt benannt (Ewers und Brenck, 
1994, S. 14 ff.): 

- Zentrale Aufgabe des Chemikaliengesetzes ist es, 
Informationen über potenti elle Gesundheits- und 
Umweltgefahren neuer Chemikalien zu gewinnen, 

auf deren Grundlage regulati ve Maßnahmen be-
schlossen werden können. Ein präventives Verbot 
von Stoffen, bevor diese in den Verkehr gelangen, 
ist nur in Ausnahmefällen möglich, obwohl die 
Eingriffsschwelle mit der Novellierung des Chemi-
kaliengesetzes gesenkt wurde. 

- Die Dominanz der Informationen über die Wirkung 
der Stoffe gegenüber Expositionsdaten sowie der 
Verzicht auf die Ermittlung der mit Stoffen verbun-
denen Nutzen schließen eine sachgerechte Vorab-
entscheidung in der Regel aus. 

- Die unterschiedliche Behandlung von alten und 
neuen Stoffen ist ökologisch und ökonomisch frag-
würdig. 

Die Defizite des anlagen- bzw. medienbezogenen 
Rechts werden am Beispiel des Bundesimmissions-
schutzgesetzes dargestellt und bewertet (Ewers und 
Brenck, 1994, S. 17-33). 

Als Fazit läßt sich danach aus ökologischer Sicht 
festhalten, daß 

- die an Umweltqualitätszielen orientierte Festle-
gung von Immissionsgrenzwerten trotz zum Teil 
berechtigter Kritik prinzipiell einen adäquaten 
Ansatz bei der Abwehr von Gesundheitsgefahren 
darstellt und 

- die zum Schutz ökologischer Elemente oder Funk-
tionen festgelegten Immissionsgrenzwerte unzurei-
chend sind und daher das zentrale Steuerungsdefi-
zit der emissionsorientierten Str ategie nicht behe-
ben können. 

Darüber hinaus sieht Lübbe-Wolff im Umweltrecht 
noch eine Reihe vollzugshinderlicher Eigenschaften 
(1994, S. 78-112): 

- Gültigkeit des Opportunitätsprinzips im Umwelt-
recht (Einschreiten steht im Ermessen der Behörde), 
Fehlen klarer Vollzugimperative; 

- weite Ermessensregelungen bei Anpassungs- und 
Sanierungsfristen (Toleranzfristen), bei veränder-
ten normativen Bedingungen beziehungsweise 
festgestellten Normenverstößen; 

- Rechtsunsicherheiten durch Komplexität, Normen

-

fülle nach Ländern und nach Sachgebieten; unter-
schiedliche Informati on- und Betretungsrechte 
und Anordnungsbefugnisse; 

- Rechtsunsicherheiten durch unzureichende Ver-
knüpfung anlagen- und betriebsbezogener Um-
weltgesetze - zum Beispiel die unzureichende Ver-
knüpfung oder Harmonisierung zwischen Abfallge-
setz und Bundesimmissionsschutzgesetz im Bereich 
der nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen; 

- Normenmangel durch Vorherrschen unbestimmter 
Generalklauseln (wie „schädliche Umwelteinwir-
kungen"; „Stand der Technik", „erforderlich „ ; 
„technisch nicht möglich oder unzumutbar" etc.) 
ohne oder mit viel zu spät erlassenen Ausführungs-
vorschriften. 
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Betreiber- und Behördenseite eher ungünstig sind, 
andererseits es „in der Öffentlichkeit ein lebhaftes 
Interesse an der Beachtung umweltrechtlicher Vor-
schriften" gibt (Lübbe-Wolff, 1994, S. 214). Dieses 
Interesse kann und sollte für den Vollzug genutzt 
werden, die wichtigsten Instrumente sind hierfür 
Publizität und Klagerechte. 

Folgende Regelungen könnten die Publizität verbes-
sern (Lübbe-Wolff, 1994, S. 216ff.): 

- freier Zugang zu Umweltinformationen (Der vorlie-
gende Entwurf der Bundesregierung zur Umset-
zung der EG-Richtlinie wird von Lübbe-Wolff in 
diesem Zusammenhang harsch kritisiert.), 

- öffentliche Vollzugsberichtserstattung im Sinne 
einer systematischen Gegenüberstellung von Voll-
zugsbedarf, tatsächlich geleisteter Vollzugsarbeit 
und Vollzugserfolg; 

- Erweiterung der Beteiligungsrechte der Arbeitneh-
mer in Angelegenheiten des betrieblichen Umwelt-
schutzes. 

Bei den Klagerechten heben Lübbe-Wolff und Führ 
(Studie: „Ansätze für proaktive Strategien zur Vermei-
dung von Umweltbelastungen im internationalen Ver-
gleich" 1994, siehe dazu Kap. 7.4.3 Informatorische 
und freiwillige Maßnahmen) die Notwendigkeit her-
vor, durch Einführung der Verbandsklage den Voll-
zug zu verbessern (Lübbe-Wolff, 1994, S. 222-224 und 
Führ 1994, S. 11 und S. 111). 

Ein effektiver Vollzug des Umweltrechts kann nach 
Lübbe-Wolff neben der Bündelung der Vollzugskom-
petenzen durch flankierende Instrumente außerhalb 
des Umweltordnungsrechts unterstützt werden, bei-
spielsweise durch das Straf- und Ordnungswidrigkei-
tenrecht, durch die präventive Wirkung des Haftungs-
rechts und durch den Einsatz von Steuerrecht, Sub-
ventions- und Beschaffungswesen (1994, S. 210 f., 
s. dazu Kap. 7.4.2 Ökonomische Instrumente). 

Gesetzliche Rahmenbedingungen - Neukonzeption 
eines Stoffgesetzes 

Der Vorschlag von Rehbinder für die Neukonzeption 
eines Stoffrechts basiert auf der Festlegung von 
Umweltzielen beziehungsweise Zielwerten für Stoff-
mengen, wie sie ansatzweise im Niederländischen 
Nationalen Umweltpolitikplan (NEPP) entwickelt 
wurden. Allerdings hält es Rehbinder für wichtig, die 
Festlegung und Durchsetzung von Zielwerten nicht 
dem rein politischen Prozeß zu überlassen, sondern 
die Festlegung als rechtlich relevantes Ergebnis durch 
strukturierten Abwägungsprozeß mit Wirkung für 
nachfolgende Einzelentscheidungen auszugestalten 
(Rehbinder, 1994, S. 48). Er schlägt hierfür vor, das 
Chemikaliengesetz zu einem Stoffgesetz zu erwei-
tern, das folgende Regelungselemente enthält (Reh-
binder, 1994, S. 48-58): 

- Regelungen über den Anwendungsbereich des 
Gesetzes; 

- allgemeine Grundsätze staatlicher Schadstoff- und 
allgemeiner Stoffpolitik; 

- schadstoff- beziehungsweise stoffbezogene Grund

-

pflichten aller Akteure im Produktlebenszyklus; 

- Ermächtigung für die Festlegung schadstoff- bezie-
hungsweise stoffbezogener Zielwerte; 

- Ermächtigung für die Umsetzung dieser Zielwerte 
und über die bei der Umsetzung zu verwendenden 
Instrumente; dabei angemessene Berücksichtigung 
des Anteils des Stoffes am Gesamtrisiko für Mensch 
und Umwelt und der Menge des Stoffes am gesam-
ten Stofffluß (Rehbinder, 1994, S. 57); 

- Verfahrensregelungen, zum Beispiel durch Festle-
gung von Kooperationspflichten aller beteiligten 
Behörden und Schaffung von Kooperationsgremien 
(Rehbinder, 1994, S. 58). 

Im gesamten Umweltrecht - so die Untersuchungen 
für die Enquete-Kommission - könnte der Vollzug 
durch die Einführung des Legalitätsp rinzips, durch 
die Einführung klarer Vollzugsimperative und durch 
die rechtzeitige bzw. gleichzei tige Konkretisierung 
von Generalklauseln verbessert werden. Mittels Ent-
differenzierung und Ersatz von Mittelvorgaben durch 
Zielvorgaben, flankiert durch eine Verbesserung des 
Straf- und Ordnungswidrigkeitenrechts, ließe sich der 
Vollzug effektivieren. Eine Ausweitung der Zustän-
digkeiten der betrieblichen Arbeitnehmervertretung 
und der Entscheidungsbefugnisse des betrieblichen 
Beauftragten für Umweltschutz als integraler Be-
standteil unternehmerischer Selbstverantwortung 
könnte sich als Weichenstellung in Richtung einer 
nachhaltig zukunftsverträglichen Entwicklung erwei-
sen. 

7.4.2 Ökonomische Instrumente 

Ökonomische Instrumente haben zum Ziel, die 
Knappheit von (staatlich definierten) Umweltspielräu-
men preiswirksam werden zu lassen, um hierdurch 
eine ökonomisch effizientere Koordination der Nach-
frage nach diesen Umweltnutzungsspielräumen und 
ihrem Angebot herbeizuführen. Das geschieht durch 
die Auferlegung zusätzlicher Kosten in Form von 
Steuern, Abgaben, Zertifikaten usw. sowie durch die 
Induzierung umweltorientierter Gewinne (bei Zertifi-
katen). Das bestehende Ordnungsrecht muß beim 
Einsatz von ökonomischen Instrumenten berücksich-
tigt werden. Von ökonomischen Instrumenten erwar-
tet man einen dynamischen Effekt. Die be treffenden 
Akteure sollen fortwährend motiviert werden, effi-
ziente Verfahren zur Verminderung von Umweltbela-
stungen zu entwickeln. Ökonomische Instrumente 
werden bereits seit längerer Zeit diskutiert. 

7.4.2.1 Umweltabgaben 

Umweltabgaben sind die am häufigsten und seit 
langem genannte Kategorie umweltpolitischer Instru-
mente zur Internalisierung externer Effekte. Umwelt-
abgaben im finanzwissenschaftlichen Sinne sind 
begrifflich Öko-Steuern, Sonderabgaben, Gebühren 
und Beiträge, die sich nach der Existenz und der Art 
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7.4.2.1.2 Ökologische Steuerreform 

In letzter Zeit wird die Verstärkung steuerlicher 
Anreize im Sinne einer finanziellen Belastung 
umweltschädigenden Verhaltens und einer Entla-
stung besonders umweltfreundlichen Verhaltens als 
ein wichtiges Element marktwirtschaftlicher Lösun-
gen diskutiert. 

Die Enquete-Kommission hat sich u. a. mit dem Vor-
schlag für eine ökologische Neuordnung des Steuer-
systems befaßt, an dem zwei Kommissionsmitglieder 
mitgearbeitet haben (Bonus, Walter et al., 1994). 

Der Vorschlag geht davon aus, daß unter den Aspek-
ten Abbau der Arbeitslosigkeit und besserer Schutz 
der Umwelt die herkömmlichen Steuern grundsätz-
lich neu zu definieren und entsprechend neu zu 
gestalten sind. Das gegenwärtige Steuersystem 
begünstige Arbeitslosigkeit und Umweltzerstörung. 
Es verhindere mehr rentable Arbeitsplätze, indem es 
den Einsatz von Arbeit und Kapital verteuere, also 
weniger lohnend mache. Und es schade der Umwelt, 
indem es weitgehend auf die Option verzichte, durch 
Umweltsteuern und -abgaben knappen Ressourcen 
und Senken einen sichtbaren Preis zu geben und so 
einen sparsamen Umgang mit ihnen zu erzwingen. 

Weiter führen die Verfasser aus, daß die erforderliche 
ökologieverträgliche Umformung des Steuersystems 
zugleich ökonomie- und sozialverträglich sein müsse. 
Auf lange Sicht erscheint es ihnen sinnvoll, das beste-
hende Steuersystem durch ein anderes zu ersetzen, 
dessen Steuergrundlagen weit mehr als bisher an 
ökologischen Tatbeständen anknüpfen müßten. Das 
gesamte Steueraufkommen darf - so die Autoren - 
jedoch nicht weiter erhöht werden, das heißt, jede 
neue Steuer muß von einer entsprechenden Senkung 
oder Streichung einer ergiebigen klassischen Steuer 
begleitet sein. In diesem Zusammenhang müssen 
danach alle Steuern auf den Prüfstand. Die Gewerbe-
steuer, die nur einen Bruchteil der Unternehmen, 
vorwiegend Großunternehmen, erfasse, könne zu-
gunsten ökologiebezogener Steuern herabgesetzt 
werden. Die Einkommensteuer/Lohnsteuer verteuere 
gezielt den Arbeitseinsatz in der Produktion und sei 
daher schon vom Ansatz her beschäftigungsfeindlich. 
Da sie weder ökonomie- noch ökologieverträglich sei, 
müsse sie teilweise ersetzt, ihre Sozialverträglichkeit 
aber unbedingt erhalten werden. 

Im Rahmen eines umweltverträglichen Steuersystems 
sei deshalb eine „Arbeitsteilung der Steuerarten" 
erforderlich. Dabei sind nach Ansicht der Verfasser 
des Vorschlages umweltpolitische Lenkungsaufga-
ben durch Ökosteuern anzustreben, worunter sie 
Steuern mit ökologisch relevanten Größen (z. B. 
Lärm- und Schadstoffemissionen) als Steuergrund-
lage verstehen. Die nach ihrer Ansicht notwendige 
Umverteilung - d. h. die soziale Komponente - sollte 
anderen, dafür besser geeigneten Instrumenten 
anvertraut werden. Eine ökologieorientierte Neuord-
nung des Steuersystems würde sich auf Preislösungen 
stützen. Hier würden vom Staat nicht mengenmäßige 
Kontingente fixiert, sondern die Preise von Umwelt-
nutzungen. Der Gesetzgeber hätte die Preise vor dem 
Hintergrund eines Mengenzieles festzulegen. Dem 
Vorschlag zufolge sind zwar Preislösungen ökologisch 

weniger treffsicher als Mengenlösungen; dafür aber 
politisch besser zu handhaben, weil es dem Bürger 
einleuchtet, daß Umweltschutz „nicht zum Nulltarif" 
zu haben ist. Preislösungen erlaubten es bei entspre-
chenden Übergangslösungen den Betroffenen, allzu 
abrupte Anpassungen an die Umweltziele zu vermei-
den. In dieser Flexibilität liege ein gewichtiger Vor-
teil. Der Zeitbedarf, der typisch für Preislösungen sei, 
sollte daher nicht irritieren, weil er ihre Wirksamkeit 
grundsätzlich nicht beeinträchtige. 

Im Rahmen einer ökologieverträglichen Umformung 
des Steuersystems wäre auch an eine modifizierte 
Preislösung zu denken, folgern die Verfasser des 
Papieres. Steuergutschriften oder verbesserte Ab-
schreibungsmöglichkeiten könnten solchen Unter-
nehmen gewährt werden, die bereit seien, neueste 
Technologien einzusetzen, bevor diese als Stand der 
Technik allgemeinverbindlich würden. Damit werde 
es den Unternehmen ermöglicht, modernste ökologi-
sche Anlagen in Betrieb zu nehmen und die Emissio-
nen zu verringern. Ein solches Verfahren hätte den 
Vorteil, daß es Anreize für den Standort Deutschland 
bieten, Arbeitsplätze sichern und ein gewaltiges Inno-
vationspotential freisetzen würde. 

Von Teilen der Wirtschaft wird dagegen gegenüber 
Vorschlägen zur ökologischen Neuorientierung des 
Steuersystems grundsätzliche Kritik vorgebracht. So 
ist die Idee einer Veränderung der steuerlichen Bela-
stungsstruktur zwar theoretisch interessant, einer 
praktischen Umsetzung stehen jedoch zahlreiche 
Bedenken aus ordnungspolitischen, finanzpolitischen 
und verteilungspolitischen Gründen entgegen. 

7.4.2.2 Lizenzen oder Zertifikate 

Das Konzept der Lizenzen oder Zertifikate besteht 
darin, daß der Staat als „Eigentümer" der Umweltme-
dien den tolerierbaren Umfang der Umweltnutzung 
bestimmt und entsprechend diesem Umfang handel-
bare Nutzungsrechte herausgibt. Anschließend kön-
nen die Wirtschaftssubjekte die Umweltnutzungs-
rechte auf dem freien Markt handeln. Die endgültige 
Verteilung der Nutzungsrechte bleibt also dem Markt 
überlassen. Der sich herausbildende Marktpreis, der 
Zertifikatskurs, bestimmt die Entscheidungen zwi-
schen Inanspruchnahme der Umwelt und Vermei-
dung. Somit spiegelt er den Knappheitspreis wider. 

Die politische Vorgabe der Zertifikatsmenge und die 
Ermittlung des Kurses über den Markt sind Vorzüge 
einer solchen Lösung gegenüber dem ordnungsrecht-
lichen Instrumentarium, erweisen sich zugleich je-
doch als großes politisches Hemmnis für ihre Durch-
setzung (SRU, 1994, Tz. 342). 

Lizenz- oder Zertifikatslösungen eignen sich tenden-
ziell zur Internalisierung externer Effekte. Lizenzen 
erfordern neben der Definition von zulässigen 
Umweltbeanspruchungen exakt spezifizierte indivi-
duelle Eigentumsrechte an Emissionen. Hinsichtlich 
der ökologischen Effektivität sind Zertifikate den 
übrigen Lösungen überlegen, da sie die insgesamt 
zulässigen Belastungen direkt (und nicht auf Umwe-
gen) fixieren. Sie können gemeinsam mit Abgaben 
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und Haftungsregelungen die Kriterien der statischen 
und dynamischen ökonomischen Effizienz erfüllen, 
was ordnungsrechtliche Lösungen nicht vermögen 
(s. o.). In vielen Fällen wird die Anwendung von 
Lizenzlösungen durch die Kleinheit von Märkten oder 
Handelsvolumina eingeschränkt. Gegenwärtig erfül-
len vor allem die CO 2-Emissionen wichtige Vorausset-
zungen für Lizenzlösungen. 

Als Beispiel für eine Lizenzlösung stellt Führ (1994, 
S. 82 f.) in seinem Gutachten für die Enquete-Kommis-
sion das US-amerikanische Luftreinhaltegesetz von 
1990 für Schwefeldioxid- und Stickoxidemissionen 
aus Kraftwerken vor (Clean Air Act). 

Zertifikate setzen voraus, daß ein festes Mengenziel - 
ökologisch begründet - formuliert wird. Wenn keine 
Stufenregelung eingebaut wird, so das Gutachten von 
Ewers und Brenck (1994, S. 136), sind Zertifikate 
dynamisch ineffizient. Sie führen theoretisch nicht zu 
einer Änderung der Gesamtemissionsmengen, son-
dern nur zu einer Kostenoptimierung bei der Vermei-
dung. Verringerungen können sich nur ergeben, 
wenn der Staat die Vorgaben verschärft oder von 
vornherein zeitlich abstuft. Rehbinder sieht in seinem 
für die Enquete-Kommission erstellten Gutachten in 
der „Formulierung eines starren Mengenzieles (...) 
die eigentliche und durchaus problematische staatli-
che Intervention. Eine Stoffbewirtschaftung mittels 
eines Systems von Lizenzen (Zertifikaten), die auf 
einem künstlich organisierten Markt nach Knapp-
heitspreisen zu erwerben sind, mag den Betroffenen 
Flexibilität geben und dem Staat ,Verteilungspro-
bleme' abnehmen. Die künstliche Verknappung des 
Zugangs zu natürlichen Ressourcen hat jedoch ein-
schneidende Auswirkungen auf die wirtschaftlichen 
Möglichkeiten der Betroffenen, die nicht im voraus zu 
berechnen sind. Wegen der unabsehbaren disrupti-
ven Wirkungen im wirtschaftlichen (und sozialen) 
Bereich wird die Lizenzlösung daher vielfach abge-
lehnt (...) Angesichts wissenschaftlicher Unsicher-
heiten und der Verteilungskonflikte, die aus den 
erwarteten negativen wi rtschaftlichen Auswirkungen 
resultieren, muß damit gerechnet werden, daß es im 
politischen Prozeß zu einer Verwässerung der Men-
genziele kommt, wodurch die ökologische Wirksam-
keit in Frage gestellt wäre" (Rehbinder, 1994, S. 68). 
Man muß indessen hinzufügen, daß dieselbe Gefahr 
auch bei Abgaben besteht, die im politischen Prozeß 
ebenfalls verwässert werden können. 

Die Gutachterin Lübbe-Wolff (1994, S. 152) hält die 
ökonomische Effizienz einer Zertifikatlösung dann für 
hoch, wenn der durch das Zertifikat erzielte Vermei-
dungskostenvorteil deutlich höher liegt als die zusätz-
lichen Vollzugs- und Transaktionskosten. Als Beispiel 
führt sie Schätzungen der US-amerikanischen Luft-
reinhaltepolitik an, denen zufolge die bis Ende 1985 
von der US-amerikanischen Umweltbehörde EPA 
erfaßten rund 200 Transaktionen Emissionsvermei-
dungskosten in Höhe von ca. 800 Millionen Dollar 
eingespart haben. Demgegenüber we rten Ewers und 
Brenck in ihrem Gutachten für die Enquete-Kommis-
sion (1994, S. 169) die im Rahmen des Emissions 
Trading geschätzten insgesamt erreichten Kostenein-
sparungen von mehreren Hundert Millionen bis meh-
reren Milliarden US-Dollar, die der amerikanischen 

Wirtschaft durch den Clean Air Act entstehen, als eher 
geringfügig. 

Für Lizenzen spricht, wie Ewers und Brenck feststel-
len, daß diese Lösung auch hinreichend starke 
Anreize für den umwelttechnischen Fortschritt gibt. 
Beispiele sind die Stadt Basel und Basel Landschaft 
(1994, S. 206). 

Kritisch sind Praktikabilität und Vollzugsfreundlich-
keit von Lizenzlösungen zu sehen. Lübbe-Wolff ver-
tritt die Ansicht, daß die Relation von Vollzugsauf-
wand und ökologischem Steuerungserfolg ungünstig 
sei (1994, S. 151). 

Zusammenfassend läßt sich ableiten, daß sich Lizen-
zen oder Zertifikate grundsätzlich für Ressourcen und 
für solche Stoffe eignen, die durch den Eintrag eher 
großer Mengen, eher zeitverzögert und eher global 
wirken. Bedingungen sind: Ein konkretes Umweltziel 
bzw. Emissionsziel muß vorgegeben sein, die Emissio-
nen müssen leicht zu messen oder anderweitig zu 
bestimmen sein. Das Emissionsziel muß ausreichend 
hoch sein und im Zeitablauf dann abgesenkt werden, 
falls man eine weitere Reduktion erreichen möchte. 
Zudem kann die Erstausgabe von Zertifikaten aus 
Akzeptanzgründen wohl nur als Gratisabgabe erfol-
gen, und die Gefahr dünner Märkte muß verhindert 
werden. Der Vollzugsaufwand bei bisherigen Zerti-
katslösungen ist je nach Ausgestaltung hoch. Diese 
stellten allerdings keine „echten" Zertifikate dar, 
sondern eher ordnungsrechtliche Auflagensysteme, 
die einen inner- und zwischenbetrieblichen Aus-
tausch von Emissionsrechten zulassen. Derartige 
Kompensationslösungen sind vor allem deshalb ent-
wickelt worden, weil sich die Zertifikatslösungen 
nicht politisch durchsetzen konnten. 

7.4.2.3 Umwelthaftungsrecht 

Das Haftungsrecht hat generell zwei Funktionen: die 
Ausgleichsfunktion für verursachte Schäden und die - 
durch das Eigeninteresse an einer Schadensvermei-
dung - geweckte Präventionsfunktion. Haftungsre-
geln legen fest, in welcher Form und in welchem 
Ausmaß der Verursacher eines Schadens den Scha-
den kompensieren muß. Sie sind als ökonomische 
Instrumente der Stoffpolitik deshalb von Interesse, 
weil von ihnen ein Anreiz ausgeht, die Wirkungen der 
eigenen Handlungen auf Dritte und in der eigenen 
Entscheidung zu berücksichtigen. Soweit das Haf-
tungsrecht in der Umweltpolitik zum Einsatz gelangt, 
geht es nicht vorrangig um die Kompensation von 
Schäden als vielmehr um die Anreizwirkung auf 
potentielle Haftpflichtige, schadenverhütende und 
schadenmindernde Vorkehrungen zu treffen. Inso-
weit ist sie ein Mittel zur Internalisierung externer 
Effekte, oder genauer, zur Internalisierung der Fol-
genverantwortung, wie die Gutachterin Lübbe-Wolff 
(1994, S. 135) meint. 

Ist der Umweltbelaster zum Ausgleich sämtlicher 
durch ihn verursachten Schäden verpflichtet, liegt 
eine Gefährdungshaftung vor. Ist er nicht zum Scha-
denersatz verpflichtet, wenn er ein hoheitlich vorge-
gebenes Sorgfaltsniveau eingehalten hat, liegt eine 
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Verschuldenshaftung vor. Im letztgenannten Fall wer-
den dem Umweltbelaster nicht die vollen Kosten 
seiner Tätigkeit in Rechnung gestellt, so daß das 
Ausmaß umweltbelastender Aktivitäten im Vergleich 
zur Gefährdungshaftung möglicherweise zu hoch aus-
fällt. Eine Gefährdungshaftung setzt zudem dauer-
hafte Anreize für die Umweltnutzer, das Emissionsni-
veau sowie die Eintrittswahrscheinlichkeiten für 
Schäden, evtl. auch die möglichen Schadenshöhen 
weiter zu senken, da auf diese Weise erwartete 
Gesamtkosten gesenkt werden können. 

Mit haftungsrechtlichen Regelungen neben ord-
nungsrechtlichen lassen sich im Prinzip Schadstoffe 
beeinflussen. Eine wirkungsvolle Ausgestaltung des 
Umwelthaftungsrechts im Sinne einer Gefährdungs-
haftung mit Beweislastumkehr stellt ein wichtiges 
marktwirtschaftliches Instrument dar. Das Gutachten 
des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung 
(IOW, 1994, S. 31) im Auftrag der Enquete-Kommis-
sion bezeichnet die Gefährdungshaftung als die öko-
nomisch effizienteste Form des Schadensrechts. Ein 
Haftungsregime in Form einer Gefährdungshaftung 
bietet gegenüber den anderen umweltpolitischen 
Instrumenten den Vorteil, daß auf politischer Ebene 
keine Belastungsobergrenzen definie rt  und keine 
Informationen über die Höhe der (Grenz-)Vermei-
dungskosten erlangt werden müssen. Vielmehr wird 
das spezifische Wissen der Umweltnutzer um effi-
ziente Möglichkeiten zur Minderung von Umweltbe-
lastungen aktiviert. Im Gegenzug tritt allerdings das 
Problem auf, daß für die potentiell Geschädigten 
möglicherweise Anreize verlorengehen, selbst Vor-
sorgemaßnahmen zu ergreifen. 

Nach dem geltenden Umwelthaftungsgesetz (Um-
weltHG) sind nur die Betreiber genehmigungsbedürf-
tiger Anlagen nach der 4. Verordnung des Bundesim-
missionsschutzgesetzes (4. BImSchV) und von Müll-
verbrennungsanlagen und Mülldeponien haftpflich-
tig, ohne daß dafür sachliche Gründe sprechen. Die 
Gutachter Ewers und Brenck (1994, S. 35) und Lübbe-
Wolff (1994, S. 208) folgern, das Umwelthaftungsge-
setz werde damit in seiner Breitenwirkung entschei-
dend eingeschränkt. So wird beispielsweise das Ver-
sprühen von Pflanzenschutzmitteln, das Befördern, 
Lagern und Ab- und Umfüllen gefährlicher Stoffe oder 
die Abfallablagerung außerhalb von Anlagen nicht 
erfaßt. Im jüngsten Vorschlag zu einem allgemeinen 
Umweltgesetzbuch wird die Haftung auf die Herstel-
lung und Nutzung gefährlicher Stoffe ausgedehnt, 
vergleichbar dem niederländischen Haftungsrecht. 

Zudem kann die Umwelthaftung grundsätzlich bei 
den meisten Umweltschäden wie etwa beim Waldster-
ben nicht greifen. Die Gutachter Ewers und Brenck 
ergänzen, daß zum Schutz wildlebender Tiere, des 
Klimas, des Meeres und - zum überwiegenden Teil - 
des  Grundwassers und der Gewässer kein systemati-
scher Anreiz besteht, weil P rivateigentum an diesen 
Bestandteilen ökologischer Systeme nicht oder nur 
teilweise besteht. Ebenso wenig wirkt es bei Summa-
tions- und Distanzschäden, also den wesentlichen 
Umweltproblemen, an denen in der Regel verschie-
dene Schadensquellen beteiligt sind, weil die gesamt-
schuldnerische Haftung nicht geregelt ist. Läßt man 
die vollzugsunterstützende Wirkung beiseite, so die 

Gutachter weiter, ist die eigenständige Funktion des 
Umwelthaftungsgesetzes auf Störfälle und kleinräu-
mige Umweltschäden begrenzt. Im US-amerikani-
schen Haftungsrecht wurde dieses Defizit teilweise 
beseitigt, indem dem Staat als „Schutzherren" natür-
licher Ressourcen das Recht auf Kompensation zuer-
kannt wird. 

Nach den von der Enquete-Kommission in Auftrag 
gegebenen Gutachten eignet sich das Umwelthaf-
tungsrecht für Schadstoffe, aber nicht für Ressourcen 
und für solche Stoffe, die durch den Eintrag eher 
großer Mengen, eher zeitverzögert und eher global 
wirken. Die Umwelthaftung erfordert theoretisch 
keine staatlichen Vorgaben (kein staatliches „Bewirt-
schaftungskonzept"). Zur praktischen Wirkung sind 
eine Reihe von Voraussetzungen notwendig. Der 
Schadens- und Kausalitätsnachweis muß möglich sein 
wie auch die Kompensation im Schadensfall. Letzteres 
kann durch eine Versicherungspflicht geregelt wer-
den. Nach dem Gutachten von Führ hängt die Wir-
kung des Haftungsrechts entscheidend von der 
Anspruchsstellungs- und Anspruchsdurchsetzungs-
wahrscheinlichkeit ab (1994, S. 82). Inwieweit tatsäch-
lich Umweltschäden von den Haftungsregelungen 
erfaßt werden, bestimmt die Qualität der Anreizwir-
kung. Im Hinblick auf das geltende Umwelthaftungs-
gesetz wird übereinstimmend von den Gutachtern 
Ewers und Brenck, Führ und Lübbe-Wolff festgestellt, 
daß die Beweislastumkehr beim Normalbetrieb von 
Anlagen, das Fehlen einer gesamtschuldnerischen 
Haftung, die Haftungsbeschränkung, die Beschrän-
kung auf bestimmte Anlagen sowie die Ausklamme-
rung der Stoffe vom Regelungsbereich die Wirkung 
entscheidend abschwächen. 

Die allgemeinen Aussagen zum Umwelthaftungs-
recht gelten auch für das Produkthaftungsrecht. Der 
generell für alle Produkte wirkende Haftungsge-
danke wird beim geltenden Haftungsrecht durch den 
Ausschluß von Entwicklungsrisiken, durch den Aus-
schluß von Altprodukten und durch die Haftungsbe-
schränkung beim Transpo rt , bei der Lagerung und 
beim Umgang mit Produkten entscheidend abge-
schwächt. 

Haftungsregelungen können gemeinsam mit Abga-
ben und Lizenzen die Kriterien der statischen und 
dynamischen ökonomischen Effizienz erfüllen, was 
ordnungsrechtliche Instrumente nicht vermögen 
(s. o.). Gegenüber Abgaben und Zertifikaten ermög-
licht das Haftungsrecht, Aktivitäten nicht pauschal zu 
sanktionieren, sondern nur tatsächlich eingetretene 
Schädigungen. In der Stoffpolitik ist dieses Instrument 
besonders wichtig, weil die Gefährlichkeit der Stoffe 
in der Regel vom Zusammenhang mit der Verwen-
dung abhängt (SRU, 1994, Tz. 350). Haftungsregelun-
gen eignen sich vor allem für Chemikalien, weil es 
aufgrund der hohen Zahl (100 000 Altstoffe) praktika-
bel erscheint, von der unsicheren ex-ante-Betrach-
tung zur ex-post-Betrachtung überzugehen. 

In engem Zusammenhang mit dem Haftungsrecht 
steht die Versicherbarkeit von Umweltschäden. Mit 
diesen Schäden sind nicht nur versicherungstechni-
sche Risiken, sondern auch das mögliche Versagen 
des Versicherungsmarktes gemeint. Der Sachverstän-
digenrat für Umweltfragen plädiert daher für eine 
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Risikoverteilung zwischen den Versicherern, Dek-
kungsbegrenzungen, Selbstbeteiligungen und eine 
Staffelung der Prämien nach den Sorgfaltsvorkeh-
rungen des Versicherungsnehmers (SRU, 1994, 
Tz. 351). 

So verstanden erscheinen Umwelthaftpflichtversiche-
rungen sinnvoll zu sein, die dazu führen, daß Risiken 
von Unternehmen (zum Teil) auf Versicherungen 
übertragen werden. Verschiedene Beispiele zeigen 
die unterschiedliche Ausgestaltung und positive Wir-
kung einer Umwelthaftpflichtversicherung auf. Führ 
zeigt an einem Beispiel in Schweden, daß nicht nur 
aktuelle Schäden erfaßt, sondern u. a. auch verjährte 
Schäden einbezogen werden (1994, S. 115). 

In die Betrachtung von Haftungsregelungen gehört 
auch die Kreditgeberhaftung. Sie macht über den 
Anlagenbetreiber hinaus den Kreditgeber für Um-
weltschäden haftbar. Diese mögliche Haftung hat bei 
den Kreditgebern dazu geführt, umweltschädliches 
Verhalten als entscheidungsrelevantes Kriterium bei 
der Kreditvergabe zu berücksichtigen und so Ein-
blicke in die unternehmerischen Entscheidungen hin-
sichtlich der Umweltrelevanz von Investitionsobjek-
ten zu erlangen. Sie sollte auf Fälle beschränkt blei-
ben, in denen der Kreditgeber direkten Einfluß auf 
betriebliche Entscheidungen ausüben kann. 

Ewers und Brenck zeigen am Beispiel des amerikani-
schen Haftungsrechts, wie Regelungen zur Verjäh-
rung von Haftungsansprüchen, zur gesamtschuldneri-
schen Haftung, zum Kausalitätsnachweis und zur 
Haftung bei Umweltschäden so gestaltet werden kön-
nen, daß das Haftungsrecht besser greifen kann 
(Ewers und Brenck, 1994, S. 219ff.). 

Die Enquete-Kommission hat sich am Beispiel der 
chlorierten Kohlenwasserstoffe (CKW) mit der Altla-
stenproblematik beschäftigt. Unsachgemäße Hand-
habung, Entsorgung und Wiederaufbereitung dieser 
Stoffe haben zu zahlreichen Altlasten geführt, deren 
Verursacher (Handlungsstörer im Sinne des Polizei-
rechts) oft nicht mehr greifbar sind. In dera rtigen 
Fällen wird häufig auf den Grundstückseigentümer 
(Zustandsstörer im Sinne des Polizeirechts) zurückge-
griffen, was aber zu unzumutbaren Härten führen 
kann. Die Kosten der Sanierung eines CKW-Schadens 
können um ein Vielfaches über dem Grundstückswert 
liegen. Eine große Zahl von Schadensfällen wird dann 
von der öffentlichen Hand im Wege der Ersatzvor-
nahme saniert, wobei die anfallenden Kosten in der 
Regel dauerhaft bei den Gemeinden verbleiben und 
die kommunalen Haushalte belasten, wie dies am 
Beispiel der Stadt Düsseldorf gezeigt worden ist. 

Da die Sanierung der in den vergangenen Jahrzehn-
ten entstandenen Altlasten sich noch über viele Jahre 
hinziehen wird, sollte ein Weg gefunden werden, die 
öffentlichen Hände - soweit sie nicht selbst z. B. als 
Deponiebetreiber für die Schäden verantwortlich sind 
- bei der Sanierung dera rtiger Schadensfälle ohne 
greifbaren Verursacher zu entlasten. 

Hierzu sind im Laufe der achtziger Jahre mehrere 
Modelle entwickelt worden. So z. B. das nordrhein-
westfälische Lizenzmodell. Es beruht auf der gesetz-
lich fixierten Vergabe von Lizenzen für die Abfallbe

-

handlung und Deponierung; aus den Lizenzentgelten 
gewährt das Land dem durch das Gesetz gebildeten 
Abfallentsorgungs- und Altlastensanierungsverband 
(AAV) Mittel u. a. für die Finanzierung von Altlasten-
sanierungen in Fällen, bei denen der Verursacher 
nicht mehr greifbar ist. In den Entscheidungsgremien 
des AAV sind Industrie, Handwerk, Kommunen, Ent-
sorgungswirtschaft etc. vertreten. Daneben besteht 
das Kooperationsmodell in Rheinland-Pfalz, in dem 
Behörden und Wirtschaft gemeinsam die Bewertung 
von Altlasten vornehmen und ggf. die Sanierung 
finanzieren. 

In anderen Bundesländern sind ebenfalls Modelle 
entwickelt worden mit dem Ziel, die Altlasten zu 
finanzieren. Es bedarf einer effizienten bundesein-
heitlichen Lösung derartiger Altlastenprobleme. Die 
Enquete-Kommission spricht sich dafür aus zu prüfen, 
welche dieser Regelungen hierfür am besten geeignet 
ist. 

7.4.2.4 Deposit ref und -Systeme  

Gemeinsames Prinzip der deposit refund-Systeme ist, 
daß jeder potentielle Verursacher eines Umweltscha-
dens eine Abgabe (deposit) zu hinterlegen hat, die 
zurückgezahlt wird (refund), wenn bestimmte Bedin-
gungen erfüllt sind. Unterscheidet man die einzelnen 
Systeme nach ihrem Ansatzpunkt in der Verursa-
chungskette, lassen sich drei Formen von deposit 
refund-Systemen unterscheiden: Es gibt klassische 
Pfandregelungen für Produkte, wie etwa für Geträn-
keverpackungen oder für Batterien. Bei stoffbezoge-
nen deposit refund-Systemen verfällt der Anspruch 
auf Rückzahlung der Abgabe bereits bei der Emission 
bzw. der unerwünschten Entsorgung eines Stoffes 
oder Produktes. Die Abgabe ist für die gesamte in die 
Wirtschaft eingeführte Stoffmenge zu entrichten, die 
beim Nachweis einer als tolerabel angesehenen 
Deponierung im weitesten Sinne zurückerstattet wird. 
Aufgrund der möglichen Rückzahlung wird die 
Abgabe nur auf Emissionen erhoben und ist somit eine 
indirekte Emissionsabgabe. Bei wirkungsbezogenen 
deposit refund-Systemen (environmental bonds) hin-
gegen verfällt der Anspruch auf Rückzahlung erst, 
wenn eine bestimmte Umweltwirkung eingetreten ist 
bzw. wenn ein vorgegebenes Umweltziel nicht 
erreicht wird. Wirkungsbezogene deposit refund-
Regelungen, die einen zivilrechtlichen Anspruch des 
Staates gegenüber Unternehmen begründen, stellen 
einen Spezialfall haftungsrechtlicher Regelungen und 
eine ex-post-Regulierung dar. Unter bestimmten Vor-
aussetzungen können sie sinnvoll sein, da sie den 
Schutzgüter-Kreis des Haftungsrechts um Umweltgü-
ter erweitern. 

Die Bandbreite dieser Instrumente reicht von der 
erzwungenen Einführung eines privatwirtschaftli-
chen Systems über eine Abgaben-/Subventionslö-
sung für Stoffe bis hin zu privatrechtlichen Verträgen 
zwischen Wirtschaftssubjekten und dem Staat. 

Das von Ewers und Brenck für die Enquete-Kommis-
sion angefertigte Gutachten spricht sich gegen staat-
lich initiierte Pfandsysteme aus, da diese in der Regel 
ökologisch und ökonomisch ineffizient seien und 
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von Alt-PVC soll der anfallende Chlorwasserstoff über das 
Verfahren der Oxichlorierung zur Herstellung von Neu-PVC 
eingesetzt werden. 
-a PVC 

Critical loads  
Schwellenwerte für Eintragsraten von Schadstoffen, z. B. von 
Verbrennungsrückständen wie Schwefel- und Stickstoffverbin-
dungen, bis zu denen nach dem aktuellen Stand der wissen-
schaftlichen Erkenntnis keine signifikanten Schädigungen bei 
den gewählten Senken zu erwarten sind. Die Senken können 
z. B. Wälder (Waldböden), Gewässer oder Grundwasser sein, 
die als natürliche Produktionsgrundlagen (z. B. für Holz, Fische, 
Trinkwasser) oder zum „direkten" Konsum (z. B. Erholung) 
erhalten werden sollen. 
—>  Critical levels, Senke 

Critical levels  
Schwellenwerte für gasförmige Schadstoffe, die Konzentratio-
nen angeben, bis zu denen nach dem aktuellen Stand der 
wissenschaftlichen Erkenntnis keine signifikanten Schädigun-
gen bei dem gewählten Rezeptor auftreten. Bei ihnen wird die 
Konzentration des betreffenden Gases als Masse pro Volumen 
Luft angegeben. 
->  Cri tical loads, Senke 

De-novo-Synthese  
Ungewollte Entstehung komplexerer chemischer Verbindun-
gen (z. B. PCDD/PCDF) in Abwesenheit von bereits existieren-
den geeigneten Vorläuferverbindungen unter bestimmten ther-
mischen und katalytischen Bedingungen. 

Deposition  
Ablagerung von natürlichen oder anthropogenen Stoffen auf 
Oberflächen (z. B. säurehaltige Niederschläge auf Waldge-
biete).  

Diffuser Eintrag  
Aus unspezifischen Quellen gestreuter und dadurch schlecht 
kontrollierbarer Eintrag von Stoffen in die Umweltkomparti-
mente. 
-> Umweltkompartimente 

DIN  
Kurzbezeichnung für Deutsches Institut für Normung, das 
korporatives Mitglied der internationalen Normungsorganisa-
tion ISO ist. Der Normenausschuß Grundlagen des Umwelt-
schutzes bearbeitet u. a. im Unterausschuß Produktökobilanzen 
Standardisierungen. 
—> Ökobilanz 

eco-label  
Kennzeichnung für Produkte, die bestimmten Kriterien hin-
sichtlich ihrer Umweltauswirkungen genügen. Im engeren 
Sinne die von der EU anvisierten Umweltzeichen für bestimmte 
Produktgruppen. 

End-of-pipe  
Gesamtheit der emissions- oder abfallmindernden Maßnah-
men, die erst am Ende eines Produktionsprozesses (z. B. Abluft

-

filter, Abwasserreinigung) ansetzen. Eine Alternative ist der 
produktionsintegrierte Umweltschutz, bei dem durch Wahl der 
Einsatzstoffe und der Technologie Emissionen vermieden wer-
den. 

-> Produktionsintegrierter Umweltschutz, Nachsorgender Um-
weltschutz, Integrierter Umweltschutz 

Energetische Verwertung  
Energetische Verwertung beinhaltet den Einsatz des Abfalls als 
Ersatzbrennstoff und entspricht in der technischen Durchfüh-
rung der thermischen Behandlung von Abfällen. 
-> Abf all  

Entsorgung/Beseitigung  
Umweltverträgliche Entsorgung von Abfall, vorzugsweise im 
Inland. Einzelheiten sind im Anhang II A der Richtlinie 91/ 
156/EWG festgelegt. Die Entsorgung ist in Einzelfällen auch 
gemeinwohlverträglich durchzuführen. 
-> Abfall  

Epidemiologie  
Wissenschaft von der Entstehung, Verbreitung, Bekämpfung  

und den sozialen Folgen von zeitlich und örtlich in besonders  

starkem Maße auftretenden Epidemien, zeittypischen Massen-
erkrankungen und Zivilisationsschäden.  

Fertigungstiefe  
Prozentualer Anteil der jeweiligen betri eblichen Wertschöp-
fung am Gesamtwert des Produkts am Ende einer jeweiligen  

Produktionsstufe (Verhältnis betriebliche Bruttowertschöpfung  

zum jeweiligen Bruttoproduktionswert).  

Flottenverbrauch  
Gemittelter Kraftstoffverbrauch aller Einheiten einer Fahrzeug-
kategorie, wie z. B. Personenkraftwagen oder Lastkraftwagen.  

Der Flottenverbrauch wird u. a. durch technische Maßnahmen  

zur Kraftstoffeinsparung sowie durch die Leistungsauslegung  

der Fahrzeuge beeinflußt.  

Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW)  
Industriell hergestellte organische Verbindungen mit Chlor- 
und Fluoratomen. Während vollhalogenierte FCKW ausschließ-
lich aus Kohlenstoff und Halogenen bestehen, enthalten teilha-
logenierte FCKW (H-FCKW) zusätzlich Wasserstoffatome.  

FCKW schädigen die Ozonschicht und tragen zum Treibhaus-
effekt bei.  

-> Ozonzerstörungspotential, Treibhauseffekt, Treibhaus-
potential (Global Warming Potential, GWP)  

Fluorkohlenwasserstoffe (FKW)  
Industriell hergestellte organische Verbindungen mit Fluorato-
men. Im Gegensatz zu den FCKW sind sie chlorfrei. Sie besitzen  

kein direktes Ozonzerstörungspotential, tragen jedoch zum  

Treibhauseffekt bei.  

—> Fluorchlorkohlenwasserstoffe  

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)  
Seit 1947 bestehendes multilaterales Vertragswerk (Allgemei-
nes Zoll- und Handelsabkommen), welches eine funktionale  

Teilnachfolge der gescheiterten International Trade Organiza-
tion (ITO) angetreten hat. Um eine Erhöhung des Lebensstan-
dards, die Verwirklichung der Vollbeschäftigung, eine Steige-
rung der Produktion und des Austausches von Waren zu  

erreichen, sollen die Zölle und andere Handelsschranken syste-
matisch abgebaut sowie die Diskriminierung im internationalen  

Handel beseitigt werden. Das GATT  regelt auf weltweiter Basis  

die Rechte und Pflichten im internationalen Handel und wird  

1995 in ein neues umfassendes Regelwerk überführt, deren  

Implementierung und Weiterentwicklung von der neugegrün-
deten Welthandelsorganisation (WTO) durchgeführt wird.  

Welthandelsorganisation  

Gefährlicher Abfall  

Ein Abfall ist als gefährlich einzustufen, wenn er ein oder  

mehrere Kriterein aus den Richtlinien des Rates (91/689/EWG)  

über gefährliche Abfälle erfüllt. Die Kriterien orientieren sich an  
der möglichen Verwendung des Abfalls, also der Verwertung,  

der Entsorgung oder dem Transport.  

Global sourcing  
Weltweite Beschaffung von Rohstoffen, Werkstoffen, Bauteilen  

oder -systemen für die Herstellung eines Produktes.  

Global Warming Potential (GWP)  
Treibhauspotential  

Inert  
Bezeichnung von Stoffen, die nicht reaktiv sind.  

Integrierter Umweltschutz  
Bezeichnung für Umweltschutz-Maßnahmen, die durch Wahl  

der Einsatzstoffe, der Verfahren und Technologien umwelt-
schädliche Einflüsse vermeiden (produktionsintegrierter Um-
weltschutz) und Bezeichnung für Produkte, bei deren Entwick-
lung bereits auf niedrigste Umweltbelastungen entlang des  

Lebensweges hingewirkt wird (produktintegrierter Umwelt-
schutz).  
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dung einer Welthandelsorganisation (World Trade Organiza-
tion, WTO) geeinigt. Sie ist eine mit eigener Rechtspersönlich-
keit ausgestattete Organisation mit ständigem Sitz in Genf und 
wird ab 1995 die Beschlüsse der Uruguay-Runde des GATT 

 (Final Act) umsetzen und weiterentwickeln. Die wesentlichen 
Weiterentwicklungen des GATT-Vertragswerkes im Rahmen 
der Uruguay-Runde betreffen ein neues umfassend geregeltes 
Streitschlichtungsverfahren, die Übereinkommen über den 
Handel mit Dienstleistungen sowie zum Schutz geistiger Eigen-
tumsrechte. 
—> GATT  

Wiederverwendung 
Die erneute Benutzung eines gebrauchten Produktes für den 
gleichen Verwendungszweck. 
-> Recycling  

Wiederverwertung 
Wiederholter Einsatz von Stoffen und Produkten in einem 
Produktions- oder Verarbeitungsprozeß. 
—> Recycling 

Xenobiotika (syn.: Fremdstoffe) 
Stoffe, die aufgrund ihrer Struktur und biologischen Eigenschaf-
ten der Biosphäre fremd sind. Xenobiotika werden auschließlich 
synthetisch hergestellt. 

Zwischenprodukte 
In der Chemie verwendeter Begri ff zur Bezeichnung von 
Halbfabrikaten, die aus Rohstoffen gewonnen werden, um 
daraus die für den Endverbraucher bestimmten Produkte oder 
Erzeugnisse zu synthetisieren. 
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Nr. 	Titel 	 Datum 

3 a 	Stellungnahmen der Sachverständigen 	 9. September 1992 
zu dem Fragenkatalog (KDrs 12/1) für die öffentliche Anhörung am 
24./25. September 1992 

Enthält Stellungnahmen folgender Sachverständiger: 

Dipl. Chem. Armin Radlinz 
Prof. Dr.-Ing. E. H. Helmut Schaefer 
Prof. Dr. ing. chem. Paul Fink 

zu 3-a 	Ergänzung 	 23. September 1992 

Prof. Dr.-Ing. E. H. Helmut Schaefer 

3 b 	Stellungnahmen der Sachverständigen 	 11. September 1992 
zu dem Fragenkatalog (KDrs 12/1) für die öffentliche Anhörung am 
24./25. September 1992 

Enthält Stellungnahmen folgender Sachverständiger: 

Prof. Dr. Walter Klöpffer 
Dipl. Volksw. Frieder Rubik 

3 c 	Stellungnahmen der Sachverständigen 	 11. September 1992 
zu dem Fragenkatalog (KDrs 12/1) für die öffentliche Anhörung am 
24./25. September 1992 
Enthält Stellungnahmen folgender Sachverständiger: 

Dr. Ing. Eberhard Jochem 
Dr. Karl Heinz Feuerherd 
Dipl.-Ing. oec. Frank Joachim Möller 
Dr. Gert-Walter Minet 

3 d 	Stellungnahmen der Sachverständigen 	 11. September 1992 
zu dem Fragenkatalog (KDrs 12/1) für die öffentliche Anhörung am 
24./25. September 1992 

Enthält Stellungnahmen folgender Sachverständiger: 

Prof. Dr. Ian Boustead 
Prof. Dr. Udo de Haes 

3 e 	Stellungnahmen der Sachverständigen 	 15. September 1992 
zu dem Fragenkatalog (KDrs 12/1) für die öffentliche Anhörung am 
24./25. September 1992 

Enthält Stellungnahmen folgender Sachverständiger: 

Dipl. Chem. Dieter Gremler 
Dr. Reinhard Pfriem 
Dipl. Ing. Carl-Otto Gensch 
Dr. Achim Schorb 

3f 	Stellungnahmen der Sachverständigen 	 23. September 1992 
zu dem Fragenkatalog (KDrs 12/1) für die öffentliche Anhörung am 
24./25. September 1992 

Enthält Stellungnahmen folgender Sachverständiger: 

Jan A. Wesseldijk 
Allan  Astrup Jensen 
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Nr. 	Titel 	 Datum 

7 	Bericht des Bundesministers für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher- 5. November 1992 
heit 
Prof. Dr. Klaus Töpfer, am 5. November 1992 zum Kommissionsauftrag 

8 	Fragen- und Sachverständigenkatalog 	 22. Januar 1993 
für eine öffentliche Anhörung der Enquete-Kommission „Schutz des 
Menschen und der Umwelt" am 16./17. März 1993 zum Thema: „Die Stoffe, 
aus denen unsere Kleider sind - Stoffströme in der textilen Bekleidungs-
kette" 

8 a 	Stellungnahmen der Sachverständigen 	 1. März 1993 
zu dem Fragenkatalog (KDrs 12/8) für die öffentliche Anhörung am 
16./17. März 1993 

Enthält Stellungnahmen folgender Sachverständiger: 

Dipl.-Volksw. Friedrich Aumann 
Prof. Dr. Hartmut Brandt 
Assessor Jürgen Dax 
Dr. Dieter Hansen 
Dr. Wolf D. Hartmann 
Prof. Dr. Hartwig Höcker 
Walter Hoithaus 
Klaus Kammerbeek 
Prof. Dr. Jürgen Mecheels 
Prof. Dr. Ing. Lothar Meckel 
Dr. Raul A. Moll 
Hermann Paschen 
Siegfried Regenberg 
Rudolf Schuler 
Frank Tiedtke 
Dr. Cornelia Voß 
Uwe Wagner 

8 b 	Stellungnahmen der Sachverständigen 	 2. März 1993 
zu dem Fragenkatalog (KDrs 12/8) für die öffentliche Anhörung am 
16./17. März 1993 

Enthält Stellungnahmen folgender Sachverständiger: 

Dr. Konrad Neundörfer/Dr. Heinz U. Schlier 
Gesamtverband der Textilindustrie, Eschborn 
Textil. Ing. Günther Schmidt 
BASF AG, Ludwigshafen 
Harald Schönberger, Gottenheim 
Umweltbundesamt, Berlin (UBA) 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz, Dortmund (BAU) 

8 c 	Stellungnahmen der Sachverständigen 	 24. März 1993 
zu dem Fragenkatalog (KDrs 12/8) für die öffentliche Anhörung am 
16./17. März 1993 

Enthält Stellungnahmen folgender Sachverständiger: 

Dr. Reiner de Man 
Anna Nieß 
Dr. Konrad Neundörfer, Dr. Heinz Schlier 
Caroline Raffauf 
Doris Reiter-Argyriadis 
Bernhard Rosenkranz 
Mathias Schek 




